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Leutnant Lüders, Regierungsarzt Dr. Siebert,
Geograph Dr. Maywaldz ferner sind eingetroffen:
Regierungsrat Bruns, Amtsrichter Eggers,
Assessor Dr. Ritter, Landmesser Hildebrand, die
Sekretäre Stiller und Krumm, die Polizeimeister

Dallach und Achenbach, Forstgehilfe Albrecht.

Das Schutzgebiet haben am 24. November

mit Heimaturlaub verlassen: Sekretär Menge,
Lazarettinspektor Staeck, Assistent 2. Kl. Herzog,
Landw. Gehilfe Hapke.

Ausgereist sind am 24. Dezember: die Ge-

richtsassessoren Feldmann und Dr. Litter, die
Regierungsärzte Dr. Makrocki und Dr. Wese-

meyer, Tierarzt Dr. Siebel, Geheimer Sekretär
Koch, Sekretär Ruoff.

Die Wiederausreise in das Schutzgebiet haben
angetreten: am 9. Januar: die Oberleutnants

v. Raven und Thiel.

Deutsch-Südwestafrika.

Ausgereist sind am 29. Dezember: Landrichter

Dr. Hirschberg, Bautechniker Blanke; die
Wiederausreise haben am 10. Jannar angetreten:

Landmesser Schlue, Polizeisergeant Karl Koch.

Die Wiederausreise haben am 25. Dezember

angetreten: Katasterzeichner Schmidt, die Assi-
stenten 2. Kl. Effmert und Remmers, Zoll-

aufseher Conrad, Meßgehilfe Kraft, die Polizei-
wachtmeister Lauerhaß und Rogge, die Polizei-
sergeanten Hoffmeister, Höning, Kaczmarek,
Mehnert, Reinecke und Unger.

Die Ausreise bzw. Wiederausreise in das
Schutzgebiet haben angetreten: am 25. Dezember
1912: die Leutnants Lösch und Frhr. v. Ha-

deln, die Unteroffiziere Hoffmann und Wilke.

Mit Heimaturlaub ist eingetroffen: am 16. De-

zember 1912: Stabsarzt Dr. Rapmund.
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beutsch-Ostafrika.
Vom Bau der Ob#ttellandbahn."“)

Nach einer Mitteilung der Baufirma hat die

Gleisspitze der ostafrikanischen Mittelland-

*) Agl. „D. Kol. Bl.“ 1912, Nr. 24, S. 1186.

bahn am 31. Dezember km 207 hinter Ta-

bora erreicht und ist nur noch 28 km von Ma-

lagarassi entfernt. Damit ist bereits die Hälfte

der Neubaustrecke zurückgelegt.

Kamerun.

Die UÜbernahme des Bezlrks Woleu-MUtem’) In
deutsche Verwaltung.

Aus dem Berichte des mit der Ubernahme beauftragten
Führers der 10. Kompagnie der Schutztruppe von

Kamerun, Hauptmanns Haedicke.

Die 10. Kompagnie marschierte am 4. Sep-

lember von Jaunde ab und erreichte nach sieben

kagen Sangmelima. Es wurde hier ein Ruhetag
eingelegt und am 12. September der Marsch

 0Der Bezirk liegt in dem Winkel, den die bis-
herige Südgrenze von Kamerun mit der Ostgrenze

von Spanisch-Guinea bildet, und wird unter deutscher
Verwal#ung die bisherige Bezeichnung in der Form

Wolö-Ntem beibehalten.

über Ndik nach Ambam fortgesetzt. Dieser Weg
dient nur noch einzelnen Eingeborenen zum Ver-

kehr und befand sich darum in mäßigem Zustande.
Die Herbeischaffung von Verpflegung stieß insofern
auf Schwierigkeiten, als sich nur noch wenige
kleinere Dörfer dort befanden und der größte

Teil der früheren Bewohner an die Hauptstraße

Sangmelima—Ebolowa verzogen ist.

Ambam wurde am 22. September erreicht.

Hier übernahm ich die Führung der Kompagnie;
außerdem traten noch Leutnant v. Scheffer,

Oberarzt Dr. Kirchheim und Sergeant Hahn
hinzu.
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In Ambam erhielt ich vom Bezirkschef von

Woleu-Ntem, Hauptmann Lecann, ein Schreiben,
betreffend die Marschwege zu den einzelnen Posten,
und trat alsdann mit ihm wegen der Einzelheiten

der Übergabe in Verbindung).
Nach zwei Tagen, am 25. September, er-

reichte die Kompagnie Akonanji. Es befand sich
hier früher das Lager des verstorbenen Haupt-
manns Foerster (Grenzexpedition 1906).

Die Kompagnie unter Führung des Leutnants

Fehn sollte nun vorläufig daselbst verbleiben,
während ich mit Leutnant v. Scheffer, Ser-

geant Hahn, 30 Soldaten und den erforderlichen

Trägern über Bitam nach Oyem weitermarschierte.
Da sich aber in Akonanji schon nach wenigen

Tagen große Verpflegungsschwierigkeiten einstellten
und dies, wie festgestellt wurde, auch in der

weiteren Umgebung der Fall gewesen wäre, schickte
ich der Kompagnie den Befehl, den Marsch nach
Oyem fortzusetzen. Die Eingeborenen an der

Straße Akonanji—Bitam—Oyem hatten sich bereit
erklärt, genügend Verpflegung zu liefern. Die
nicht erforderlichen Lasten verblieben unter Be-

deckung in Akonanji. Der Postenführer von

Bitam, Feldwebel Mallet, wurde von mir be-

nachrichtigt, daß ich gezwungen wäre, seinen
Posten zu passieren, da kein anderer Weg nach

Oyem vorhanden sei.
Die Grenze wurde unmittelbar nach dem Uber-

setzen über den Kye-Fluß überschritten.

Der Weg Akonanji—Bitam —Oyem ist ein
freigeschlagener Buschweg, der dauernd über
kleinere Berge sowie über 57 größere und kleinere

Flüsse und 38 Sümofe, teilweise mehrere hundert
Meter breit, führt. Soweit Brücken vorhanden sind,
sind sie von den Eingeborenen in notdürftigster

Weise hergestellt und häufig kaum noch brauchbar,
die Flüsse mußten auf schnell hergestellten Flößen
passiert werden. Von Bitam ab befanden sich

zahlreiche Dörfer am Wege, so daß kein Ver-

pflegungsmangel eintrat. Wenn die Herbeischaffung

einige Male längere Zeit in Anspruch nahm, so
läßt sich das damit erklären, daß die Eingeborenen
nicht gewöhnt sind, an die Behörden Verpflegung

zu liefern, da man französischerseits solche (Reis

und Corned-Beef) stets mit sich führte und größere

Trägerkolonnen bisher wohl nur selten durch-
kommen. Auch hatten sich von vielen Dörfern

die Leute in dem Busch versteckt, so daß die

Häuptlinge, die durchweg entgegenkommend waren,
um Träger zum Holen der Verpflegung baten.

Die Bezahlung mit Geld war den Häuptlingen

vielfach fremd, da sie von den französischen Be-

hörden häufig mit Salz, Tabak und anderen

Waren bezahlt wurden.

In allen Dörfern waren zahlreiche Gewehre

vorhanden, die meisten geladen, ebenso wurde in

den Dörfern, in denen übernachtet wurde, Pulver

gefunden. Die Eingeborenen machten hieraus
kein Hehl, sondern trugen die Gewehre offen zur
Schau. Über den Wechsel in der Nationalität
waren die Eingeborenen überall orientiert.

Die Länge des Weges Ambam —Akonanji—
Bitam—Oyem beträgt ungefähr 140 km. In
ganz besonders schlechtem Zustande befindet sich
die Strecke Akonanji—Bitam; sie wird wegen

der dort befindlichen vielen großen Gewässer
(20 Flüsse, 14 Sümpfe) schwer in Ordnung zu
bringen sein. Es dürfte sich daher empfehlen,
von Ambam aus den Weg über Nkin nach Bitam

bzw. über Tsambalika zu nehmen. Eine end-

gültige Erkundung, welches der geeignetere Weg
ist, konnte noch nicht vorgenommen werden.

Am 30. September traf ich in Oyem ein und

wurde durch den Stationschef, der für die Untei-

bringung und Verpflegung Sorge getragen hatte,
auf das Zuvorkommendste empfangen.

In gleicher Weise hatte sich auch der Posten-
führer von Bitam der Abteilung angenommen.

Auch während des 2tägigen Zusammenseins in
Oyem war das Verhalten der französischen Be-

satzung der deutschen Abteilung gegenüber sehr
liebenswürdig und kameradschaftlich.

Die Übernahmeverhandlungen verliefen glatt.
Am 3. Oktober, 6 Uhr morgens, verließ die

französische Abteilung Oyem. Die Posten Bitam,
Minvul und Nzork waren bereits am 30. Sep-

tember geräumt und die Gebäude an die be-

treffenden Dorkhäuptlinge übergeben worden.
Die Station Oyem ist auf einem langgestreckten

Bergrücken gelegen, dessen Abhänge noch mit Ur-
wald bestanden sind. Die Lage ist insofern nicht
günstig gewählt, als man nicht den hcbchsten

Punkt des Bergrückens gewählt hat, was keinerlei
andere Nachteile gehabt haben würde. Unmittel-
bar an die Station schließen sich auf zwei Seiten
größere Dörfer an, von denen das eine die Station

überhöht.
Die Häuser für Europäer sowie die Kammer

und Munitionsgebäude, die Wache und das Ge-

fängnis sind aus ungebrannten Lehmziegeln er-
baut und mit Matten gedeckt und ebenso wie die

Türen, Fenusterläden und Fußböbßen als auch die
Möbel in der einfachsten Art gehalten. Die Sol-

datenhäuser und die übrigen Baulichkeiten sind
aus Buschmaterial hergestellt.

Die Wasserverhältnisse sind leidlich. Irgend-
welche Befestigungen bzw. Reduits sind weder in
Oyem noch auf den drei Posten angelegt worden.
Dörfer sind in der näheren Umgebung der Station

zahlreich vorhanden.
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Der Kcherboden ä den Bezirken Baonjo
u a.

Von Dr. O. Mann.

J.

Der Banjobezirk ist im allgemeinen ziemlich
dünn befiedelt; nur in seinen südlicheren Gebieten,

im Mambilaland, findet sich eine etwas zahl-

reichere Bevölkerung. Die Ursache dieser dünnen
Besiedelung dürften die andauernden kriegerischen
Unternehmungen der Fullastämme gewesen sein;
denn außerordentlich heftige Fehden fanden zwischen
den einzelnen Fullagroßen und vor allem zwischen

den Fullas und den in die Berglandschaften sich

zurückziehenden Heidenstämmen statt. Noch heute
finden wir überall die Heidenstämme in den Ge-

birgen hausen, während die ebenen Gebiete im

Besitze der Fulla sind. Noch heute sind die
Heidenstämme vielfach außerordentlich scheu und
fliehen beim Herannahen einer Karawane sofort
in ihre fast unzugä#zglichen Felsschlupfwinkel. Da

die Einwanderung der Fulla nur in geringer
Zahl erfolgte und die Fulla als Viehzüchter

weit ausgedehnte Gebiete für sich in Anspruch
nahmen, ja in Anspruch nehmen mußten, da sonst
zur Trockenzeit ihre großen Viehherden nicht die
genügende Nahrung finden konnten, so erllärt sich
daraus, daß in den wenig fruchtbaren Gebirgs-
ländern eine verhältnismäßig zahlreichere Be-

völkerung wohnt, als in den großen ausgedehnten
und teilweise recht fruchtbaren Ebenen.

Der im Banjobezirk vorherrschende Gneis ist
bedeckt von einer meist ziemlich mächtigen Schicht
rötlichen Lehms, die oft mit 7 bis Sm noch nicht

durchtäuft ist. Dieser rote Verwitterungslehm
wird fast überall mehr oder weniger stark lateri-

tisiert. Nicht gerade selten ist zu beobachten, daß
die einzelnen Eisenerzpartikelchen sich zu einem

zelligen festen Gestein zusammenschließen, das
häufig  m und mehr mächtig wird und natür-

lich das Eindringen von Pflanzenwurzeln im

Boden unmöglich macht. Infolgedessen ist dieser
Lehm recht wenig fruchtbar und kann nur in

Nokfällen als Ackerboden benutzt werden; denn
mit der Bildung von Eisenerzknollen geht fast
immer eine sehr starke Auslaugung Hand in Hand.
Die Granite werden ebenfalls häufig von

einem derartigen Lehm bedeckt. Doch finden sich
die Granite nicht gerade selten auch direkt an-
stehend und große Felskuppen bildend, so be-
sonders im Gebiete vom Galim. In solchen
Gegenden wird ein Granitblock auf den andern

aufgetürmt, eine Verwitterungsschicht bildet sich
sast nirgends und infolgedessen auch meist kein

Ackerboden. Derartige Gebiete sind glücklicher-
weise räumlich nur ziemlich beschränkt.

Größeren Einfluß auf die Bodenbeschaffenheit
haben die anßerordentlich zahlreichen Quarzgänge,

selbst wenn es sich um ursprünglich nur recht

wenig mächtige Gänge handeln sollte. Denn ein
solcher kleiner Quarzgang zerfällt in seine ein-
zelnen Bruchstücke und erfüllt mit diesen den
ganzen Boden. Da diese Bruchstücke für einen

Weitertransport durch Wasser an den meist flachen
Hängen zu schwer sind, so wird wohl der zwischen
ihnen sich ursprünglich befindende Lehm aus-
gespült; die Quarze dagegen bleiben zurück und
bilden daher nach kurzer Zeit einen sehr steinigen
und infolgedessen auch wenig fruchtbaren Boden.
Auf den mächtigeren Quarzgängen, die oberfläch-
lich in ein Haufwerk von einzelnen Blöcken zer-

fallen sind, wächst natürlich sowieso nichts. Dia-
base und Diorite bilden einen meist ziemlich
steinigen Boden an den Hängen des Gendero-

gebirges, einem Gebiete, das für Landwirt-

schaft nicht in Frage kommt. Die Trachyte
und ihre Tuffe bilden hier den gleichen wenig
fruchtbaren Boden, wie er uns auch aus dem

Bamendabezirk bekannt ist. Der Basalt, der
sich namentlich im Gebiete von Tingere sowie bei

Bakari und im nördlichen Tibatilande in größerer

Ausdehnung einstellt, liefert auch hier einen roten,
meist ziemlich tiefgehenden Lehm, der noch ver-
hältnismäßig den besten Boden im Banjobezirk

darstellt. Freilich haben die Basaltgebiete im
Verhältnis zu den basaltfreien Gebieten nur einen

recht geringen Umfang.
Für den Ackerbau kommen im Banjobezirk

eigentlich nur die Alluvialauen in Betracht.

Größere derartige Alluvionen finden sich am Mbam

und fast allen seinen Nebenflüssen, am Mao Meng,
am Faro und am Mao Deo. Auch die Taraba

hat eine große Anzahl derartiger weitausgedehnter
Alluvialauen. Meist sind diese Auen 500 bis

600 m breit und aufgebaut aus grauen und

blauen Tonen mit einzelnen Sandeinlagerungen

dazwischen. Diese Tone sind oberflächlich zu
einem tiefbraunen, oft fast schwarzen Lehmboden
verwittert, der allerorten von den Eingeborenen

für ihre Farmenanlagen benutzt wird. In der
Regenzeit stehen diese Gebiete meist vollkommen
unter Wasser und erst mit dem sinkenden Wasser-

stande können sie vielsach in Arbeit genommen

werden. Auch hier läßt sich dieselbe Beobachtung
wie im Benue machen, daß mit dem fallenden

Wasser immer neue Gebiete bepflanzt werden, so

daß sich die Bestellzeit für den Acker über die

Monate Oktober, November, Dezember ausdehnt
und die ersten Ernten schon erfolgen, wenn die

letzten Acker überhaupt noch nicht bestellt sind.
In Gebieten, die der Überschwemmung nicht aus-

gesetzt sind, wird auch schon zu Beginn der
Regenzeit gesät oder gepflanzt und die Ernte
wird gegen Ende der Regenzeit eingebracht.

Angebaut wird fast überall das Durrha-
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korn, das hauptsächlichste Nahrungsmittel der
Fulla. Es ist eine Feldfrucht, die den Acker

außerordentlich in Anspruch nimmt und infolge-
dessen auch nur auf besonders gutem Boden

schöne Erfolge zeigt. Gehäufelt wird in Alluvial-
auen nur sehr selten. Gemeinschaftlich mit der

Durrha finden wir oft die Erdnuß. Doch ist
dies nur der Fall, wenn auf dem betreffenden

Felde schon im Jahre vorher Durrhakorn ge-
standen hat, da dann der Boden für ein reines

Durrhakornfeld schon zu sehr ausgenutzt worden

ist. Auch reine Erdnußfelder finden sich ziemlich
häufig. Daneben wird vereinzelt auch die Neger-
hirse (Pennisetum) angebaut; diese dient vor-
wiegend zur Bereitung von Bier, da das reine

Durrhabier den Eingeborenen meistens nicht
kräftig genug ist. Mais wird nur in geringen

Mengen angebaut, doch gedeiht er überall ganz

vorzüglich.
In höheren Lagen und auf trocknerem Boden

finden sich überall kleine Baumwol lfelder,
deren Erzeugnisse für den Hausbedarf aufgebraucht
werden. Tabak wird nur von den Heiden an-

gebaut, da der Fulla dem Tabakgenusse abhold
ist. Sonst gibt es noch eine große Anzahl von
Küchengewächsen, die überall in der Nähe der

Ortschaften auf kleinen Feldern anzutreffen sind.
Durch die Farmen der Fulla und der Heiden

wird nur ein sehr geringer Teil des für den

Ackerbau nutzbar zu machenden Bodens in An-

spruch genommen. Weite, zweifellos sehr frucht-
bare Alluvialauen finden sich überall, die noch
heute herrenlos dallegen. Namentlich im Gebiete
von Galim, das wegen seiner räuberischen Be-

völkerung den Fulla lange nicht zugänglich war,
haben wir derartige sehr ausgedehnte Alluvial-
auen, auf denen heute vereinzelt die Herden der
Bororo weiden. Natürlich ist dies keine Aus-

nutzung des vorzüglichen Bodens, zumal auch
sonst Weideland in recht reichlichen Mengen vor-

handen ist.
Der Hauptreichtum des Banjobezirks beruht

auf seinen Viehherden. Es wurden seiner-
zeit an den Natronquellen von Galim usw.

die dort zur Tränke getriebenen Herden ober-

flächlich geschätzt. Dabei ließ sich feststellen, daß
jährlich etwa 100 000 Stück Rindvieh dort zur

Tränke kamen. Nun ist es zwar sicher, daß nicht

alles Vieh, welches dort zur Natronquelle ge-

bracht wird, aus dem Banjobezirk stammt, es

zeigte sich vielmehr, daß große Herden auch
im nördlichen Adamaua, ja sogar im englischen
Gebiete in der Nachbarschaft von Jola behei-

matet waren; dagegen ist auch erwiesen, daß
bei weitem nicht alles Vieh des Banjobezirks

die Quellen bei Galim aufsucht, sondern vielfach

auch zu Quellen im Mambilagebiete gebracht

wird. Wir werden daher nicht fehlgehen, wenn

wir annehmen, daß im Banjobezirke zur Zeit an

100 000 Stück Rindvieh stehen. Kleinvieh findet
sich verhältnismäßig selten und hat nur bei den

Heidenstämmen einige Bedeutung. Doch läßt sich
sagen, daß im Banjobezirke vorläufig auf Jahre
hinaus der Hauptwert auf eine Unterstützung und
Hebung der Viehzucht gelegt werden muß, wie
es denn auch neuerdings durch den Ausbau der

Natronquellen im Galimgebiete geschieht.
An eine Hebung der Landwirtschaft, vor

allem des vielleicht aussichtsvollen Baumwoll-

baues, ist vorläufig nicht zu denken, solange nicht
durch geeignete Bahnen für einen Absatz der land-
wirtschaftlichen Produkte gesorgt werden kann.

II.

Der Bamen dabezirk zählt zu den am reichsten

besiedelten Bezirken Kameruns; nur der Dschang-

bezirk dürfte ihn hinsichtlich der Bevölkerungszahl
übertreffen. Auch im Bamendabezirk sitzt die
Hauptmenge der Bevölkerung an den Hängen,

die nach dem Nun abfallen. Ein zweites Zentrum

der Bevölkerung findet sich im Westen im Bali-

gebiet und seiner Umgebung. Nach Norden zu
sind die großen Landschaften Bum und Bansso
ebenfalls ziemlich dicht bevölkert. Der mittlere
Teil des Bamendabezirkes, das Hochland von

Bamenda, weist dagegen im allgemeinen nur eine

recht dünne Bevölkerung auf. Die Ursache zu
derartigen Ansammlungen von Menschen wird
uUns sofort klar, wenn wir uns in den geologischen

Aufbau und die dadurch bedingten Verwitterungs-
produkte Einblick verschaffen.

Wie aus älteren Berichten hervorgeht, ist
gerade das Bamendahochland in seinem ganzen
Verlauf von rrachytischen Gesteinen bedeckt. Vor-

herrschend sind es trachytische Tuffe, die mit ihren
bunten Farben und ihrer Neigung zu steilen Ab-

brüchen das Landschaftsbild so abwechflungsreich
gestalten. Diese Trachyttuffe liefern im allge-
meinen einen recht dürftigen Boden. Denn von

einer chemischen Verwitterung ist bei diesen Ge-
steinen nur sehr wenig zu bemerken. Es findet

vielmehr ein Zerfall zu einem ziemlich lockeren

Grus statt, der von vielen Steinen durchsetzt wird

und nur wenig Feinboden führt. Schon die

Vegetation, die auf einem derartigen Boden ihr
Leben fristet, zeigt uns deutlich, daß von ihm
nicht viel zu erwarten ist. Meist sind es dürftige,

harte, oft sogar saure Gräser. In größeren
Höhenlagen finden sich, wie im Dschangbezirk,
stark humose Böden, die ein außerordentliches
Wasseraufnahmevermögen besitzen und vielleicht
ein Analogon zu unseren Hochmooren bilden.
Auch Bambus kommt in den höheren Lagen, etwa
zwischen 1800 m und 2400 m, vor und wird
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br#olfach von den Eingeborenen als Baumaterial

benutzt. Sonst sind die Berge nur mit einzelnen

aunchen bestanden, mit Ausnahme der Schluchten,
in denen, wie überall, so auch hier, der Regen-
wald oder vielleicht besser gesagt der Nebelwald
bis zu den höchsten Höhen emporsteigt.

Auf einem derartigen Boden finden sich natür-
lich nur selten einmal Farmen, die dann auch

meist noch einen recht dürftigen Eindruck machen.
So werden im Banganggebiet bis zu fast 2000 m

Böhe an etwas geschützten Punkten noch europäische

Lartoffeln gebaut. Im Mutigebiet erreichen die
Farmen eine Höhe von etwa 1800 m. Es finden

sich in ihnen dürftige Bananen, die etwa alle

drei Jahre einmal tragen, etwas Süßkartoffen
fowie Mais. Auch die europäische Kartoffel dürfte

hier noch ziemlich gut fortkommen. Die meisten
Farmen haben freilich auch die Einwohner von
Bambulue nach dem Nuntal zu und nicht auf

der Höhe in der Nähe ihrer Ortschaften.

Ein viel besserer Boden entsteht aus der Ver-

witterung der recht häufigen Basaltgesteine. Auf
einem derartigen Boden liegen die Farmen von
Bali und den benachbarten Ortschaften, von

Bagam, Balüng, Bafusam, sowie teilweise auch
die Farmen von Fumban. Auch im Banssogebiet

findet sich ein großer Teil der Farmen auf Basalt-

verwitterungsboden. Im allgemeinen verwittert
der Basalt zu einem meist recht tiefgründigen,

verhältnismäßig lockeren Lehm, der durch seine
lote Farbe überall sofort auffällt. Leider stellen
uiich auch in diesem Lehm nicht gerade selten kleine
Eisenerzknollen ein, die den Wert des Bodens

bedeutend vermindern. Denn sie sind uns ein

Veweis dafür, daß starke Auslaugungen des roten
Lehms stattgefunden haben müssen, daß er daher
zlemlich arm an Nährsalzen sein muß.

 „Im Balüng= und Bafusamgebiet ist fast jedes
Fleckchen Erde durch Farmen in Anspruch ge-
nommen. Meist sind es Süßkartoffeln, die dort

gebaut werden. Doch wurden auch recht schöne
Maisfarmen beobachtet. Yams ist ebenfalls nicht
gerade selten, da ihm der lockere Boden ziemlich

zuagt. All diese Früchte, zu denen noch Tabak,
bieffer usw. hinzukommen, nehmen den Boden
hatürlich sehr stark in Anspruch. Die Folge ist,

daß nach kurzer Zeit eine Farm ausgenntzt
 und dann wieder jahrelang das Feld ruhen
muß. Es gilt hier dasselbe wie im Dschang-
bezirk, nämlich, daß eine Farm nur etwa zwei
Jahre bebaut werden kann, um dann vier Jahre
brach zu liegen. Es ist also auch hier die drei-

lache Fläche von Ackerboden nötig, wie sie bei

einer rationellen Düngerwirtschaft erforderlich sein

vürde. Ahnlich liegen die Verhältnisse im Gebiet
on Bali. Hier finden sich unter den Nutzpflanzen
doch in größerer Menge Olpalmen, namentlich

im Bruchgebirge. Auch sind die Hänge teilweise
mit einem recht dichten Busch bedeckt, der für Neu-

anlegung von Farmen verhältnismäßig vorteilhaft
ist, da im alten Waldland der Boden doch immer

etwas reicher an Nährstoffen ist, als im reinen

Graslande. Aber auch im Baligebiet und seiner

Umgebung reichen die verfügbaren Ackerflächen,
wenigstens was den Basaltboden anbetrifft, nicht
für die Bedürfnisse der Bevölkerung aus. In großer
Ausdehnung werden dort die Gneiß= und Granit-

verwitterungsböden für den Ackerbau mit heran-

gezogen. Im Banssogebiet liegen die Verhältnisse
ähnlich wie bei Bali; auch hier haben wir teil-
weise recht gute Basaltlehme, auf denen vor-

wiegend Süßkartoffeln sowie Mais gebaut werden.
Doch genügen auch hier diese Basaltböden nicht
den Bedürfnissen der Bevölkerung. Im Bamum-

bezirk sind Basaltböden nur in geringer Aus-

dehnung zu beobachten. Meist sind es hier nicht
die sonst so charakteristischen roten Lehmböden,

vielmehr graue bis bräunliche, etwas sandige
Lehme, die teilweise sehr reich an Humus sind.
Sie bilden namentlich in der Gegend von Kuti

einen recht tiefgründigen und leicht zu bearbeitenden

Boden, der in großer Ausdehnung vom Häupt-

ling Joja ausgenutzt wird. Diese Böden dürften
vielleicht entstanden sein aus basaltischen Aschen,
denn in der Nachbarschaft finden sich eine große

Anzahl von jungen Vulkanen. Auch die gerade

für Vulkanausbrüche so charakteristischen Schlacken=
sande sind in der Nachbarschoft nicht selten.
Ihr jugendliches Alter zeigt sich am besten daran,
daß auf ihnen meist nur eine recht unbedeutende

Berwitterungskruste zu beobachten ist. Auf der-
artigen Schlackensandböden finden wir im allge-
meinen nur ein ganz kurzes, selten 27 cm Höhe

überragendes Gras. Dieses Gras verdorrt in

der Trockenzeit sofort, da der Schlackenboden

absolut nicht sähig ist, Wasser auch nur kurze Zeit
zu halten. Ahnliche Schlackensandböden finden sich
am Steilabfall der Balüng= und Bafusamberge

zum Nun. Hier war auf dem Schlackensand

eine etwa 15 cm mächtige Humusanreicherung

zu beobachten, die äußerlich dem Boden das

Aussehen eines recht vorzüglichen dunklen Bodens

gab. Leider trügte aber auch hier der Schein,
denn der Grasbestand auf diesen Böden war

derart dürftig, daß kaum Feldfrüchte darauf fort-

In den Gneiß= und Granitgebieten findet sich
vorwiegend ein etwas steiniger gelbgrauer Lehm-
boden, der teilweise einen recht brauchbaren Acker-
boden abgibt, obwohl er nicht selten recht viel
Steine enthält. Auf derartigem Boden sind ein
großer Teil der Farmen des Bum= und Bekom-

landes zu finden, zumal in diesen Gebieten ein

anderer Boden kaum zur Verfügung steht. Doch
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auch die Bali und ihre Nachbarn haben nicht
selten recht gut aussehende Farmen auf Gneiß-
boden. Das gleiche läßt sich vom Banssogebiet

sagen. Im Süden von Bamum finden sich eben-

falls ausgedehnte Farmen auf Gneißboden, doch
wird hier im allgemeinen der reichlich vorhandene
Alluvialboden bevorzugt. Die Station Bamenda

selbst hat ihre Farm vorwiegend ebenfalls auf
Gneißverwitterungeboden. Auch im Gneißlehm
stellten sich nicht selten Eisenerzknollen ein, die
dann natürlich den Wert des Bodens sehr herab-

drücken, denn wo sich derartige Lateritgebilde
einstellen, muß man annehmen, daß der Boden

sehr stark ausgelangt ist. Er enthält infolgedessen
nur noch sehr wenig Nährsalze. Stellenweise
nehmen derartige Lateritgebilde auch hier so über-
hand, daß der Feinboden fast ganz verschwindet.
Auf derartigen Böden wächst dann natürlich über-

haupt fast nichts. Die Alluvialböden finden sich in
größerer Ausdehnung nur am Nun und Mbam.

Besonders eingehend wurden diese Böden im

Nungebiet untersucht, denn hier handelt es sich
um viele Kilometer breite Ebenen, die für einen

intensiven landwirtschaftlichen Betrieb äußerst vor-

teilhaft sein würden. Es ist freilich hier vorläufig
noch der Ubelstand vorhanden, daß ein großer
Teil dieser Gebiete in der Regenzeit unter Wasser

gesetzt wird. Im übrigen sind die dort vor-
handenen grauen und blauen Tone meist bis zu

3 bis 4 m Tirfe in gelbgraue, oft etwas sandige

Lehme verwittert, die emen nicht gerade schlechten
Ackerboden darstellen. Eine Humusschicht von

10 bis 15 cm findet sich sehr häufig. Besonders

die Farmen von Bamesing sind reich an der-

artigen Böden. Auch Balikumbat, Babungo und
Babessi bauen auf derartigen Talböden, besonders
das Durrhakorn gedeiht hier vorzüglich. Auch
der Mais der ja einen recht guten Boden

beansprucht, kommt ausgezeichnet fort, dagegen
werden seltener Süßkartofseln gebaut. Erdunß
sowie Tabak sind allgemein verbreitet und geben
anscheinend recht gute Ernten. Ahrlich liegen
die Verhältnisse im Süden des Bamumgebietes,
in den weiten Talauen des Nun und Mbam.

Hier liegt ein großer Teil der Farmen der
Bamumleute, die in der Umgebung ihrer Stadt

nur einen recht dürftigen, kaum nutbaren Boden

haben. Auch hier sind die grauen Tone zu

bräunlichem, ziemlich mächtigem Lehm verwittrt,
doch stellen sich auch in diesen Alluviallehmen
nicht selten die so charakteristischen Eisenerz-
knöllchen ein, die auf eine beginnende Laterit-

bildung schließen lassen. Angebaut werden im
Bamumgebiet vorwiegend Mais und Durthakorn
sowie Erdnüsse. Daneben finden wir freilich nicht
gerade selten Jams, Süßkartoffeln und Tabak.
Die Olpalme kommt im Bamumgebiet namentlich

in den Eintalungen überall recht gut fort. In

einigen Gegenden wurden sogar ausgedehnte, ge-
schlossene Bestände von ihr beobachtet, während
sie sonst im ganzen Flußgebiet des Nun und
Mbam nur vereinzelt festzustellen war. Weiter

im Norden, im Gebiet der Tikars finden sich

freilich wieder recht häufig geschlossene O palmen-
bestände. Baumwolle wird im Bamumgebiet

ziemlich überall in geringen Mengen angevaut.
Auch die Babessileute sowie die Balikumbad bauen
in geringeren Mengen Baumwolle an.

Die hauptsächlich angebauten Feldfrüchte find
hier wie im Dschangbezirk Mais, Süßkartoffeln
und Yams; daneben wird noch überall, teilweise
in ziemlich bedeutenden Mengen, die Erdnuß an-

gebaut. In der Regel werden auf einem Felde
zu gleicher Zeit Mais und Erdnuß, oft auch

noch Süßkartoffeln gebaut. Naturgemäß wird
durch eine derartige intensive Bewirtschaftung der
Boden sehr stark ausgeraubt. Die Erträge sind
infolgedessen meistens, besonders was den Mais

anbelangt, recht gering. Vielfach ist man daher
auch zu reinen Maisfarmen übergegangen. Vor-
herrschend wird der Humusboden zu langen Zeilen
aufgelockert. Nur in den Alluvialebenen werden

einzelne zum Teil  m hohe Haufen aufgeschüttet.
Eine Düngung findet nirgends statt; nur bei den

jährlichen Grasbränden dient die Grasasche als

Düngemittel. Doch wird gerade diese leichtlös-
liche Asche durch die ersten schweren Regengüsse
in großen Mengen fortgeführt, kommt daher dem
Boden nur zu einem geringen Teil zugute. Eine

Anderung kann erst eintreten, wenn durch größere

Viehzucht genügender Dünger vorhanden ist. Die
Versuche, die der Häuptling Joja mit Adamaua-

vieh gemacht hat, haben ein ziemlich klägliches
Resultat ergeben. Es dürfte also voraussichtlich
noch viel Zeit und Mühe erfordern, bis die Ein-

geborenen in der Lage sein werden, selbständig
Vieh zu züchten. —

Anderseits haben die Versuche die durch die
Station Bamenda sowie durch Europäer in den

Banssobergen gemacht wurden, gute Resultate
gehabt. In beiden Fällen haben sich die Herden
recht gut gehalten und auch ausreichend vermehrt.
Ausgedehme Gebiete in den Bergländern von

Bamenda wie auch von Bansso, die für den Ackerbau
überhaupt nie in Betracht kommen können, ließen sich
für die Viehzucht ausgezeichnet verwenden. Nament

lich sind es die höheren Lagen der Bambutoberge,
des Muti und der Bamukuberge, die für diesen

Zweck recht gut geeignet wären. Für die Ein-
geborenen kämen diese Ländereien, die zur Zeit
völlig unbesiedelt sind, niemals in Betracht. Von
Tseise sind diese Gebiete ebenfalls frei.

Große Bedeutung für den Bamendabezirk hat
zur Zeit der Handel mit Kolanüssen. Der
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Kolabaum findet sich in Süd-Bamenda in den

Gebieten von Bagam, Balüng und ihrer Um-

gebung in großen Mengen. In Fumban kommen
wohl auch vereinzelte Kolabäume vor, doch haben
diese Bestände wirtschaftlich nur sehr wenig Be-

deutung. Dagegen ist das Banssohochland wie-
derum ein ausgezeichnetes und sehr bekanntes

Kolagebiet. Da die Kola außerordentlich langsam

wächst und erst nach langen Jahren Früchte trägt,
so ist die Anlage von Kolakulturen kaum zu er-

warten; auch sind die Bedingungen, unter denen

die Kola anscheinend fortkommt, derartig kompli-

ziert. daß ihre forstmäßige Kultur ausgeschlossen
erscheint. Es könnte hier nur durch Überwachung

der Märkte dafür gesorgt werden, daß die kola-

besitzenden Eingeborenen vor der Übervorteilung

durch die Haussahändler geschützt werden, denn
vorläufig ist der Unterschied im Preise, den der
Haussahändler zahlt und den er dann in Nord-

Adaman wieder einnimmt, ganz enorm.

Die Olpalmen kommen, wie schon erwähnt,
nur in einzelnen Gebieten in größeren geschlossenen
Beständen vor. Sie dürften z. B. überall in der

Nun-Ebene gut fortkommen, denn vereinzelt
trifft man sie dort überall. Im Bamumgebiet

finden sie sich recht häufig und vielfach in dichten
Beständen. Ebenso sind die Abhänge des Bruch-
gebirges bei Bali und Bamendjinda dicht mit

ihnen bestanden. Ihre Früchte sind ebenfalls ein
ziemlich begehrter Handelsartikel, doch dürften sie
infolge der zentralen Lage des Bamendabezirkes
nur für den lokalen Verkehr in Betracht kommen.
An einen Export von Ol oder Kernen kann bei

der großen Entfernung von der Külste nicht ge-
dacht werden.

Baumwolle wird überall in kleinen Mengen
im östlichen Bamenda angebaut. Versuche, die

im Westen bei Bali und Bamenda mit Baum-

wolle gemacht wurden, dürfen als fehlgeschlagen
angesehen werden. Ob sich in Ost-Bamenda der

Anbau von Baumwolle in größeren Mengen

lohnen wird, dürfte besonders von den klimatischen
Verhältnissen abhängen, über die wir zur Zeit
noch zu wenig unterrichtet find. Auch für Baum-
wolle ist die große Entfernung von der Küste

nicht günstig.

Tabak wird von den Eingeborenen fast überall

für den Hausbedarf angebaut. Ob es sich lohnen
würde, größere Versuche mit Tabakkulturen zu

machen, ist mir sehr zweifelhaft, da im allgemeinen
der Boden des Bamendabezirkes an einer Armut

von Nährsalzen krankt, die für Tabak vielleicht

nicht besonders günstig ist.

Eine ganze Reihe verschiedener Faserpflanzen
werden von den Eingevorenen noch für ihren

Hausbedarf angebaut, doch glaube ich nicht, daß
sich unter diesen Pflanzen irgendeine finden wird,
die sich in Europa handeln ließe.

Von europäischen Ackerbauerzeugnissen kommt
für den Bamendabezirk einzig und allein die

Kartoffel in Frage, die sich überall gut ein-

geführt hat. Sie entartet freilich ziemlich leicht.
Es muß daher immer wieder für eine neue Saat-

kartoffel gesorgt werden. Sie ist auch bei den

Eingeborenen schon jetzt in vielen Gegenden ein
ziemlich beliebtes Nahrungsmittel geworden. Ver-
suche mit europäischen Getreiden haben im

allgemeinen recht wenig günstige Resultate ergeben.

bezirkes ist nur zu denken, wenn durch Bahn-
bauten für eine Abfuhr der betreffenden Produkte
gesorgt wird.

Deutsch-Neuguinea.
Der Alkoholverbrauch in Neuguinea 1911.

Das sogenannte alte Schutzgebiet (Bismarck-
Archipel mit den Salomons und Kaiser Wilhelms-

land) zählte im Kalenderjahre 1911 nach dem
Stande vom 1. Januar 1912 insgesamt 853 Ein-

wohner gegen 748 im Kalenderjahre 1910. An

alkoholischen Getränken find im Kalenderjahre
1911 insgesamt 194 5601zu einem Gesamt-
werte von 223 366 /“ eingeführt worden, d. i.

für den Kopf der Bevölkerung 228,08 1 zu

261,84 pro Jahr und 0,63 1 zu 0,72 .4

pro Tag. Wenn man bedenkt, daß in der Kolonie

von den alkoholischen Getränken Bier am meisten

getrunken und Branntwein und zum großen Teile

auch Wein vielsach nur mit Sodawasser verdünnt

genossen wird, so kann das auf den Kopf der

Bevölkerung emfallende Quantum von 0,631 pro

Tag als übermäßig hoch nicht angesehen werden,
um so weniger, als es sich bei der hier in Betracht

kommenden Bevölkerung fast nur um erwachsene

Männer handelt, die Bevölkerung in der Heimat,

wo Frauen und Kinder weit stärker vertreien

sind als hier, als Maßstab also nicht angelegt
werden kann.

Nun ist aber noch zu berücksichtigen, daß bei

der obigen Verteilung der eingeführten Menge
alkoholischer Getränke auf den Kopf der Bevölke-

rung nur die ansässige Bevölkerung des Schutz-

gebiets zugrunde gelegt worden ist. Dabei ist die
Besatzung der Kreuzer und des Vermessungs-
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schiffes S. M. S. „Plauet“, von denen das letztere

ständig und die ersteren beiden mehrere Male im

Jahre wochenlang im Schutzgebiete sich aufhalten,
ganz außer Betracht gelassen.

Auch darf nicht übersehen werden, daß Ra-
baul, die Zentrale des Schutzgebiets — ohne

die übrigen Hafenplätze zu erwähnen — 36 mal

im Jahre von den Reichspostdampfern, aber auch

von anderen Schiffen angelaufen wird und daß

die Schiffsbesatzungen und die Reisenden während
ihres Aufenthalts an Land an dem Verbrauch

der eingeführten alkoholischen Getränke beteiligt

sind. Es ist eher zu niedrig als zu hoch ge-
griffen, wenn man die Besatzungen der Kriegs-

schiffe und anderen Fahrzeuge und die auf letz-

teren durchreisenden Passagiere einer ständigen
erwachsenen Bevölkerung von 300 Personen

gleichsiellt, so daß man die Menge der einge-

führten alkoholischen Getränke nicht auf eine Be-
völkerung von 853, sondern auf eine solche von

853 + 300 = 1153 zu verteilen hat. Hiernach

würde auf den Kopf der Bevölkerung nur 168,751

im Werte von 193,73 ./“ pro Jahr und 0,461
zum Werte von 0,54 J1/4 pro Tag entfallen.

Samoa.

Die Eingeborenenbevölkerung im 3. Viertel 1912.7

Im dritten Viertel des Kalenderjahres 1912

sind in Upolu einschließlich Manono und Apolima

257 Geburten (131 männlich, 126 weiblich) und
127 Sterbesälle (71 männlich, 56 weiblich); in

Savaii 190 Geburten (98 männlich, 92 weiblich)

und 104 Sterbefälle (56 männlich, 48 weiblich)
verzeichnet worden, so daß der Überschuß der
Geburten über die Sterbefälle für das dritte

Viertel 1912 216 (102 männlich und 114 weib-

lich) beträgt.

bersicht über den Außenhandel des Schutzgeblets Samoa im I. Veertel des Kalenderjahres 1912
imVergleich mit dem Handel im#gleichen eitraum des Vorjahres.

 * mmi Im

#ee Benennung der Waren I. Musi Hurr Zunahme! Abnahme

Wert: .4 #e (. WertHØWerttJL

A.ctnful)k.
1 ...... 28 645 22 031 6614 —

2 14 117 13 505 612 —

8 9 454 8 608 846 —

272 7456 — 7184

5 ..... 5 885 4684 1201 —

6 Zigaretten 7380 8 920 — 1540

7 ... 200 185 15 —

8 850 538 312 —

9 410 531 315 604 94 927 —

10 und 141 950 151 347 — 9397

11 25 587 16 519 9 068 —

12 Baumaterial 106 796 71122 35 6•4 —

13 und Fahrzeuge 21 911 18 197 8 444 –
14 171787 123621 48 166 —

Einfuhr im I. Viertel 1912 915 3955762 637|82758 —

Dagegen im IV. Viertel 1911 1 033 592 — — —

Zunahme L. Abnahme — 8 190 — — —

15 Gold-- und Silbermünzen. ....... 6126 20 420 — 14294

B. usfuhr.

1 Kopra ·..... 607 366 614 390 — 7 024

2 Kakao 165 678 67211 98 407 —

3 Kaffee 110 — 110 —

4 Tabak 504 72 432 —
5 Kawawurzeln. 2 090 1 292 798 —

6 Kokosnüsse — — —

 Kautschuk 10 555 — 10 555 —

Ausfuhr im I. Viertel 1912 786 303 682905 103 338 —

Dagegen im IV. Viertel 1911 1270 580 — —

Zunahme +,. Abnahme — §484277 — — —

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1912, Nr. 18, S. 866.
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· Gesamtbandel.
2 I Im 3

J. Vorte 1I. Viertel Zunahme Abnahme
1912 1911

Wert: M Wert: M Wert: M Wert: M

Einfuhr. 945 395 762 637 182 758 —

Ausfuhr 786 308 682 965 103 338 —

Insgesamt. 1731 698 1 415 602 286 096 —

Dagegen im IV. Jiertell 1911. 2304 172 — — —

Zunahme —, Abnahme — 572 474 — —

übersicht über den Außenbandel des schutzgeblets Samoa im II. Viertel des Kalenderjahres 1912
im1 Verglech mit dem Handel im Leelchen Seltraum des Vorladres.

Im J
Lide. II.Vertel II.Verel Zunahme' Abnahme
Nr. Benennung der Waren 1912 1911

Wert: Wert: Wert:(Wert: +

A. Ein fuhr.
1 ....... 23 523 17 798 5725 —

2 12 667 12 627 10 —

3 7986 5 868. 2 118 —

4 792 128 664 «

5 ..... 22 098 7220 11 878 —

Zigaretten 10 120 8 000 2120 —

7 350 320 30 s

8 340 282 58

9 519 919 357 681 162 235 —

10 und 297 120 28“3 922 13 198

11 29993 18161 — 8 168

12 Banmaterial 222 710 173 925 18 785

13 und Hahrzeuge 21880 11.075 7805 —
14 171 155 112 413 28 742 —

Einfuhr im II. Viertel 1912 1 340 6630602 423 278230 —

Dagegen im I. Viertel 1912 945 395 — —

Zunahme +, Abnahme — 395258 — — —-

15 Gold- und Silbermünzen .....·. — — — —

B. Rusfuhr.
1 Kopra 11132 886 602 142 530 744

2 KNakao 225) 088 2990 062 — 73 974
3 J. Kaffee — —

1 Tabak — 540 — 540
5 Kawawurzeln. 2 004 1 416 588

6 Kokosnüsse. — 3 — 3

7 Kautschul 12 958 — 12 958 —

Ausfuhr im II. Viertel 1912 1 372 936 903 163 169 773 —

Dagegen im I. Viertel 1912 786 303 — —

Zunahme . Abnahme 586 633 — — —

C. dGelemtbandel.
J Im

II. Vertel II. Vierel Zunahme Abnahme
1912 1911

. Wert:.t- Wert: . Wert: . Wert: .

Einfuhr 1 340 653 1 062 423 278230 —

Ausfuhr 1372930 0 10 469 773 —

Insgesamt. 2 713 589 1 905 586 748 003 —

Dagegen im I. Viertel 1912 1 731 698 — — —

Zunahnie —, Abnahme 081 891 — — —
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Aus fremden Kolonien und Droduktionsgebieten.

Elngeborenenpolitik und Eingeborenenrecht in der

Goldküste und in Uigerien.")

Von Dr. jur. et phil. Asmis.

(Schluß.)

IV.

Das Eingeborenenrecht von Südnigerien.

Das Eingeborenenrecht von Südnigerien bietet,
schon dank der früheren Verbindung von Lagos mit

der Goldküste und dan seiner entsprechenden Teilung
in Colony und Protectorate in vielen Fällen UÜberein-
stimmungen mit en der Goldküste, in anderen zeigen

sich aber doch weitgehende, durch die örtlichen Verhält-
nisse bedingte Abweichungen. Das Gesetzgebungswerk
Südnigeriens litt darunter und tut es noch heute, daß

die Verwaltungsorganisation des Gebietes als ständig
in der Umwandlung begriffen angesehen wurde. Außer=
dem war einmal das Gebiet der Colony schon so ver-

englisiert und auch so verhältnismäßig klein, daß die
Schaffung eines besonderen Rechts weniger dringlich
erschien und die Schaffung großer gesetzgeberischer
Arbeiten sich auch nicht recht lohnte. Das Gebiet des
Protectorate dagegen enthielt entweder so tiefstehende

oder nur so locker angegliederte Stämme und war in

früheren Jahren auch noch zu wenig bekannt, so daß
eine einheitliche großgügige Gesetzgebung auf erhebliche
Schwierigkeiten gestoßen wäre. So kommt es z. B.,

daß Südnigerien im Gegensatz sur“ Goloküste und
Nordnigerien keinen eigchen Criminal Code erhalten

. Als am 1. Mai 19006 das Protektorat von Süd-
nigerien mit der i und dem Protektorat von

Lagos vereinigt wurde, ging man alsbald auch daran,
die für die beiden Gebiete gesondert erlassenen Be-
stimmungen zu verschmelzen. Ein großes doppel-
bändiges Werk war das Resultat. In vielen Fällen
war es jedoch noch nicht möglich. Die so gänzlich
verschiedenen Verhältnisse ließen sich nicht unter eine
Norm zwingen; so mußten denn Sondergesetze für die
Westprovinz einerseits und die Zentral= und Ostprovinz
anderseits zum Teil erhalten bleiben. Die bevor-
stehende Vereinigung mit Nordnigerien dürfte weitere
Umwälzungen und Anderungen bringen.

A. Verwaltungsrecht.

In der Verwendung von Eingeborenen in der
inneren Verwaltung zeigt sich besonders die Ver-
schiedenheit der einzelnen Teile des Gebiets. Über
die Mitwirkung der Eingeborenen im L##gislative
Council ist oben schon gesprochen, desgleichen über die
verschiedenen Grade der Unabhängigkeit. die sich dic
einzelnen Voruba-Staaten zu wahren gewußt haben.
Letztere nötigte, zugleich mit dem Fehlen derartiger
Staatengebilde in der Zeutral= und Ostprovinz, zu
einer verschiedenartigen Regelung in den drei Pro-

vinzen.
In der Westprovinz wurden durch The Jative

Councils Onl. Nr. 15/01 verschiedene Jalirc Couneils

als Verwaltungsstellen für Eingeborenenangelegen-
heiten eingerichtet. Für die gesamte Provinz wurde
ein „Central Native Council“ geschaffen, als beratendes
Organ für den Gonverneur in allen Eingeborenen-
angelegenheiten. Präsident ist der Gonverneur, die
Mitglieder sind Eingeborene. Vigepräsident kann ein

Eingeborener oder ein Europäer je nach Bestimmung

„D. Kol. Bl.“ 1912,S*) Val. S.995 ff.

des Gouverneurs sein. Für jeden Bezirk der West-
provinz wird ein District oder Provincial Council er-
richtet. Soweit sie schon beptelen werden sie an-

erkannt. Präsident dieses Councils ist — bezeichnend

für die Stammesorganisation der oruba — der vom

Gouverneur anerkannte Oberbäuptling des betrefsenden
Bezirks. Die Mitglieder werden vom Gouverneur an-

erkannt oder ernannt. Ausschlaggebendfür die Bildung
und Zusammensetzung der Councils ist in erster Linie

as Stammesrecht. Den Sitzungen der Councils hat
der für den Bezirk verantwortliche europäische Ver-

waltungsbeamte nach Möglichkeit beizuwohnen und die
Verhandlungen mit seinem Rat zu unterstützen, er hat

aber wenigstens theoretisch keine entscheidende Stimme.
Das Council ist für die gesamten inneren Verwaltungs-

angelegenheiten und die Ausübung der Gerichtobarkeit,
soweit sie von Native Authorities ausgeübt wird, ver-
antwortlich und kann außerdem in Dörfern oder
Städten Village oder Town Councils errichten, die für
die Angelegenheiten des betreffenden Ortes verant-
wortlich sind. Die gleiche Befugnis hat der Gou-
verneur für diejenigen Orte, die einem District Houneil

nicht unterstehen.
In der zentral= und Ostprovinz sind durch die

Jative Courts Ord. Nr. 7/00 gleichfalls Native Councils

geschaffen worden. Ihre Organisation und ihre Be-
jugnisse sind hier aber ganz andere. Sie setzen sich
aus dem für den Bezirk zuständigen Verwaltungs-
beamten als Präsidenten und einer Anzahl Einge-
borener zusammen. Der District Commi-sioner kann

mit Zustimmung des Gouverneurs eines der Mitglieder
zum Vizepräsidenten unter Vorbehalt des Widerrufs
ernennen. Grundsätzlich ist also der Europäer der ver-
antwortliche Leiter des Councils: in Wirklichkeit führen
allerdings die Eingeborenen allein, nachdem sie nach
einer Art Probe= und Ausbildungszeit ihre Befähigung
nachgewiesen haben, die Geschäfte des Councils. Aber
auch dann werden sie hierbei von dem Disirict Cone-

missioner scharf überwacht. Abgesehen von ihrer
richterlichen Tätigkeit, auf die weiter unten einzugehen
sein wird, sind ihre Befugnisse recht gering. Sie gehen
auf dem Gebiet der Verwaltung nicht über die Ver-
waltungsbesugnisse hinaus. die den Häuptlingenin der
(iolld Const Colonx belassen sind (vgl. §§ 46 und 47
des Natire Court Onll.). Da die Engländer keine für

die Verwaltung verwendbaren Stammesorganisationen
in diesen beiden Provinzen vorfanden, so suchten sie
sich sie durch Ausstattung der zu errichtenden Einge-
borenengerichte mit gewissen Verwaltung befugnissen
zu schaffen, gleichzeitig aberin ihnen den weitgehendsten
Einfluß der europäischen Beamten zu wahren. Soweit

meine Informationen reichen, soll dieser Versuch recht
gute Resultate gehabt habe

Den auch in der enl. und Ostprovinz vor-

handenen kleinen Häuptl ingen hat man die Verpflich-
tung zur Instandhattung der Wege und zur Offenhaltung
der KNrieks (Creeks) belassen. Sie werden ermächtigt,
aus den ihnen unterstehenden Bezirken alle Männer
zwischen 15 und 50 und auch alle Frauen zwischen
15 und 40 Jahren zu den Arbeiten heranguziehen.

Beachtenswert ist diese m. W. in der Gesetzgebung der

deutschen, englischen und frangösischen Kolonien der
Westküste einzig dastehende, gesetzlich festgelegte Ver-

pflichtung der Frauen zu öffentlichen Arbeiten, wenn
auch in dendeutschen und französischen Kolonienin der

W die Frauen vielfach bei der Wegereinigung mit-
elfen
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Die Verwaltung der Städte regelt die später
viederholt abgeänderte Towns Ord. Nr. 10/78. Auf
relche Stödte sie Anwendung findet, bestimmt der
vouverneur. Sie befaßt sich mit annähernd den gleichen

Fragen wie die entsprechendeLerorhnung der Goldküste
und ist auf wichtigere Orte der drei Provinzen aus-
zedehnt. Für ihre Durchführungistdie „Local Authority-,
n Ermangelung einer solchen das Native Couneil zu-
Sändig. lown Councils. wie in der Goldküste, gibt es

iu Südnigerien icht. Die Zuständigkeit des l-agos
Aunicipal Boa f Healih istauf die Uberwachung
der sanitärenVerasl#miste von Lagos und Ebute Metta

beschränkt. Ihm gehören eine ganze Anzahl von Ein-
seborenen an. Die Aufwendungen des Councils be-
rugen 1910 8 18 674.—.—, davon stammten 6 164 aus
eigenen Einnahmen, das übrige war Gouvernements-

Die AMarket Ord. Nr. 10/98 sieht die Bildung von

Marltkommissionen mit dem District Commissioner als
Vorsivenden, in denen naturgemäß auch Eingeborene
mitwirken können, für die wichtigeren Marktplätze vor
und regelt im einzelnen den Marktbetrieb. Besondere

Verordnungen befassen sich mit der Beseitigung der
Sümpfe. der Einführung fester Dächer, dem Schutz
egen Feuersuoi. der Pflege und Verwaltung des Renn-
blatzes. desQueens Gardens und der Glover Hall in
der Stadt Lagos und legen hierbei teils den Einge-
borenen nicht unerhebliche öffentliche Lasten auf, teils
geben sie ihnen, wie die beiden zuletzt genannten Ver-
ordnungen, Gelegenbeit, sich als Mitglieder von Körver-

schaften an Lerwalmngsaufgaben mit zu betätigen.
Gesundheitsämter (Boar#l of Henlth) für die Stadt
Lagos und Umgegend und für alle vom Gouverneur
jonst bezeichneten Orte überwachen die sanitären Ver-
hältnisse der Ortschaften (val. The Public Hcalth Ord.

Nr. 5/99, später mehrfach abgeändert und ergänzt).
Die Bekämpfung der Moskito-Plage ist Gegenstand
einer besonderen Verordnung (vgl. Nr. 16/10 und 20/11).
Eingehende Regelung mit einschneidenden Wirkungen
jür die Eingeborenen hat die allgemeine öffentliche

geiundheitspstege gefunden. Die Quaruntine Orl.
Nr. 4 1904, abgeändert durch Nr. 14/08, gibt mit ihren
AusP0 007. gögfänder de die gesetzlichen Unterlagen
für die Verhinderung der Ein= und Verschleppung von
ansteckenden KKrankheiten. Die später vielfach abge-
anderte und ergänzte Vaceination Ordl. Nr. 11 73 führt

in gleicher Weise wie die entsprechende Verordnung der
Goldküste für ganz Südnigerien die Einsetzung von
öffentlichen Impfern und den Impfzwang für alle
Ainder binnen drei Monaten nach ihrer Geburt ein.
Nach der Lepers Ord. Nr. 10/08 werden nach näherer
Anordnung des Gouverneurs Lepra-Heime geschaffen,

le der Oberaufsicht des Bezirksarztes unterstehen und
in die die Leprösen zu verbringen sind. Leprösen aus
iremden Kolonien wird der Zutritt zum Lande ver-

boten. Die Begünstigung der Flucht eines Leprösen

d dem Heim wird hute Srase. gestellt. Die LunnticAstlum Ord. Nr. t auch hier dieErrichtung
von Irrenhäusern 3 dlebanuch haer von Geistes-
lranken vor und unterstellt die Anstalten ebenfalls dem
VBezirksarzt. 1910 bestand je ein Irrenhaus in hoba
und in Calabar mit einer durchschnittlichen täglichen
elegung von 30 bzw. 8 Kranken.

as Schulwesen ist ähnlich wie in der Goldküste
geregelt, und was dort über die angewandte-Schul-volitik gesagt ist. gilt huch hier. In Lagos. Onitsba
und Calabar sind Schulämter für die betreffenden
Provinzen (Provincial Board of Eiucation) errichtet,

ie für die Provinz den Po aller Schulen regeln.
tzerdem können noch für die einzelnen Orte Lokal-
omitees zur Uberwachung des Schulbetriebes eingesetzt

werden. 1910 bestanden in Südnigerien 55 Gouver-
nementsschulen und 254 Privatschulen mit insgesamt
33 778 Schülern.

In Südnigerien, wo, wie in der Einleitung schon
hervorgehoben, die Eingeborenen-Presse bereits eine
bedentsame Nolle spielt, findet sich auch schon eine be-
ondere Pretgesetzgebung. Die Jewspaper .

Nr. 10/08 macht die Herausgabe einer Zeitung von
der Hinterlegung einer Kantion von L 250.— abhängig.

Die Kaution soll zur Deckung etwaiger gegen die

Drucker undVerleger auf Grund ihrer Veröffentlichung
zu verhängenden Strafen dienen. Diese Bestimmung
erwies sich jedoch nicht als ausreichend. Namentlich
die heftigen und unsachlichen Angriffe gegen die Re-
gierung und die Verhetzung der Farbigen gegen die
Weißenin den Zeitungen von Lagos vor einigen Jahren
führten zum Erlaß der Sedirious offences Or#l. Nr. 28/09,
die Gefängnis bis zu zwei Jahren und Geldstrafe für
die Aufreigung oder Verhetzung durch Wort und Schrift
gegen die Krone oder das Gouvernement und für die

Weckung des Hasses zwischen den verschiedenen Klassen
der Bevölkerung androht. Der Erlaß der Verordnung
wurde von den eingeborenen Mitgliedern im L#egislative
Council seinerzeit als eine Beschränkung der Preßfreiheit
auf das lebhafteste bekämpft. Ich möchte ihre Be-
sinmmge für das Mindestmaß von Kautelen halten,

die Regierung gegenüber einer Eingeborenen-Presse
bedarne Einen wirklich wirksamen Schutz dürfte nur

die Einführung derZenfur abgeben, die gegenüber dem
Kulturgrade und dem geringen Verantwortlichkeits-
bewußtsein der Eingeborenen kaum als Härte aufgefaßt
werden könnte

An Zeitungen bestehen in Lagos zur Zeit außer
der „Government Gauzette

The Lagos Weckly Rccord
hhe #os Standard

The Nigerinn Chronicle
The Nigerian Times

unt etuerWochenauIlage von insgesamt 1850 Exemplaren.
e werden m. W. sämtlich von Eingeborenen heraus-

gegeben
Allgemeine direkte Eingeborenensteuern werden in

Südnigerien ebensowenig erhoben wie in der Gold-
küste. Das Geldbedürfnis des Landes wird im wesent-

lichen durch die Eimahme aus den Zöllen, die sich im
Jahre 1910 auf L 1 440 284.—.— belief. gedeckt.

An sonstigen öffentlichen rechtlichenBestimmungen
mag hier noch kurz erwähnt werden, daß es den Ein-

seborenen freisteht, sich für die West African Frontier
orcc und für die Polizei anwerben r! lassen und

dem Gonvernement ihre Dienste als Volunteers anzu-
bieten. Aus den gedienten Soldaten wird gemäß der

Southern Nigeria Reservists Or#l. Nr. 8.09 eine Reserve
gebildet.

—5

B. Gerichtsorganisation,. Verfahrensrecht
und materielles Strafrecht.

Was oben im allgemeinen bezüglich der Gerichts-
organisation und des Verfahrensrechts für die Gold-
küste gesagt ist, insbesondere auch bezüglich der An-
wendbarkeit von Stammesrecht, der LTätigkeit der
farbigen Anwälte und dem Betriebe in den Staats-

gefängnissen. gilt im großen ganen. auch für Süd-
nigerien. Hier fumktionieren als chte für Colony
und Protcctorate der Suleee ore annt einer Anzahl
von Einzelrichtern in den Divisional Courts für die
höhere Gerichtsbarkeit und für die niedere die District.
Commissioners Couns. Zu letzteren gesellen sich mit
gleicher Zuständigkeit in den größeren Orten mit

uroräischer Bevölkerung — in Lugos, Warri und
alabar — die Coums der Police Magistrates. Diese
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sind Verwaltungsbeamte, die ausschließlich mit der
Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit betraut sind.
Andere Verwaltungsaufgaben können ihnen zwar,
werden ihnen aber in der Regel nicht übertragen. Be-
rufungsgerichte sind der Full Court für die Dirisional
Courts und diese wieder für die Diskrier Commissioner

Courts. Die Strasgerichtsbarkeit der Distriet Com-

missioncr unterliegt der Aufsicht des hiet Justicc,
bzw. des-on diesem beauftragzen RichterInAbeokuta, Ibadan, Oyo, Jfe bers. Jobu Ode
ist die Gerichtsbarkeit * Kapitalverbrechen auch ber
die Angehörigen der betreffenden Staaten und die
sonstige Gerichtsbarkeit für alle Fremden durch be-
sonderen Bertrag zwischen der Krone und den einzelnen

Eingeborenenstaaten den englischen Gerichten über-
Für die niedere Gerichtsbarkeit ist außerdem

in Abeokuta ein Mixed Court errichtet, dessen Präsident
der Gouverneur und dessen 2 weitere Mitglieder das
Egba Council ernennt.

Angewandt wird in Südnigerien das englische
Recht vom 1. Jannar 1900. Im Strafverfahren (vol.

he Criminal Procedure Ord. Nr. 5/76 mit späteren

Abänderungen) besteht n-derGelalchte insofern
ein Unterschied, als nur für Colony die Mitwirkung
einer Jury,inder Regel 12 „mmvesten aber7Personen,
vorgesehen ist, während im Protektorat und nur bei
Kapitalverbrechen an die Stelle des Geschworenen-

gerichts die Verhandlung mit Beisitern, die nur be-

ratende Stimme haben, tritt. Dies können natürlich
auch Eingeborene sein. Die Vorbedingungen für das
Amt eines Beisivers sinddieselben wie für das eines

Geschworenen, doch ist durch die Verwendung von
Beisitzern erreicht, daß in den Protektoraten in jedem
Falle der Richter allein die entscheidende Stimme hat.
Es wird somit vermieden, daß auch hier Eingeborene
über Europäer urteilen.

Da auch die Engländer die Erfahrung gemacht
haben, daß der christliche Eid für den nichtchristlichen
Neger eine sonderliche moralische Bedentung nicht hat,
so haben sie, um einen höheren Gewissenszwang für
die Zeugen zu erhalten, in allen Fällen, in denen der

Eingeborene den Eid als Beteuerungsformel nicht
kennt, die jeweils im Stammesrecht übliche Be-
teuerungsart zugclassen (vgl. The Oath andl Affirmation
Ornl. Nr. 7/00). Ich sah z. B. in Lagos, wie der
Krujunge „auf Pfeffer und Salz“ schwor —er führte

Pfeffer und Salz an die Lippen —, der Voruba-Mann
auf sein Schwert schwor, das er an Stirn, Hals und

Brust legte zum Zeichen dafür, daß es ihn töten sollte,
wenn er die Unwahrheit sagen würde. — Nachahmungs-

wert erscheint mir diese Regel nicht, mag sie auch den

Neger eher zur wahrheitsgemäßen Aussage anhalten
wie ein inhaltlich unverstandener christlicher Eid. Der
curopäische Einfluß wird den moralischen Wert der

Verwendung dieser Symbole sehr bald abschwächen.
und dann haben sie m. E. in der europäischen Ver-

handlung keine Eristenzberechtigung mehr. Die glück-
lichste Lösung für die Frage der Beeidigung bleibt

E. die des französischen Rechts, d. h. die Ver-
wendung einer Betencrungsformel als Voraussetzung
für die Bestrafung wegen Meineides, die von religiösen

Betenerungsworten absieht (ogl. 96 Eingeborenen=
Recht Französisch-Westafrikas, S. 772)

Was nun die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch

die Eingeborenen selbjt anbetrifft, so bedurfte diese für
die Westprovinz. in der die Stammesgerichte der

Voruba erhalten bleiben, keiner besonderen gesetzlichen

Regelung. In den beiden anderen Provinzen wurdendie oben beschriebenen Native Councils mit der Ge-

richtsbarkeit betrant (The Native Courts Ord. Nr. 7/00).
Als ihnen untergeordnete Instanzen wurden aus Ein-

geborenen „Ilinor Courts= je nach Bedarf eingerichtet.
Zuständig wurden sie wie in der Goldküste für alle
Sachen, in denen nur Eingeborene beteiligt sind, oder
in denen sich ein Nichteingeborener schriftlich ihrer Zu-
ständigkeit unterstellt. Die Eingeborenen erhalten für
ihre Mitwirkung in den Gerichten Entschädigungen,
der als Vizepräsident fungierende Häuptling in der

Regel 10 sh, die,Mitglieder 5 h pro Tag. Die Ein-
nahmen der ee sich aus den Gebühren und
Geldstrafen EM–o reichen aus, um diese Un-
losten zu decken. In den meisten Jalive Couris besorgt
ein „Clerk= die Schreibarbeit. Es ist nicht immer
ganz leicht gewesen, geeignete Leute für diesen Posten
zu finden. Häufig suchten sie ihre Stellung zum
eigenen Vorteil auszubemen. Die sachliche Zuständig-
keit der Rinor Courts entspricht in Zivilsachen der der
Native Tribunals in der Goldküste, in Strafsachen
können sie auf 6 Monate Gefängnis und 15 Prügel-
hiebe, 3 Monate Gefängnis und 8 25.—.— Geldstrafe
und Geldstrafe bis zu L 50.—.— erkennen. Die Na-
tive Coumeils, denen, wie oben ausgeführt, zunächst
grundsätzlich ein europäischer Beamter präsidiert —

ein wesentlicher Gegensatz zur Goldküste und Nord-

nigerien — sindin Zivilsachen zuständig für Aushrche
mit einem Streitobjekt bis zu L 200 1 Straf-
sachen können sie als Höchststrafe Gefänguis“ bis zu

2 Jahren und 15 Prügelhiebe. Gefängnis bis zu
1 Jahr und L 100.—.— und Geldstrafe bis zu L 100.—.—

verhängen. he vor einem Native Court anhängige
Sache kann durch den Chiek Justice oder einen anderen

Richter in jedem Stadium des Verfahrens vor den
Supreme Court, den Distriet Commissioner Court oder

einen anderen Nativre Court gebracht werden. Die
gleiche Befugnis haben der Provincial und der District

Commissioner. ie Native Couris können nach Er-

messen sachverständige Beisitzer zur Auskunftserteilung
über Stammesrecht mit beratender Stimme äuziehen.
Nechtsbeistande dürfen grundsätzlich vor den XNative

Courts nicht auftreten, doch kann das Gericht sie be-
sonders von Fall zu Fall zulassen. Monatlich sind

Listen derjenigen Straffällc, in denen auf mehr als
L 1 rafse oder 2 Monate Gesängnis er-
kannt ist. an den Chief Justice oder an den von diesem

bestimmten Richter einzusenden. Diese Listen wirken
wieder als -Appenl-. Die Beaufsichtigung erfolgt also
auch hier durch die Richter, nicht durch die höheren

Verwaltungsbeamten. Von Bedeuntung ist sie eigentlich
nur für längere Freiheitsstrafen, da die kürzeren schon
vorher verbüßt sind.

Die Derufung acgen die Entscheidung der Minor
Courts gehtandas Native Couneil des Bezirks. Be-
rufungen begen die Entscheidung des Native Councils

sind beim District Commissioner einzureichen und

heben“an den Supreme Court, soweit dies der District
mmissioner zuläßt oder der Sureme Court es selbst

anordnet. Der Supreme Court, d. h. der Einzelrichter,
hat in diesen Berufungssachen als beratende Mit-

glieder 2 bis 5 Beisiter Uinzuzuziehen, die aus der
Zahl der Mitglieder der Native Couns ausgzuwählen

find. Boranssethung für die Frnh gegen die Ent-
scheidung eines Native Council ist, daß in Strafsachen

auf eine Strafe von mehr als 3 Monaten Gefängnis
oder L 25.—.— Geldstrafe erkannt ist, und daß in

Zivilsachen n sich im einen Anspruch im Werte von
mehr als L 5

Dezucglich der Strd deuredung ist bemerlenswert,
daß gegenüber allen Ubeltätern, die vor einem Divi-
sional Coum abgeurteilt werden, der Richter auch die
Deportation des Verurteilten in einen anderenBezirk
oder in irgend eine andere englische Besitzung aus-
sprechen kann. Diese zunächst nur für die Ost= und
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Zentralprovinz erlassene Verordnung (vgl. The De-
Portation of Prisones Nr. 18/00) wurde 1910
(vgl. 3/10) nach Nabore. besonderer Anordnungen des
Gonverneurs auch auf die Westprovinz ausgedehnt.

ie Todesstrafe ist gegenüber Jugendlichen unter

0 Jahren für unamwendbar bezeichnet (vgl. Ord.
Nr. 6/10). Die zu Gefängnisstrafe Verurteilten werden
anWerhalb der großen Gefängnisse zu 2 und 2 durch

netten um den Hals zusammengekettet. Gemäß be-
sonderer Ortsgesetze kann in einzelnen Gebieten an
Stelle der Geldstrafe die Lieferung von Tabak, Tuchen
und anderen Handelsgütern auferlegt werden. Die

Foderung vonvonGin ist ausgeschlossen (ugl. Bodwell
282).

Der 3 daß in Südnigerien kein beson-
derer Criminal Code eingeführt ist, hat u. a. zur Folge

gehabt, daß in den englischen Gerichten die Anwen-

dung der körperlichen Züchtigung als Siroe nur nach
den Grundsäten des englischen Rechts,d.h.für- rapeund robberr with violence: möglich ist. Es sind
daher in zu Sübnigerton nur seltene Ausnahme-
fälle, wenn seitens der englischen Gerichte auf körper-
liche Züchtigung erkannt wird. Für die Native Couris
besteht, da sie nach Stammesrecht urteilen, diese Be-
schränkung nicht. Ebenso ist sie in den Gefängnissen
als Disziplinarstrafe für Wiederholungsfälle von Ver-

stößen gegen die Geiängnisdisgiplin Augelassen. und
die ausgegeichnete Disziplin im Gefängnis zu
1907 beruhte nicht zum wenigsten auf der zweckmäßigen
Anwendung dieses Strafmittels. Die Prügelstrafe
wird im übrigen in den Gefängnissen vielfach mit
einem Stock vollzogen. 1910 wurden insgesamt

156 Prügelstrafen als Gefängnisdisziplinarstrafen
verhängt. Auch in der Truppe ist sie als Strafmittel
zulässig (val. Verord. 13/01 und 21/01 § 36). Für
den Vollzug gelten im übrigen die gleichen Bestim-
mungen wie in der Goldküste.

Durch zahlreiche, sämtliche aus dem Bedürfnis
der afrikanischen Praxis entstandenen Einzelverord-
nungen sind besondere Gerichtstatbestände geschaffen
worden. The Slave Dealint . Nr. 1/74 verbietet

jeglichen Sklavenhandel innerhalb Südnigeriens. The
alsisication ot Account Ord. Nr. 7/68 formuliert beson-

ders den Tatbestand der urkundenflschung und wirft
damit ein bezeichnendes Streiflicht auf die Entwick-
lung der verbrecherischen Neinenen der Eingeborenen
in der Kolonie.“) Schon 1888 erwies sich also eine

solche Destimmung für Lagos notwendig. The Crucly
to Ani Nr. 1/94 trägt dem mangelnden Ver-

ständnis der Eingelorenen für Schmerzempfindung der
Tiere Rechnung und soll, wie man mir 1007 sagte,

sehr segensreich gewirkt haben. The Charms Ord.
Nr. 13/93 stellt den Besitz, Verkauf oder dic Anferti-

Zgung von Fetischmitteln, die Verbrecher schüten sollen,
unter Strase. Gegen Jugendliche ist in diesem Falle
auch die Rutenstrafe zuläsig. The Ordeal, Wilcheraftand Juju Ord. Nr. 13.03 verbleh die Anwendung
von Ordalen, das Fetischmachen für ungesetzliche Zwecke
und das B.Vorgebendes Besiges übernatürlicher Kräfte.
Ihe unlawful Sccicties Ordl. Nr. 16/05 stellt die Teil-
nahme an Gesellschaften, die die Erregung eines Auf-

bondeg die Störung des Friedens oder die Tötung
Personen, die Beschädigung von Eigentum, die

Wie Kerlene der Antorität der Beamten, die Auf-
reizung zu Gewalttätigkeiten oder Auflehnung gegen
das Gesetz bezwecken, unter Strafe. Die Illite#ra#tcs
Eroteetion Onl. Nr. 5/10 macht die Anfertigung von

Schriftstücken für Schreibunkundige gegen Entgelt von

*) Agl. meinen Aufsatz: Die Oesserungssiedlung
an der Ch## in der Kolon.-Rundschau 1911, Heft

der Lösung einer Lizenz abhängig. Die Gebühr be-
trägt 10 sh pro Jahr. Das Schriftstück muß die auch
in Togo gebräuchlichen Vermerke begüglich Inhalt und

Antorschaft tragen; als Gebühr darf der Schreiber
nicht mehr wie 1 für 100 Worte nehmen. Zu-

wigerhandlungen werden bestraft. The Adulteration
f Procuce Ord. Nr. 1/89 und 3/02 stellt die Ver-
nlense von Palmöl, Palmkernen, Brhente uen Kopal,

Harz, Guinea-Korn und anderer Ausfuhrprodukte und
den Verkauf der verfälschten Gegenstände unter Strafe
(ogl. wegen der Durchführung der Aussicht The Adul-
teration of Produce Amendment Ord. Nr. 2/11).
The Salc of Palmkernels Ord. Nr. 7/04 verbietet den

Verkauf von Palmkernen mit mehr als 5% Schalen

und sieht die Errichtung von. Prüfungsstellen vor.
The Adulteration of Food Ord. Nr. 3.03 droht für

die Beimischung voncesundheitschädlichen Stoffen zu
Nahrungsmitteln Strafe an. Das unherechtigte Uni-
form-Tragen ist in gleicher Weise wie in der Gold-
küste verboten.

Gewissermaßen als Ersatz der sonst dem eng-
lischen Recht fremden Ordnungsstrafen im Berwaltungs=
wege, die zum Teil auch schon durch die reiche Ka-
fuistik der englischen Bestimmungen unnötig gemacht
werden, ermächtigt die Collectiv Punishment Ord.
Nr. 6/12 den Gonverneur, innerhalb des Protektorats
für alle oder einige Bewohner einer Stadt oder eines
Begirkes oder für die Angehörigen eines Stammes
Kollektiv-Strafen zu verhängen,

1. wenn sie einen Verbrecher haben entfliehen lassen,

2. we sie Beweismittel für Verbrecher verborgen
haben

wenn sie in ihrenHezirk gebrachtes gestohlenes
Gut nicht zurückliefer
wenn sie absichtlich der fahrlässig einer An-

ordnung des Provincial-Commissioner oder des

District-Commissioner nicht Folge leisten.
wenn ihr Benehmen derartig ist, daß Soldaten
aufgeboten werden müssen, sei es zur Unter-
drückung von Unruhen oder zur Beitreibung
von

Für Körperverlegungen, die innerhalb des Gebiets
vorkommen, können, sofern der Täter nicht vorgeführt
wird, alle Personen haftbar gemacht werden. Die
Beitreibung der Geldstrafen erfolgt durch Zwangs-
vollstreckung (istress) in die Ländereien der Zahlungs-
bflichtigen durch den District Commissioner. Eine Be-
rufung gegen Maßnahmen aus dieser Verordnung gibt
es nicht, doch muß der Gonverneur über eine jede
unter Darlegung der Gründe an den Staatssekretär

ichten.

ci

C. Privatrecht.

Von größter wirtschaftlicher und sozialer Be-
dentung ist die für die Ost= und Zentralprovinz er-
lassene Natire House Rule Ord. Nr. 26/01. Sie be-

zweckt die Wahrung des alten patriarchalischen Systems
der Hausgemeinschaft auch unter den modernen Zeiten.
Zuweilen als die gesetzliche Anerkennung der Sklaverei

bezeichnet, hat sie doch sicherlich dazu beigetragen, den
Übergang in die neue Zeit für diese in der Kultur
rückständigen Gebiete angemessen zu verlangsamen und

wirtschaftliche Katastrohßen hintanguhalten. „Ihrewichtigste Bestimmung ist die, daß sie für die Frage
der Zugehörigkeit eines Eingeborenen zu einer Haus-
gemeinschaft ausschließlich das Stammesrecht ent-
scheidend sein läßt, anderseits aber auch für den
Haucshaltungsvorstand die ihm nach Stammesrecht

oblicgenben Verpflichtungen gegenüber den Angehörigen
der Hausgemeinschaft als gesetzlich verbindlich begeichnet.
Eingeborene, die sich ihrer Verpflichtung gegenüber
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ihrem pater kamilias entgiehen und sich herumtreiben,
können zwangsweise zurückgeführt und auch bestraft
werden. Die große Mehrzahl der Eingeborenen, ins-
besondere die Ackerbautreibenden, sollen biermit durch-
aus zufrieden sein, nur die Händler, die auf ihren
Reisen den engeren Konnex mit dem Haushalt verlieren,

suchen sich von der Lugehzörigtei. zu befreien. EineVerordnung von diesem Jahre( 1/12) sieht nun
ganz allgemein vor, was früher zuer durch Ausspruch

des Gerichts anläßlich eines auf Grund der Ver-

ordnung anhängigen Strafverfahrens ausgesprochen
werden konnte, daß Eingeborene sich durch Zahlung
einer bestimmten, vom listrict Commissioner auf An-

trag festäusetzenden Summe von ihrer Hörigkeit zu
einer Hausgemeinschaft loskaufen kann. DieseSumme
ist allgemein auf höchstens L 50.—.— und für ge-
wöhnliche Arbeiter und Bootsjungen auf höchstens
L 15.—.—. festgesetzt.

 DDieNegistrierungderSehhenerfolgtin der gleichen
Weise wie in der Goldk (vgl. The Alarriage Orl.

14/84). Das tritt für die bolbal allgemein und für

das Protektorat, soweit Fremde in Betracht kommen
oder soweit ein Jatixe Council die Verordnung für

seinen Bezirk für amwendbar erklärt, die Registrierung
der Geburten und Todesfälle (ogl. The Births, Deaths
and Buriuls Ord. Nr. 5/89 bzw. 8 030. Nach der Jative
Children (Custodr ac et 60 Ord. Nr. 7.99 kann

für Waisenkinder und für solche Kinder, die ein Ver-
gehen (ollenec) begangen haben, eine Fürsorge ange-
ordnet werden. Die betreffenden Kinder können bei

einer Mission, einer Gouvernementsstation oder zanstalt
oder einer zuverlässigen Privatperson untergebracht

werden.
Für Lagos, Calabar und Warri und die sonst noch

vom Gonverneur zu bestimmenden Orte wird durch
The L.and Registration Ord. Nr. 15/07 ein Grundbuch

angelegt, dessen Benutzung allen Einwohnern freisieht.
Der Gouverneur hat das Recht, durch Orderin Couneil
bestimmte Komplexein der Kolonie und im Protektorat

Europäerreservaten zu erklären und ihre Bebauung
urch Eingeborene zu verbieten (ugl. The European

Reservation Onl. Nr. 16/02). Im übrigen wird für
das Protertornte jeder Grundstücksvertrag eines
Fremden mit einem Eingeborenen des Protektorats in

gleicher Weise wie in Togo von der Genehmigung des
Gonverneurs abhängig gemacht (vgl. 33der Juaire
Lunds Adnuisition Ord. Nr. 1,03). Alles für öüffentliche

Zwecle benötigte Land kann der Gouverneur in ganz
üdnigerien gegen Zahlung einer vom Gericht fest-

zusetzenden Entschädigung für den Fiskus in Besitz
nehmen und erwerben.

In weitestgehender Form ist sodann die Nutzung
der Wälder unter Staatsaufsicht gestellt. Ein zahl-

reiches staatliches Forstpersonal ist dazu da. die Schätze
des Waldes im Interesse des Staates und der Ein-

geborenen, denen dieWaldbeständegehören, zu erhalten

lund zweckmäßig zu Ktzen. aunwirtschaftlichen Raubbau
er zu unterdrrücken. r Gonverneur hat zudemdas Recht,Waldreserven zu boilden (vgl. The Forcsirr

Orcl. Nr. 14,02 bzw. 28/01, mehrfach geändert).

Die Prospektiertätigkeit auf Eingeborenenland

wird von der Lösung eines Berechtigungsscheines ab-
hängig gemacht. Das Bohren nach Petrolcum darf
nur auf den bekannt gegebenen Flächen erfolgen. In
jeden mit einem Eingeborenen hierüber abgeschlossenen

Vertrag kann der Gonverneur eintreten (vgl. auch
The Mining Regulation (Qil)O 09).

Gewisse wilde Kiere, ueinn- und Fische werden
auch in antgerfen Jagd= und Schongesetz

Feichüttt (vgl. The Wihe Animals, Birds und Fisb
r#rration Onl. Nr. 15.00.)

Im Höligationenrecht, werden durch The Trade
Crelit Ord. (Nr. 26/00) für die Ost= und Zentral-
provinz Klagen gegen Eingeborene aus Kredit-
gewährung nicht zugelassen. Diese Verordnung wurde
1007 sehr verschieden beurteilt. Von den deutschen
Kaufleuten, die ich sprach, wurde sie gelobt, Bezirks-
amtmänner sprachen ihr die beabsichtigte Wirkung ab,
da sich das Kreditgewähren nicht vermeiden ließe und
die Gläubiger mangels der Zulassung des Rechtsweges
dann auf andere, häufig nicht einwandfreie Weise zu
ibrem Geld zu kommen suchten.

Die im Stammeesrecht übliche Fhtbast istverboten (vgl. Slavc dealing Procl. Nr.
Arteitsverträge für Dienste ls der eng-

lischen Besitzungen bedürfen der Genehmigung des
Staatssekretärs, für Dienste außerhalb der Kolonie
oder des Protektorates ist schrijtliche Erlaubnis des
Instrict Commissioners erforderlich (ogl. The Natiye

Lahour (Recruitung for foreign Service) Ord. Nr. 302
Die vielfach geänderte Master and Serrants Or
Nr. 16/77 sieht für Verträge über sechs Monate

Schriftlichkeit und Bestättigung durch den District
Commissioner, stee c. oder Cellector ofCustoms vor. * Behimmmgen über Lehrverträge

und Bestrafung wegen Vertragsbruchs entsprechen denen
der Goldküste.

Das Eingeborenenrecht Nordnigeriens.

Nordnigerien nimmt auf dem Gebiete der Ein-
geborenenpolitit unter den gesaniten englischen Kolonien
der afrikanischen Westküste eine besondere Stellung
ein. Hier fanden die Engländer, als sie das Pro-

tektorat 1899 ubernahmen keine oder minder ver-
englisierte Plätze vor, die für sich schon eine besonders
europäischen Verhaliniifen näherkommende Behand-
lung beansprucht, oder die bereits zersetzend auf die
Eingeborenenorganisationen der Nachbarschaft gewirkt
hätten. Die Engländer des 20. Jahrhunderts hatten

ie noch einmal Gelegenheit, nicht bedrückt durch
Unterlassungssünden früherer Jahrzehnte, den Beweis
für ihre Befähigung als Kolonialvolk zu liefern. Sie
haben den Beweis m. E. durchaus erbracht. Daß sie

dabei in der Praris zu Ergebnissen kamen, die denen

der Deutschen in ihren Schutzgebieten sehr ähneln,
spricht für die Solidarität der Interessen und Auf-
gaben der weißen Rasse gegenüber der farbigen Be-
völkerung Afrikas. Den Engländern kamen bei diesen
Er olgen zwei günstige Momente zustatien: einmal
fanden sie in dem überwiegend größeren Teil des Ge-
biets sestgejügte Eingeborenenstaaten vor, die ihnen
die Anwendung des von ihnen bevorzugten indirekten
Verwaltungesystems, für das sie die besonderen Er-

fahrungen bejaßen, erleichterten; anderseits hatten
sie in dem ersten Gouverneur des neuen Gebiets Sir

Frederick Lugard einen Mann, der es in hervorragen-
der Weise verstand, frei von ängstlicher Rücksichmahme
auf heimische Theorien, von vornherein die Entwick-

lung des Landes in seinen Verhälmissen entsprechende
Bahnen zu lenken. Sein Nachfolger trug nur dazu
bei, die Entwicklung Nordnigeriens in den ersten
Jahren des Bestehens des Protektorates zu einem

Musterbeispiel planmäßiger Entwicklung eines un-
erschlossenen Landes zu machen. Der Befriedung
des Landes, mit der Hand in Hand die Reorgani-
sation der Eingeborenenreiche und die Ausbreitung des

britiichen Einslusses in ihnen ging, und der Schaffung
eigener Einnahmen unter Sir Fr. Lugard folgte unter
Sir Percy Girouard der Ausbau des Verkehrsnetzes,
der Beginn einer planmäßigen Schulpolitik und die
Regelung der Landfrage.
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A. Verwaltungsrecht.

Die weitgehende Verwendung des sogenannten
indirekten Systems auf dem Gebiete der Verwaltung
hat es mit sich gebracht, daß besondere gesetzliche Be-
stimmungen über die Verwendung der Eingeborenen
in der Verwaltung nur ausnahmsweise ergangen sind.
Die Anpassung der alten Institutionen an die An-

sforderungen der Neuzeit blieb in erster Linie der Ein-
sicht und dem Takt der Residenten überlassen. Nach
Möglichkeit wurden sie erhalten und durch kräftigen
Bechtsschutz gestärkt. Hinzu traten einzelne Sonder-
bestimmungen. So können unruhige Gebiete durch
Bekanntmachung des Gouverneurs gesperrt werden
mit der Wirkung, daß zum Betreten des Gebietes
schriftliche Erlaubnis des Präsidenten erforderlich ist
(gl. The unsetutel District Procl. Nr. 19/02). In Ge-
mäßheit dieser Bestimmung sind die Gebiete der
Munshi, Okpoto, Mentoil und Wurkum und der nörd-
liche Teil der Provinzen Katagum und Bornu ge-
sverrt worden. Auf gleichen Erwägungen beruht die
Jative Chief Procl. Nr. 9/09, die eine Anzahl auf-
ständischer Häuptlinge aus ihrer Heimat verweist und
ibnen ein Zwangsdomizil in anderen Bezirken anweist.

Nach der Cantonments Procl Nr. 28/04 (mehrfach
heändert))könnenbestimmte Gebiete als Cantonments
erklärt werden. In ihnen sind bezüglich Straßenbau,
Abortwesen, Schlachthäuser, Marktplätze, allgemeiner
Oygiene und Unterdrückung groben Unfugs und Un-
gehörigkeiten aller Art strenge, europäischen Bedürfnissen
emsprechende Anordnungen getroffen. Für die Ver-
waltung dieses Cantonments-Bezirks wird eine Art
Bürgermeister, der Cantonment-Magistrate, ernannt.
Er kann Zuziehenden die Niederlassung verbieten. Bei

Eingeborenen kann dies ganz formlos geschehen. Die
Cantonments bezwecken also eine Sonderung der
Europäerwohnungen von denen der Eingeborenen.
Dies ist z. B. in hervorragender Weise in Lokoja er-

reicht. Durch Anordpung des Gouverneurs könnendie Bestimmungen der Proclamation aus gesundheitlichen
ücksichten auf den Cantonments benachbarte Ein-

geborenen-Städte ausgedehnt werden.

Innerhalb der Verwaltung in den Provinzen er-
bielten die noch weiter unten näher zu schildernden
Jative Courts die Befugnis, Bestimmungen zur Auf-
rechterhaltung des Friedeus unter den Eingeborenen
und zur Regelung der Förderung des Handels zu er-
lassen, Stammesrecht festzulegen und den Inhalt von

roklamationen des Protektorats in das Stammegrech
zu übernehmen (vgl. § 21 der Native Courts Proc
Kr. 1/00). Gemäß der Road= Procl. (Nr. 9/03 und
12/04) können den Emiren (King), Häuptlingen und
Altesten für ihren jeweiligen Bezirk der Bau und die
Unterhaltung von Wegen auferlegt werden. Sie werden
ibrerseits ermächtigt, die arbeitsfähigen Männer bis
zu sechs Tagen in jedem Vierteljahr zu Arbeiten an

den Wegenheranzu #iehen, im ganzen Jahr also bis zu
24 Tagen. Da die Eingeborenen außerdem zur Zahlung
von Abgaben verpflichtet sind, so ist ihre Belastun
mit öffentlichen Leistungen hier also eine akbeblich
yrößere als z. B. in Togo. Durch die Native Revenue

..Die Verordnungen heißenhier noch Proclamations
Eine bestimmte Regel für den Gebrauch der Bezeich-

nungen Ordinances und Proclamations besteht nicht,
doch bflegen die von einem Gouverneur erlassenen Ver-
ordnungen .Ordlinances= und die von einem High

missioner erlassenen -Proclamations- genannt zu
werden. In Nordnigerien hat man, obwohl der oberste

Beamte jetzt den Titel Gouverneur führt, die alte Be-

zeichnung „Proclamation= noch beibehalten.

Procl. Nr. 2/06 sind nämlich schon die früher im Lande
üblichen Tribute, Steuern und Abgaben geregelt. Die
von den verschiedenen Stammesgemeinschaften eines

Bezirks zu leistenden Tribute und Steuern werden von

dem Residenten bestimmt. Sie werden erhoben nach
Maßgabe des Wertes des in Benutzung genommenen
Grund und Bodens, des jährlichen Ertrages des Handels
oder sonstigen Erwerbes und des Wertes der Herden.
Alljährlich werden hierzu Schätzungen von Residenten
vorgenommen. Für die Ausführung dieser Schätzung,
die sich an das schon früher übliche System anlehnt,
und die Einziehung der Abgaben kann der Resident
nach Bedarf Steuereinzieher (headmen) ernennen, die
von den eingegangenen Steuern einengewissen.Prozent-
satz als Belohnung erhalten. Von den eingebenden
Beträgen sind an den Residenten zugunsten des
Protektoratsfiskus die Hälfte der allgemeinen Steuern
und Tribute, die Hälfte des -Kurdin sarauta-, d. h.
der Geschenke, die der Empfänger eines Amtes na
altem Brauch an den Verleiher des Amtes zu geben
hat, und des -Jangali-, der Viehsteuer, und der Ge-
samtbetrag der -gaisaa-, abzuführen. Die »gaisaa« ist
eine Art Sonveränitätssteuer, sie besteht aus freiwilligen
Geschenken, die zur Anerkennung der Souveränität des
Oberhauptes von Häuptlingen, die die Hauptstadt be-
suchen, oder aus Anlaß von Festen geliefert werden.

Die früher bei der Einziehung dieser Steuern
herrschenden Mißbräuche sind durch die britische Ver-
waltung abgeschafft worden. Soweit die Steuern nicht
an den Fiskus fließen. verbleiben sie den Häuptlingen
nach Stammesrecht. Gemäß Anordnung vom 29. 10. 07
erhält der Emir von Sokoto (als Serikin Muslimin)
ein Drittel aller im Emirat von Sokoto erhobenen
Steuern, mit Ausnahme der - Jangali- und Kurdin

Mit dieser direkten Besteuerung, die dem Protektorat
im Jahre 1910/11 eine Einnahme von 8 180 489.—.—

brachte, stellt sich Nordnigerien in wesentlichen Gegen-
satz zur Praxis der Goldküste und vor allem auch zu
der Südnigeriens. Die früher bestandene Karawanen-
Steuer ist 1907 wieder aufgehoben. Eine Hundesteuer
wird nur in den Cantonmenis erhoben, hat also fast
dusschließlich nur für Europäer Bedentung.

Auf dem Gebiet des Erziehungswesens hat man
den Versuch gemacht, die aus der übernahme des
mutterländischen Systems auf die Kolonien entstehenden
Übelstände zu vermeiden, indem man für die Gouver-

nementsschule in Nassarawa die Methode der ägyptischen
Sudan-Schulen übernahm. Die Schulen enthalten sich
jeder Einwirkung auf die religiösen Anschauungen der
Schüler. Es wird auf ihnen Lesen und Schreiben des
Haussa in lateinischen Buchstaben. Rechnen, Geographie
und Geschichte gelehrt, außerdem landwirtschaftlicher
Unterricht und Unterricht in Handfertigkeiten erteilt.
Vorläufig werden hauptsächlich nur Söhne von Häupt-
lingen und Personen, die ÄAmter innerhalb der Ein-
geborenen-Verwaltung bekleiden, unterrichtet, um so vor

allem die Anwärter für die Beamtenstellen innerhalb
der Eingeborenen-Verwaltung geeignet vorzubilden.
Nach und nach soll die Schule so ausgebaut werden,
daß sie auch Angestellte für das Gouvernement liefern
kann und damit die bisher noch aus den Küstenkolonien

bezogenen farbigen Angestellten überflüssig macht.
Muhammedanische Eingeborenenschulen, in denen

der Koran und die arabischen Kommentare des Koran
gelehrt werden, sind über die ganzen nördlichen Pro-
vinzen verbreitet. Die Missionen wirken, abgesehen
von Zaria, vorläufig nur unter den Heidenstämmen
des Protektorats. Man hat Bedenken, ihnen in den
muhammedanischen Staaten in weiterem Umfang die
Wirksamkeit zu gestatten, da man Konflikte zwischen
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den Angehörigen der beiden Religionen und ein Ent-
sachen des muhammedanischen Fanatismus befürchtet.

Mit dem Schutz derGesundheit der Eingeborenen
befassen sich die ilnlortuons disensces“ Procl. (Nr. 12/08)
und die Lepers Procl. (Nr. 8/11). Die erste legt dem

re und bei seiner Abwesenheit dem
Pfleger eines an ansteckenden Krantheueen Erkrankten

die Anzeigepflicht auf, und ermächtigt den Argt zu
Isolierungs= und Desinfizierungsmaßnahmen. Auch
kann der Gouverneur die Durchimpfung eingelner

Bezirke anordnen. Die Læpers Procl. ermächtigt den
Residenten, Lepraverdächtige zu isolieren. Der Gon-
verneur kann die Unterbringung des Leprakranken an

einem anderen Ort anordnen. Jedermann ist zur An-
zeige verpflichtet, wenn er glaubt, daß einer seiner

Hausgenossen leprös ist. Den Leprakranke wird die
Ausübung bestimmter Handwerle untersagt. Die Kosten
ür die Unterhaltung der Leprakranken haben die-

jenigen Personen oder Gemeinschaften nach Anordnung
des Residenten aufgubringen, die nach Stammesrecht
zum Unterhalt der betreffenden Person verpflichtet
sind. Zu der Errichtung besonderer Lepraheime ist
man also in Nordnigerien noch nicht übergegangen.
Anderseits ist die Bekämpfung der Lepra für Nord-
nigerien eine sehr ernste Frage: wird doch dieZahl
der Leprakranken im Protektorat auf 80000 geschätzt.

Irrenhäuser sind in Nordnigerien noch nicht ein-
gerichtet.

B. Gerichtsorganisazion. Verfahrensrechtd Materielles Strafre

In di der Gerichtsbarkeit teilen sich
vier Arten von Gerichtshöfen. Das Schwergewicht

der Rechtsprechung liegt in den Provincinl Courts. Sie
werden in jeder Proving gebildet. Die Rechtsprechung
erfolgt durch den zuständigen Residenten und die ihm
unterstehenden, durch besondere Verfügung mit der
Gerichtsbarkeit betrauten europäischen Beamten. Der

Resident 1. Klasse ist grundsäglich für alle Zivil= und
Strassachen zuständig. Die ihm nachgcordneien Be-
amten haben eine beschränktere Zuständigkeit. Straf-
urteile, die auf Todesstrafe, mehr als 6 Monate Ge-

sängnis, körperliche Züchtigung mit mehr als 12 Hieben
und Geldstrafe von mehr als L 50.—.— lanten, be-
dürsen in jedem Falle der Sesiibigung durch den
Gonverneur. es sei denn, daß besondere Umstände die
sofortige Vollstreckung erforderlich erscheinen lassen.
Die hier ebenfalls monatlich einzureichenden Straflisten
gehen an den Gouvernenr. Entsprechend der Kultur-
siuse des Protektorats liegt also auch hier wieder die

Uberwachung der gesamten Strasgerichtobarkeit in den
Händen der Verwaltung. Die Residenten haben nach

ausdrücklicher Anweisung bei der Ausübung der Recht-
sprechung die Interessen der Verwaltung zu berück-
sichtigen. In Zivilsachen mit einem Strafobjekt von

mehr als L 50.—.— können Picht-Eingeborene Be-
rufung an den Supreme Court einlegen. Dieses Ge-
richt. zu dem der Chies Justice und zur zeit ein

weiterer Richter gehören, ist in der Praxis fast aus-
schliehlich Europäer= oder Europäer-Interesien-Gericht.
Es ist unmittelbar zuständig

a) für die Nigerprovinz und die Provingen Jlorin.
Kabba, Bassa, Kontagora und Nassarawa, d. h.

in denen gejsestigte Cmirate nicht vorhanden sind;
b) für die Cantonments, und zwar nur in Sachen,

in denen Nicht-Eingeborene. Eingeborene im
Gouvernementsdienst als Kläger, Beklagte oder
Angeklagte beteiligt sind, und wenn es sich um
„Civil olfenecs“ der Soldaten handelt. Der

Chief Justice kann ferner innerhalb des ganzen
Protektorats jedes Verfahren, an dem Nicht-

Eingeborene beteiligt sind, vor seinen Gerichis
hof ziehen. Die Provincin! Commissionen-
können anderseits alle Sachen ohne Ansehe#:
der Personen des Be= oder Angeklagten mit

Zustimmung. des Chief Justice an den Suprem
urt verweisen. Berufung gegen Cntscheidunn

des Supreme Court in Strafsachen gibt es nicht.
nur kann der Gouverneur von dem ihm durcr

den König verliehenen Begnadigungsrecht Ge

brauch machen. Berufung in Jivilsachen mi-
einem Streitgegenstand von mehr als 8 5
Wert geht an den Fall Court. Dieser wird au-

zwei oder mehr Richtern gebildet, die eventuel
aus den Richtern Südluigernens genommen
werden können.

In den Cantonments, den Europäer-Siedlungen.
sind zur Entlastung des Richters von der niederen

Gerichtsbarkeit Cantonment-Couns für Zivilansprüche
bis zu L 25.—.— und mit Strafbesugnis bis zu drer
—i Gefängnis 225 —.— Geldstrafe und 12 Hiebe

gebildet worden. Sie sind insbesondere auchfür alle
Verstöße gegen die Cantonment Proc umntion Qusuenb.

und unterstehen der Aufsicht des Chicf Jurticc. Diesen
sind auch Verzeichnisse der Zivil= und Strafsachen ein-
zureichen, die wieder als Appeal-- wirlen. Infolge
dessen gibt es eine Berufung gegen ihre Cntschei
dungen nicht.

Begüglich des anzuwendenden Rechts, insbesonder
auch der Anwendung etwaiger Stammesrechte und der
Zulassung der Anwälte gelten dieselben Grundsätze
wie die für die Goldküste mitgeteilten. In den Pro-
vincin! Couris ist für die Auskunftserteilung über
Stammesrecht die Hinzuziehung von Häuptlingen und

anderen Engeborenen Zulässig.
keben diese von europäischen Beamten geleiteten

Gerichte treten nun auch hier die Native Couris, deren

Stellung und Einfluß das Gouvernement nach Mög-
lichleit zu heben und zu festigen sucht. Sie sind zu-
ständig für alle Sachen, an denen weder die Kronc.

noch Nicht-Eingeborene, noch Eingeborene im Gouver=
nementsdienst oder nicht= nordnigerischer Abkunft be-
teiligt sind. Wollen sie gegen letztere verhandeln, so

müssen sie hierzu die Zustimmung des Residenten ein-
olen. Die sachliche Zuständigkeit ist teilweise so aus-

gedehnt, daß einzelne Eingeborenen-Gerichtshöfe auch
auf Todesstrafe erkennen können. Nur müsien sie dann
dem Residenten die Akten einsenden, der sie dem Gou-
verneur zur Bestätigung weitergi

Unter größter Ausnützung der bisherigen Praxis
sind Alkali-Couns mit im Koranrecht vorgebildeten
Eingeborenenrichtern und Jucdicial Councils mit dem

Emir. Häuptling oder Altesten als Vorsitzenden und
verschiedenen Beisitgern gebildet. Die Gerichte haben
das vorherrschende Eingeborenenrecht anzuwenden.
dürien auch alle nach diesem zulässigen Strafmittel
verhängen, abgeseben von Folter, Verstümmelung und

sonstigen gegen die Gesetze der Gerechiigkei und Mensch-
lichkeit verstoßenden Strafsmittel. Der Resident behält
das Recht, jedergeit in das Verfahren einzugreifen. es
vor den Provineial Court zu ziehen und die Strafe

nach eigenem Ermessen abzuändern. Gegen die Em-
scheidung des Natire Courts ist binnen 30 Tagen Be-
rusumg möglich. Als Berufungsgericht fungiert nach
Anordnung des Residenten der Alkali Court oder das
Provincial Couneil der Hauptstadt der Proving. Soweir
die Autorität und die Machtbefugnisse des erkennenden
Coun nicht ausreichen, um seine Entscheidungen durch-
zusetzen, sind die Provincial Couns ermächtigt, die

Befolgung der Anordnungen der Native Courts durch
Strassestsetzung nach freiem Ermessen zu er wingen.

In welchem Umfang die Eingeborenengerichte
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r*W’ih sind, das zeigen die Ziffern für das Emirat Kano.
Vor den Gerichten dieses Emirats wurden 1910/11
1267 Strassachen und 19 473 Zivilsachen, darunter
4%20 Weiberpalaver verhandelt. Man geht allmählich
dazu über, an Stelle der beiden Arten von Ein-

geborenengerichten den Alkali Court unter mit festem
Gehalt angestellten Juristen und dem Judicial Couneil
uiner der Leimung des eingeborenen Machthabers, nur

die Alkali Coums zu belassen. Der Dualismus in der
rganisation der Gerichte, der das Nebeneinander=

beiehen der beiden Arten von Gerichtenin einer Stadt

gestattete, batts nichtimmer zufriedenstellende Resultate

gehabt. Im übrigenhaben sich jedoch die eingeborenenRichter durchaus bewährt.
Das Strafverfahren vor dem Supreme Court und

de m Provincial Court ist durch die Criminal Procedure
T’rocl. Nr. 12/13 geregelt. Die Mitwirkung einer Jury
ist ausgeschlossen. Für das materielle Strafrecht ist
das Recht Englands ausgeschaltet und ähnlich wie in

der Goldküste ein eigener (Liminal Coele Seschasienworden ##gl. The Criminal Code Procl. Nr. 23/04
Er findet Anwendung bei Geln aller *mmi
die ganz oder teilweise im Protektorat begangen sind.
Als Strafmittel sind zugelassen: Todesstrafe, Prügel=

und Rutenstrafe, die eventuell auch auf öffentlichenPlätzen vollzogen werden kann, der „Stock“, d. h. die
Anbindung des Verurteilten in den „Stock- auf öffent-

lichen Plätzen für eine Stunde an dreiuaufeinander
jolgenden Tagen — das fi impriso d. h.
der Verurteilte wird bis zu zwei Simnden am Tage
auf die Dauer von höchstens 21 Tagen in Eisen ge-
legt oder mit Stricken gefesselt—, Gefängnis, Geld-

strafe, Deportation, Sicherbeitatesfüng für ordentliches
und ruhiges Verhalten und Buße. Bemerkenswert ist,
daß hier also auch allgemein auf Deportation erkannt
werden kann. Gegen Jugendliche lann an Stelle einer
anderen Strafe in jedem Falle auf Rutenstrafe erkannt
werden. Gegen Häuptlinge jeglichen Grades darf keine

Gefängnis- oder Prügelstrafe vollstreckt werden, ohne
daß zuvor die2-Zustimmungdes Gonverneurs eingeholt
wäre. Der Gonverneur ist befugt, die erkannte Strafe
in Geldstrase umzuändern oder statt ihrer einfach den

i abausetzen. Diese Bestimmung enthält eine
zwar durch die Verhältnisse zu rechlfertigende, aber
geonbchnur Abweichung von dem Grundsatz der Gleich-

eit aller Personen vor den Gerichten.

Der Criminal Code ist im übrigen auch außer-
ordentlich kasuistisch gehalten. Hervorgehoben mag

Fään. dagalle Religionen ohne Unterschied gleichmäßig
geschützt werden (ogl. § 186 a. a. O.), daß der Diebstahl

von Haustieren als qualifizierter Diebstaht bebanoastwird (ogl. § 358 Ziffer 3 a. a. O.u ß Post und
EsenbahndurchAndrohung von o 00 Strafen
dor Beschädigung bewahrt werden. Auch Grausam=
leiten gegen Tiere sind ähnlich wie in Südnigerien
durch besondere Proklamation (Nr. 8/07) unter Strafe

gestellt, und ebenso sind Ordale uer nendn vonEisten und einzelne Fetischkulte (Nr. 16/08) und das
unbefugte Tragen von Uniformen (Nr. 11/01) verboten

worden. Auch die Verfälschung von Kantschuk
der- 10/07, die Vernichtung von Bäumen in oder in
der Nähe der Cantonments (Nr. 10,04), der Verkauf,

Anfertigung und der Besitz von Giften (Nr. 20/00)

dn der Sklavenhandel (Nr. 17/07) bilden besondere
belikte. Die Kollektivstrafen sind, nachdem schon früher

)1eInteresse des Schutzes der Telegraphenliyien ähn-
lshedSestimmungenerlassenwaen (ogl. § 18 der Tel.

r. 21/02, durch die Collective Punmisdment
fn g2/11 ebenso geregell, wie es oben für Süd-

sgerien geschildert ist.
Für den Gefängnisbetrieb gelten ähnliche Be-

bimmungen wie in Südnigerien (vgl. The Prisons Procl.
r. 8/02). Das Markensystem ist anwendbar gegen

nnsi Verurteilte, die mehr als sechs Monate zu

verbüßen haben.

C. Privatrecht.

Die Stlaverei, als gesetlicher Tersonenstand istdurch Procl. Nr. 17/07 als r i
nach dem 31. März 01 lüernbgeis Ander sind frei.
Das Verbleiben der alten Sklaven innerhalb der Haus-

nemeinschaften wird hierdurch aber nicht berührt, und

nur für Nicht-Eingeborene wird der Besit von Sklaven
oder die Mitwirkungbei der Ergreifung entlaufener
Sklaven unter Strafe geestell. Daß der Sklaven-
handel als solcher verboten ist, ist schon #19 .

zum Zwecke des Handels in die Kolonie gebrachten
Sklaven sind ipso facto frei. Eine Entschädigung wird
an den bisherigen Besitzer nicht gezahlt.

Arbeitsverträge und Anwerbung von Arbeitern für
Dienste außerhalb des Protektorats oder der eigent-

lichen Heimat unterliegen Stplichen, Sestimmungen wiein Südnigerien undin der Gol
Übelstände, die sich begüglich S- Kontrolle des ein-

deborenen Hanspersonals zeigten, führten zum Erlaß
einer Art Gesindeordnung. Nach der Licensing of

Servants Procl. Nr. 105 ist zur Übernahme vonDiensten
als Hausgesinde diej

scheines notwendig. Übelbeleumundeten Leuten, ins-
besondere auch solchen, die wegen Diebstahls oder ver-
wandter Delikte bestraft sind, wird die Berechtigung
vorenthalten und damit die weitere Tätigkeit als Haus-
personal im Protektorat unmöglich gemacht.

Die Landfrage ist in Nordnigerien auf eine ein-
heitliche großzügige Weise geregelt worden, die darauf
abzielt, den Eingeborenen ihren Landsitz zu erhalten,
und Bodenspekulationen und mißbräuchliche Ausnützung
der Eingeborenen zu verhindern. Nordnigerien geht

serbei wesentlich weiter, wie die übrigen europäischen
lonien an der BWestküste. Es gibt wohl keinen

größeren Gegensatz in der englischen Holonialoalitil
wie die Politik des „laisser-knire# der früheren Zeiten
ind die in jener Proklamation aufgestellte Autokratie
des Gouverneurs auch auf diesem wichtigen Gebiet des
Privatrechts.

Die Grundsätze der Land and Native Righte Procl.
sind folgende:

1. Der gesamte Grund und Boden Nordnigeriens
wird ohne Rücksicht darauf, ob er in Besitz ge-
nommen ist oder nicht, vom Tage des Inkraft-

retens der Proklamation zum Eingeborenen-

and erklärt. Vorher wohlerworbene Rechte
Dritter werden gewahrt;
Das gesamte Land wird der Kontrolle des
ouverneurs unterstellt, der es im Interesse der
eingeborenen Nordnigeriens verwaltet. Irgend-

welche Besitz= und Nutzungsrechte können nur

mit Zustimmung des Gouverneurs erworben
wer

. Der Geverneur hat bei Ausübung dieser Be-

fugnis das maßgebende Stammesrecht anzu-
wenden. Diese Bestimmung wird insofern etwas
eingeschränkt, als besondere Vorschriften für die

Registrierung der Techte In Lande gegebenwerden ivgl. Proel. Nr.

. Einzeleigentum an Land öt es pigt mehr. es
gibt nur noch Besitzrechte (Rigt of Occupancy);

4. Der Gouverneur ist befugt, derartige Besihrechte

auf Zeit oder unbestimmte Zeit an Eingeborene
oder Nicht-Eingeborene zu verleihen und von
ihnen eine jährliche Grundrente, deren Betra
alle 7 Jahre nachgeprüft und eventuell erhöht
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wird, zu verlangen. Eine Veräußerung oder
Verpfändung des Besitzrechts bedarf ebenfalls
der Genehmigung des Gouverneurs. Der

Gouverneur kann bei Verstoß gegn die Pro-
klamation bei nicht rechtzeitigerZahlun
Grundrente oder sobald das Land für gangner

Zwecke benutzt wird, die Ubertragung des Vesitz-
rechts widerrufen.

Diese Regelung der Landfrage, die auch auf den

Erwerb des berreutofen Landes zugunsten des Fiskusvergichtet — der Bedarf des Fiskus an Kronland ist
allerdings im wesentlichen betens durch seinen Ein-
tritt in die Landerwerbsverträge der Niger Company

edeckt —, ist in der Offentlichkeit zum überwiegenden

eil sehr günstig ausgenommen worden. Ich möchte
jedoch annehmen, daß die Verordnung bei dem durch-
aus anerkennenswerten Streben, den Landbesitz der

Eingeborenen zu erhalten und die Steigerung des
Bodenwertes der Allg meinheit zugute kommen zu
lassen, über das Ziel hinausschießt. Es erscheint mir

zeiselbatt. ob nicht diese Regelung einem völligen
äusschluß enropäischer Privatunternehmungen gleich-
ommt. ie nach der Verordnung für die europäischen

Unternehmungen mögliche Pachtung von Land schafft
ür diese m. keine ausreichende Kreditbasis, zumal
die Höhe der auf dem Lande ruhenden Abgaben dank

der alle 7 Jahre vorzunehmenden Nachprüfung sich
gar nicht im voraus berechnen läßt. Ein solcher
völliger Ausschluß europäischer Unternehmungen ist
m. E. aber auch nicht das Wünschenswerte für eine

Kolonie. Einzelne Unternehmungen mit Grundbesitz
entsprechend ihrer pekuniären Leistungsfähigkeit, dort,
wo noch reichlich Land vorhanden ist, dürften über
kurz oder lang auch für Nordnigerien von Vorieil
sein. Sie schaffen einmal willkommene Arbeitsgelegen-
heiten und können durch Musterwirtschaften vorbildii
wirken. Andernfalls fällt diese Ausfgabe kaoihlch
dem Fiskus zu, dessen Verwaltungsorganisation da-
durch vergrößert und verteuert wird. Jedenfalls dürfte
für das Resultat dieses großzügigsten Versuches die
Landbesitzverhälmisse eines Gebietes, größer wie
Deutschland, völlig neu zu regeln, die Art der An-

wendung der Bestimmungen ausschlaggebend sein. Erst
eine längere Reihe von Jahren wird hierüber ein
endgültiges Urteil liesern können.

Gegenüber dieser einschneidenden Maßregel treten
die übrigen, die sichmitder Nutzung des Landes und
einer Schätze beifasien, in den Hintergrund. Die

Forestry Proclamation Nr. 6/06 schützt die wichtigsten
Nuopflanzen. inebesondere die Kautschuk und Nutzholz
liefernden, vor einem ungesunden Raubbausystem und

macht die Verleihung jeder Balonugungskonzeision
von der Genehmi ung des Eu abhãnAuch die Prospektiertätigkeit und der Abbau von Ms
ralien unterstebt der AWufficht“ des Gonverneurs (ogl.
The Alining Proclamation). Doch ist der Abbau von

Eisen. Salg. Soda oder Pottasche durch Eingeborene

und ganz allgemein die Gewinnung von Stieinen zum
Hausbau nicht unterdie Vorschriften der Proklamation

estellt. Wilde Tiere, “% und glche werden gemäß
roklamation Nr. 4/00 ährnlich geschützt wie in den

schon behandelten Kolonien. Die Ausübung der Jagd
durch die Eingeborenen wird durch den Residenten
der Provinz geregelt. Trribjagden (game driy##) auf

roßwild — die einzelnen Tiere und Bögel werden

im Anhang aufsgezählt — werden verboten. Au

kann der Gouverneur besondere Wildreservate schaffen,

in denen isetundsaglich jegliche Ausbung der Jagdverboten

Die Cotton Procl. Nr. 7/10 ermächtigt dann noch
den Gonverneur, den Baumwollbau und den Import

und Exvort von Baumwollsaat zu regeln. In welcher
Weise dies geschehen ist. entzieht sich meiner Kenntnis-

ie später mehrfach abgeänderte „Liqu-or ..
Nr. 1/02 verbietet die Einfuhr von Spirituosen zur
Abgabe an Eingeborene und den Verkauf von Spiri=

tuosen an Eingeborene. Zum Verkauf von Ein-
geborenen-Schnaps in der Nähe von Cantonments
und Gouvernements-Stationen bedarf es der Lösung

eines besonderen Berechuigungsscheines (vel. The NativeLiquor Procl. Nr. 3/06

VI.

Die Sammlung der Stammesrechte in der Goldküste
und Nigerien.

Die weitgehende Berücksichtigung der Stammge
rechte in allen mit Europäern besetzten Gerichten
Kolonien, sei es, daß sie unmittelbar danach Peniser.
sei es, daß sie als Ber#r.fungeinstanzen sich mit Urteilen
befassen müssen, die auf Stammesrecht fußen. läßt
es für die englischen Kolonien ebenso wie es in den

frangösischen Kolonien der Fall war, höchstwünschens-
wert erscheinen, vollständige und zuverlässige Samm-
lungen der einzelnen Stammesrechte zu besiven.
Mehrere der in den hier behandelten Kolonien herr-
schenden Stammesrechte wurden durch zum Teil sehr
beachtenswerte Privatarbeiten zusammengestellt. Dessen-
ungeachtet entschloß sich das Kolonialamt, aus den an-
gesebenen praktischen Gründen und im Intere'se der
wissenschaftlichen Forschung an eine sostematicche
Sammünng zu gehen. An die in Betracht kommenden
Stellen in den Kolonien wurden ähnlich wie seinerzeit
durch das deutiche Kolonialamt Fragebogen zur 5#

sammenstellung der herrschenden Anschauungen und
Gebräuche versandt. Die Beantwortung der Frage

bogen hatte jedoch nicht das gewünschte Ergebnis-
Zwar ging eine große Anzahl von Berichten ein.
doch waren sie zum Teil nicht verwertbar, da sie teil-
weise von Leuten hatten geliefert werden müssen, die
keine ausreichende Landeskennmis oder keine neeignete
Vorbildung für die Sammeltätigkeit besaßen. Das
Colonial Office beauftragte darauf seinen Ethnologen
Thomas mit der Sammlumg, die wahrscheinlich eine

gonze Reide von Jahren in Anspruch nehmen dürfte-
rx. Thomas ist bisher in Südnigerien tätig ge-

wesen und hat — in zwei Dienstfristen — die Sitten

und Gebräuche und vor allem auch die Sprache des
Edo-Stammes und eines Teils des Ibo-Gebietes fest-
gestellt und sehr gründliche und wertvolle Arbeiten
darüber veröffentlicht. Er wird demnächst die Aus-

reise nach Südnigerien wieder antreten, un dort
seine Sammlungen zu vervollständigen. Sobald diese
beendigt sein werden, soll er auch in den übrigen Ko-
lonien derartige Sammlungen vornehmen.

Die von England gewählte Methode, die Samm-
lungen durch einen wissenschaftlichen Fachmann vor-
nehmen zu lassen, dürfte wohl zu den gediegensten und

wissenschaftlich einwandfreiesten Resuliaten führen:
allerdings erfordert sie auch einen ganz erheblichen
Aufwand von Geldmitteln.

VII.

Blickt man auf die geschilderten Verhältnisse in der

Goldküste und Nigerien Zurück, so erhält man jolgendes
Endergebnis: Ahnlich wie bei den Franzosen in

Französisch-Westafrika haben sich die Anschauungen der
Engländer bezüglich der Behandlung der Eingeborenen
in den letzten Jahren ganz wesentlich geändert, oder,
richtiger gesagt, es haben sich erst in doee gZeit Hü-
Uuschaunngen herauszubilden begonnen. Nur bezulich der Anwendung der Stammesrechte bestand 4%
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jeher der Grundsatz, sie in möglichst weitem Umfange

zu berücksichtigen. In allen anderen großen Fragen
der speziellen Eingeborenen-Polirik —ich rechne bierher

die Fragen der Verwendung der eingebvorenen Macht-
haber innerhalb der Vorwaltung, der Heranziehung
der Eingeborenen zu den Kosten der Verwaltung, der
Regelung der Grundbesitzverhältnisse und der Regelung
des gesamten Erziehungswesens — ist der Wechsel

ganz auffallend. Ganz abgeschlossen ist der Prozeß
auch heute noch nicht. Bezüglich der Verwendung der
eingeborenen Machthaber innerhalb der Verwaltung

hat sich England allerdings wohl grundsätzlich und end-
gültig für das indirekte Verwaltungssystem,d.h. für

das Herrschen und Verwalten mit Hilfe der und durch
die Eingeborenen-Häuptlinge, entschieden. Übera
taucht in der Gesetzgebung und in der amtlichen —

richterstatiung die Tendeng auf. die Stellung der Häupt-
linge und sonstigen Machthaber zu festigen und zu
heben. Wo einheimische Organisationen fehlten, ist.
soweit es die Verhältnisse irgend gestatteten, versucht
worden, neue zu schaffen. Ist dies bisher noch nicht

überall gelungen, so dürfte doch seitens der englischen
Kolonialverwaltungen weiter in diesem Sinne ge-
arbeitet werden.

Weit mehr im Übergangsstadium befinden sich die
übrigen drei Fragen. Haben wir in Nordnigerien die
allgemeine Grund= und Einkommenstener, so fehlt es
in Südnigerien und der Goldküste noch vollkommen an

einer allgemeinen direkten Besteuerung. Vorläufig

können noch die Zölle die Auforderungen der Ver-
waltungen befriedigen. Wird das auch noch für Ni-
gerien der Fall sein, sobald e und Nordnigerien

endgülrig vereinigt sind und die Überschüsse Süd-
nigeriens auch den Reichszuschuß für Nordnigerien
überflüssig machen sollen? Ein großer Teil der in
anderen Kolonien aus allgemeinen Mitteln zu be-
streitenden Kosten für die Schaffung und Unterhaltung
der Verkehrsstraßen ist allerdings durch die Über-
tragung dieser Verpflichtung auf die Häuptlinge auf
diese abgewälzt worden. Es dürfte nicht allzu schwierig
sein, dies System ausgubauen und nach und nach auch
teuere Wege= und Straßenbauten durch die Häupt-
linge bestreiten zu lassen. Aber es fragt sich, ob
damit das gesamte Bedürfnis der Verwaltung gedeckt

ist. Eine allgemeine direkte Besteuerung eing#uführen.
wie sie in Frangösisch-Westafrika und in deutschen

Kolonien üblich ist, dürfte von Jahr zu Jahr schwieriger
werden und, sofern die Beunruhigung der Bevölkerung

in Lagos anläßlich des Beschlusses über Einführung
von allgemeinen Wasserleitungsabgaben einen Rück-
schluß hestattet, in den auf höherer Kulturstufe stehenden
Gebieten auf beträchtlichen Widerstand stoßen. Ganz
dasselbe gilt von der jetzt noch vielfach in der Offent-
lichkeit verlangten Auèdehnung der nahezu kommu-
nistischen Regelung der Landfrage, wie sie in Nord-
nigerien erfolgt ist, auf die übrigen Gebiete an der

afrikanischen Westküste. Ich kann mir nicht gut denken,
daß sien in den emtwickelten Gebieten in der Nähe der

Küste, in d.nen sich enropäische Anschauungen über
Einzeleigentum, Bodenwert und Wertzuwachs schon so
lange haben einnisten können, nun ohne weiteres diese
über eine einfache Bevormundung hinausgehende und
einer Enteignung gleichkommende Regelung wird ein-
führen lassen, zumal gleichzeitig damit die Erhebung
einer Grundsteuer verbunden werden soll, gang abge-
sehen davon, daß dies für die kultivierten Gebiete die

Tusübung eines Herrenrechts bedeuten würde, wie es
isher stets seitens Englands in anderen Gebieten auf

das lebhafteste bekämpft wird. In Nordnigerien wurde
die Durchführung dadurch erheblich erleichtert. deß vor
der britischen Herrschaft die Anschauung bestand, der

Sultan von Sokoto habe eine Art Obereigentum über

alles Land innerhalb seines Reiches. Dieses Recht

ging mit seiner Unterwerfung gewisserm aßen auf die
britische Krone über. Eine derartigeVorstellung dürfte

aber in den anderen Gebieten kaum vorherrschen und

ein anderer rechtlicher Grund zu der. Maßregel sichauch kaum finden lassen. M. E. aber der
durchaus anzuerkennende Endzweck e# Bestimmung,
den Eingeborenen ihr Land zu erhalten und ungesunde

curopäische Unternehmungen fernzuhalten, schon dann
erreichen, wenn jeglicher Vertrag über ein Grundstück

der Genehmigung durch den Gonverneur bedarf. Da-
mit bleibt immer die ichkeit gegeben, in be-

sonderen älen auch den Erwerb von Eigentum durch
Fremde zu gestatten

Mindestens gleichwichtig wie die Landfrage ist
meines Dafürhaltens die Frage, wie in Zukunft das

Erziehungswesen in den Kolonien gestaltet werden
soll. Das bisherige System. nach dem dem Bildungs-
drang der Neger irgendwelche Schranken nicht gesetzt
vurden, sich jeder, soweit es seine Fähigkeiten und

Mittel gestatteten, englische Bildung, ja Hochschul-
bhildung aneignen konnte, dürfte wohl nach überein-

stimmendem lUlrteil aller Kolonialpraktiker keine be-

friedigenden Ergebnisse gezeitigt haben. Die „Ver-
englisierung“ hat den Eingeborenen in der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle nicht zum Segen ge-
reicht. Der Lehrplan der Schule in Nassarawa beweist,
daß man für Nordnigerien diesen Fehler vermeiden

möchte. Daß er sich noch in den Küstenorten wieder
gutmachen läßt, möchte ich bezweifeln. Die Betonung
der Handfertigkeiten im Unterricht und vor allem die
landwirtschaftliche Unterweisung durchWanderlehrer in
den letzten Jahren kommt zweifellos dem wahren
Kulturbedürfnis der Mehrgahl der Eingeborenen näher,
wenigstens soweit sie noch nicht der Landbestellung
entfremdet sind. In den Städten dürfte eine aus-
schließlich auf die praktische Verwendbarkeit gerichtete
Schulbildung nicht mehr den Wünschen der Einge-
borenen entsprechen. Hier wird sich das Fortschreiten
der „Verenglisierung“ nicht mehr aufhalten lassen.

Ist das richtig, so kommt man auch auf diesem
Gebiet zu einem Dnalismus zwischen den Küsten-
städten und dem Inland, wie wir ihn auch bei der

Schilderung der Rechisverhältnisse angetroffen haben.
Es liegt nahe. nicht in derVervollständigung der Ver-
schmelgung, sondern in der strikten Durchführung der
Scheidung zwischen Küstenstädten und Inland die
Lösung der sich für die englische Eingeborenen-Politik
ergebenden Schwierigkeiten zu suchen und den ver-
englisierten Küstenorten das Inland mit nationaler
Kultur= und Wirtschaftsentwicklung gegenüberzustellen.
Jene blieben dann das Erbteil früherer Systemlosig--
keit, mit dem sich die heutige englische Kolonialver=
waltung wohl oder übel abzufinden hätte. Dies wäre
das Anwendungsgebiet einer Eingeborenen-Politik, die
unter absolutem Schutz der Eingeborenen und ihrer
berechtigten Gewohnheiten ihren wirklichen wirtschaft-
lichen und kulturellen Bedürfnissen Rechnung trägt,
dabei aber die Autorität der kolonisierenden Macht in

vollem Umfang au wahren weiß..

1

S-

Dle „rtchaßtch= Cage von Französlsch-Kquatorlal-
ka am Ende des ersten balbsahrs 1912.

ors. . Famechon, Administrateur des colonics.

Französisch- Aquatorial- Afrika ist anscheinend seit
einigen Jahren in eine Periode des regelmäßigen und
schnellen Fortschritts eingetreten. Den Antrieb dazu
hat die fortschreitende militärische und administrative
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Inbesitznahme und die durch die finanzielle Unter-
stütung des Mutterlandes ermöglichte Durchführung
eines durchdachten Wirtschaftsprogramms gegeben. Die
Ziffern der Handelsumsätze waren bei Beginn der
schnellen Entwicklung, die sich 1910 in iöeen ersten

Anzeichen und 1911 mit steigender Dentlichkeit zeigte.
noch verhältnismäßig gering; denn trotz der in den
letzten zwangig Jahren gemachten Anstrengungen ist
das Wirtschaftsleben noch im Organisationsstadium,
und die Ausbentung der natürlichen Reichtümer des
Landes hat erst begonnen. Aber wem auch das Wirt-
schafteleben der Größe des Landes und der Mannig-
faltigleit seiner Hilfsquellen noch nicht entspricht, so
darf doch die Bedentung der in dieser Periode er-

reichten Ergebnisse nicht unterschätzt werden.
Die ersten einigermaßen # Zahlen überden Außenhandel gehen bis 1892 zurück. Zu dieser

Heite betrug die Einfuhr 3 160 000% FFr.die Ausfuhr
8 000 Fr., der Gesamthandel also 5 658 000 Fr.

Die Kolonie beschränkte sich damals auf die fol-
genden vier Plätze: Libreville, die Hauptstadt, im
übrigen aber ziemlich unbedeutend; Cap-Lopez, an der
Ogowe-Mündung, wo sich einigeHandelshäuser nieder-
gelassen hatten; Sette-Cama, von wo aus englische
Firmen einen ziemlich lebhaften Durchgangshandel
betrieben; schließlich Loango, Ausgangspunkt der Ka-

rawnen für die Kolonie Haut-Congo, deren Haupt-
adt Brbzaville damals nur ein geographischer Be-ft

3Jn zolgenden Jahre erhielt die Kolonie die Zoll-

gesetzgebung, unter welcher sie ohne wesentliäh Ande-
rungen bis zur Gegenwart gelebt Der Norden
bis Sette-Cama wurde der durch ans Gesetz vom

2. Januar 1892 geschaffenen Zoll-Union mit dem

Mutterlande einverleibt. Der Süden, welcher zu dem
konventionellen Kongobecken gebört, erhielt einen nicht
differenzierenden olltarif. der die Einfuhr mit einer
Abgabe von 6 v. H. und die Ausfuhr mit einer Abgabe
von 10 v. H. von Elfenbein und Kautschuk und von

5 v. H. von den anderen Ausfuhrprodukten belegte.

Die Erhöhung der Einfubrzöl#e auf 10 v. H. wurde
erst 1904 durchgeführt. Die Einführung des mutter-
ländischen Zolltarifs in Nord-Gabun hat sich als eine

für die Kolonie wenig glückliche Maßregel erwiesen,
denn sie hemmte die kühne Initiative der Händler, die
begonnen hatten, in den Becken des Ogowe und des
N'Gounie Handel zu treiben. Die Umsatze hoben sich

trotzdem weiter, aber die Entwicklung war in Alt-
Gabun sehr viel weniger schnell als in demjenigen Teil
der Kolonie, der einem freieren Zollsystem unterstand.

In dem Südbezirk wurden an die Bevölkerung

durch den immer steigenden Trägerverkehr, welchen
die Eröffnung des oberen Kongobeckens für den Handel
und das Eindringen der Europäer nötig machte, An-
sorderungen gestellt, denen sic kaum genügen konnte,
bis die belgische Kongo-Eisenbahn eröffnet wurde (1897
bis Tumba, 1899 bis zum Stanley-Poolf. Seitdem

verschob sich das Wirtschaftszentrum, und während
Brazzaville eine außerordentlich rasch wachsende Be-

demung gewann, sank Loango zu einem einfachen
Dorf hera

185 verzeichnet die Zollstatistik eineEinfuhr von
6 683 000 Fr., eine Audfuhr von 6 619 000 Fr., also
einen Gesamthandel von 13 3020000 Fr. In diesem
Zeitpunkt rief das Mutterland, da es die Opfer scheute.
die erforderlich gewesen wären, um den Kongo wirt-

schaftlich ausgurüsten und seine Befriedung durch
Unterhaltung einer ausreichenden Streitmacht zu
sichern, trotzdem aber die Gebiete für Frankreich ent-
wickeln wollte, privilegierte Gesellschaften zu Hilfe,
denen es als Entgelt für die ihnen anvertrauten Auf-

gaben das ausschließliche Recht des Sammelns der
Bodenprodukte und ihres Ankaufs von den Eingeborenen
verlieh. Das Monopolsystem trieb mehrere Handels-
häuser aus dem Lande, die aus dem erheblich redu-
zierten Lokalbudget entschädigt werden mußten. Es
hatte weiter zur Folge, daß der belebende Einfluß der
freien Konkurrenz beseitigt wurde. In dem Bestreben,
den größtmöglichen Auten aus ihrer privilegierten
Stellung zu ziehen, suchten die Gesellschaften bohe
Gewinne mit geringen Umsätzen zu machen und so
wenig wie möglich Kapital festzulegen; sie schränkten
deshalb nach Möglichkeit die dauernden Anlagen ein,
die keinen unmittelbaren Nutzen versprachen. Damit

wurde die Entwicklung aus ihren natürlichen Bahnen
gelenkt und die für die Entwicklung von Neuländern
so nützliche Privatinitiative vollkommen lahmgelegt.
Eine Reihe der Konzessionsgesellschaften erlitten durch
sehlerhafte Geschäftsführung schwere Verluste oder
verschwanden auch völlig nach wenigen Jahren.

Trotzdem hatte der Spezialhandel. d. h. der Ge-

samthandel ohne die Durchfuhr. im Jahre 1905 die
Höhe von 23711 000 Fr. erreicht. Im Jahre 1907
zeigte die Zollstatistik sehr gesteigerte Umsäne: aus
denen jedoch keine bestimmten Schlüsse gezogen werden
dürsen, weil die Ziffern durch eine neue Anweisung

für die statistischen ibeihen in die Höhe ge-
trieben waren. Im Jahre 1908 ließ*eine sehr schwereKrise den Umsatz 2 25 630 000 Fr. sinken. Der

schlechte Absatz der Edelhölzer, der Preisrückgang des
Kautschuks, unzweckmäßige Verwaltungsmaßregeln
hatten zusammen gewirkt, um dieses Ergebnis zu
schaffen. Der Preisrückgang des Kautschuks wurde
nicht durch örtliche Gründe verursacht. sondern durch
die Lage des Welimarkts und der Produktion in den
anderen Ländern, wo dieses Produkt gewonnen wird.

Die wirtschaftliche Krise, welche durch diese ungünstigen
Umstände verursacht wurde, lastete schwer auf dem

Geschäftsleben des Jahres 1908 und erreichte ihren
Höhepunkt in den ersten Monaten des Jah es 1
Der Rückgang in Gabun wurde nicht vollständig aus-
geglichen durch die Vermehrung der Produktion in

Ubangi-Schari, wo die Erschliehung des Landes neue
Gebiete für den Handel cröffnete. Während die Aus-
fuhr, die hauptsächlich aus Elfenbein und Kautschuk

vom oberen Kongo her bestand, sich auf 16 Millionen
hielt und nur um eine Million unter den Durchschnitt

der Jahre 1906/0 sank, verminderte sich die Einfuhr
auf 9 600 000 Fr., also auf 4Millionen unter diesen
Durchschnitt: de#t Verlust betrug 6 v. H. bei der Ausfuhr
und 32 v. H. bei der Einfuhr.

Inzwischen war jedoch die Verwaltung nicht un-

tätig geblieben. In den ersten Monaten des Jahres
1008 setzte der Generalgouverneur, welcher an die

Stelle des Generalkommissars des französischen Kongo
getreten war, durch, daß vom mutterländischen Par-
lament eine Anleihe von 21 Millionen gewährt wurde,
deren Zinsen das Mutterland garantierte und deren
Erlös zur Anlegung von Telegraphenlinien, zur

Förderung der tatsächlichen Inbesipnahme und zu
Studien für die Ausarbeitung eines Projektes der für

die wirtschaftlicheEntwicktung nötigen Maßnahmen be-stimmt wurde. Von den 21 Millionen, die der Kolonie
im Jahre 1908 zur Versügung gestellt wurden, sind
erst 15 Millionen begeben: die Arbeiten, für welche die
Anleihe bestimmt war, sind 1909in Angriff genommen

worden. Ferner gestattete die starke Vermehrung der

Militärücchen Kräfte die Inbesitznahme von Gegenden,
e sich bisher der französischen Herrschaft völlig ent-

Necht hatten. Die Verwaltung suchte außerdem die

wirtschaftliche Initiative zu heben. Die Vorschriften
für die Holzausfuhr aus Gabun wurden revidiert, und



W5920

eine lebhafte Propaganda in Europa vermehrte die
Absatzmöglichkeiten für unsere Holzarten. Die Kautschuk-
vreise konnten durch keine Maßnahmen der Lokal-
verwaltung beeinflußt werden, aber man konnte die

allgemeine Qualität der Produkte verbessern, von denen
nur ein Teil zum Kurse des Parakautschuks gehandelt
wird. Eine Verordnung vom September 1909 schrieb
eine Kontrolle der Ausfuhr vor und verbot die Aus-

fuhr verfälschten Gummis. Die Ausfuhrzölle auf die
weniger wichtigen Produkte wurden aufgehoben.

blieb noch übrig, die Mißstände zu mildern,
welche die im Jahre 1899 vergebenen Konzessionen
zur Folge gehabt hatten. Zu diesem Zwecke trat die
Lokalverwaltung in Verhandlungen mit den Konzes-
sionären wegen ÄAnderungen der mit dem Staate ab-
geschlossenen Verträge ein. Man gelangte mit 11 Ge-
jellschaften der Kolonien Mittel-Kongo und Ubangi zu
einer Einigung, die sich zu einer einzigen Gesellschaft,
der Compagnie Forestidre Sangha-Oubangui, ver-
schmolzen. Diese Gesellschaft hat nur noch auf Kaut-
schuk ein Gewinnungsprivileg, und zwar nur noch auf
zehn Jahre und erhält die von ihr in Nutzung ge-
nommenen Ländereien zu vollem Eigentum. Der An-
lauf von Elfenbein und aller übrigen Produkte wurde
dem freien andel in dem ganzen Bereiche der früher
den fusionierten Gesellschaften ausschließlich überlassenen
Gebiete freigegeben. Im ersten Drittel des Jahres 1911
verzichteten vier andere Gesellschaften, deren Kon-

zessionsgebiete im Süden von Gabun, zwischen Fernan-
Vaz und Kuilu-Niari, lagen, auf ihre Privilegien und
erhielten dafür einzelne Ländereien zu vollem Eigen-
tum überwiesen und für zehn Jahre das ausschließliche

echt, an einigen Wasserläufen die Waldprodukte zu ge-

winnen. Einige Monate später schlossen sich drei andere
Gesellschaften, die sich im Ogowebecken niedergelassen
batten, diesem Beispiel an, ebenso wie zwei Kongzessionen
in der Kolonie Ubangi. Am 1. Juli 1912 gab es daher
iu Gabun nur noch eine Konzession der Art, wie sie
1899 verliehen waren, nämlich die Gesellschaft Ongomo,
welche mit der Verwaltung wegen des Verzichts auf
ihre Privilegien in Unterhandlungen steht, und ferner
zvei Gesellschaften mit besonderen Verträgen, die Ge-
eellschaft Haut-Ogowe und die Compagnie du Kouiln=

lari. Von diesen beiden genießt die erstere sehr aus-
gedehnte Privilegien, die ihr im Jahre 1898 erteilt
worden sind; ihre Rechte erlöschen im Jahre 1928.
Die zweite hat im Kuilubecken große Landstriche zu
vollem Eigentum erhalten, um ihre Gründer für die
Ausgaben zu entschädigen, die sie in den Jahren 1892
bis 1994 zum Studium des später aufgegebenen Pro-
leltes einer von Loango ausgehenden Eisenbahn ge-

In Mittel-Kongo sind sechs Konzessionen
« 1899 übrig geblieben, eine von diesen wird

mit der Abtretung des Sanghabeckens an Deutschland

deiuahe böllig verschwinden. In Ubangi gibt es nur
bei Gesellschaften. die noch nicht den Wunsch geäußert
aben, ihre Verträge abändern zu lassen. In weniger

ds zwei Jahren ist also mehr als die Hälfte der
Holonie der freien Verfügung des Handels wieder er-
sichlossen und damit dem Wetteifer aller derjenigen ge-
offnet worden, die dem Lande ihre Kraft widmen wollen.

8 Die Herstellung völlig neuer Grundlagen für die
Lerwaltungsorganisation des Landes und die Ein-
lührung neuer wirtschaftlicher und fiskalischer Grund-

Lte konnten ihre Wirkungen nicht sofort zeigen. 1909 zeigt
ie Zollstatistik nur eine Bermehrung von900000 Fr.

t 1 der Einfuhr und von 300000 Fr. bei der Ausfuhr:
4 der Ausfuhr wurde durch die Vermehrung des
lautschukexportes die Verminderung des Holzexportes

#Ausgeglichen. Im Jahre 1010 jedoch zeigt sich das
wachen des Wirtschaftslebens deutlich: die Einfuhr

gewinnt 2 Millionen, die Ausfuhr 7 Millionen, der
Gesamtumsatz im Spezialhandel steigt aus 36 Millionen.
Im Jahre 1911 schließlich erreicht die Einfuhr
14 800 Fr., die Ausfuhr 000000 Fr. und der
Gesamtumsatz im Spezialhandel 40 800 000 Fr. Trotz
der erwähnten Krisen und widrigen Umstände ist daher

n hn Jahren eine Steigerung von 270 v. H. festzu-tellen.

Die in den letzten drei Jahren sich zeigende
Besserung ist um so bemerkenswerter, als erwartet

werden darf, daß die aufsteigende Bewegung andauert,
wenn die bisher für die Erschließungder Kolonie geleistete
Arbeit weiter geleistet und noch gesteigert wird
den bis Ende August 1912 bekannten Resultaten läßt
sich schließen, daß der Spezialhandel des laufenden
Jahres wahrscheinlich 44 bis 45 Millionen erreichen wird.

Diese Ziffern können gering erscheinen, wenn man
sie mit denen anderer Länder vergleicht, nament-
lich mit denen des belgischen Kongo. Aber man darf
nicht außer acht lassen, daß die Statistiken, deren
Ziffern beim Vergleich des Handels der verschiedenen
Länder nebeneinander gestellt werden, den General-
handel betreffen und daher die Durchfuhr mit um-
fassen, welche für das von ihr berührte Gebiet nur
wenig Vorteile mit sich bringt und gegenüber dem
Eigenhandel nur eine ganz geringe Bedentung hat.
So verhält es sich insbesondere auch mit der über
Brazgaville oder Wesso gehenden für Südkamernn be-
stimmten deutschen Durchfuhr. In Französisch-Agua-
torial-Afrika hat erst in den letzten 5 oder 6 Jahren
infolge der Erschließung des südlichen Teils der
deutschen Kolonie Kamerun der Generalhandel sich
merkbar über den Spezialhandel gehoben. Er beträgt
jetzt 47 Millionen, von denen 18 Millionen auf die
Einfuhr und 20 Millionen auf die Ausfuhr kommen.
Im belgischen Kongo betrug der Generalhandel im
Jahre 1910 139 Millionen, der Spezialhandel
103 Millionen. Der Eigenhandel des belgischen Kongo
übertrifft daher den unserer Kolonie nur um das

Doppelte, während Oberfläche und Bevölkerung des
belgischen Gebietes dreimal so groß sind, als die
unserer Kolonie.

Vom Standvunkte des Handels setzt sich Fran-
zösisch-Kquatorial-Afrika aus zwei voneinander un-

abhängigen Gebieten zusammen: dem Küstenlande,
welches die Kolonie Gabun bildet, und dem Becken
des Kongo und seiner Nebenflüsse Ubangi und Sangha,
deren Außenhandel über Brazzaville geht. In den
oben angegebenen Ziffern ist nur die Handelsbewegung
enthalten, die über diese beiden Handelswege geht, da
nur sie durch die Zollstatistik mit Sicherheit erfaßt
wird. Nicht berücksichtigt ist ein Verkehr von etwa
1 Million, der sich auf dem Wege über den Niger-
Benue vollzieht und hauptsächlich der Proviantierung
der Truppen im Tschadgebiete dient, und ein Verkehr
von 1 500000 Fr., der sich mit dem ägyptischen Sudan
und Tripolitanien abspielt, ohne daß es darüber
irgendeine genauere Kontrolle gäbe. Wenn wir alle
über unsere Grenzen gehenden Handelobewegungen
rechnerisch erfassen könnten, wie es Kamerun und
Belgisch-Kongo tun, so würde unser Spezialhandel
43 Millionen und Generalhandel nahe an 50 Millionen

erreichen.
Der Spezialhandel von Gabun beträgt , der-

jenige von Mittelkongo und Ubangi / des Gesamt-
handels. Aber während sich in Gabun die Einfuhr
auf 6 141.000 Fr. beziffert bei einer Ausfuhr von
7722 000 Fr., werden über Brazzaville nur für
8 652 000 Fr. Waren importiert und Kautschuk und
Elfenbein im Werte von 18 269 000 Fr. exportiert.
Das Mißverhälmis erklärt sich aus der verschiedenen
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Art und Weise, wie in den beiden Landesteilen der

Handel betrieben wird.

In Gabun hat der Holzhandel eine ganz über-
ragende Bedeutung gewonnen; er wird in der Haupt-
sache von unabhängigen Kaufteuten betrieben, die den
gewöhnlichen Gesetzen des freien Wettbewerbs unter-
worfen sind. Der Preis, zu dem die Naturprodukte
von den Schwargen getauft werden, paßt sich deshalb

dem durch die Preise in Europa diltierten Marktwerte
unmittelbar an. In Mittelkongo und Ubangi dagegen
erhöhen die enormen Kosten, welche den Transport
der Waren ins Innere belasten, den Wert der ein-

geführten Waren am Orte des Verbrauchs, während
sie gleichzeitig den Ankaufspreis der für den Export

bestimmien Naturprodukte vermindern. Der Wert der
Umsätze im Seehafen muß daher schon normalerweise
bei der Ausfuhr sehr viel höher sein, als bei der Ein-
fuhr. Aber die Differenz zwischen Einfuhr und Aus-
fuhr ist dadurch noch fühlbarer gemacht, daß der
größere Teil des Landes bis zur Gegenwart in den
Händen der Konzessionsgesellschaften geblieben ist, ins-
besondere soweit der Kautschuk in Frage kommt, und
daß diese, da sie infolge des ihnen gewährten
Monopols keine Konkurrenz zu fürchten haben, dem
Eingeborenen für die gesammelten Produkte nur einen
Preis bezahlen, welcher der beim Sammeln auf-
gewandten Arbeit entspricht, jedoch in keinem Ver-
hältuis zum Marktwert der Produkte steht. Nur die
andauernde Entwicklung der llmsätge des nicht-
privilegierten Handels wird das Mißverhältnis zwischen
Ausfuhr und Einfuhr beseitigen und ein normales
Verhälmis herbeiführen.

Die Zollstatistik behandelt als Durchfuhr den
Verkehr zwischen Kinshassa und Südkamerun, ein Ver-

kehr, der sich mittels Flußdampfern auf dem Kongo

und Sangha vollzieht. Dieser Verkehr hat in werien
Habren eine große Bedentung gewonnen. Im Jahbelief er sich nur auf 257.000 Fr. an entonezischen
* und 167000 Fr. an Ausfuhrprodukten; im

Jahre 1906 hatten sich diese Ziffern zusammen auf

2146 000 Fr. baw. 383 000 .reeheben. Im Jahre 1911
verzeichnen wir 726 000 F bei der Einfuhr und2270 00 Fr. bei der Musfrr-. Ende 1913 werden

sich infolge der Abtretung des Sanghabeckens an
Dentschland diese Zissern mehr als verdoppelt haben

Es läßtt sich nicht verkennen, daß das Mißverhältnis
zwischen Einfuhr und Ausfuhr, wie es oben für den

Handel Bragzavilles geschilvert ist, sich in Kamerun noch
stärker zeigt als in unserer Kolonic, da dort die Relation

der betreifenden Zahlen gleich 0 zu 3 ist. Die deutschen

Gesellschaften gfübren nur sehr wenig bares Geld ein:
daraus geht!larhervor, daß die Eingeborenenarbeit
im großen und gangen zu einem nirdrigeren Satze
bezahlt wird als dem in Frangösisch-Afrika üblichen.)

Einfuhr.

Nach der Zollstatistik belief sich die Einfuhr im
Jahre 1911 auf 14 791 000 Fr. Die Auteile der ver-

schiedenen Herkunftsländer sind folgende:

Frankreich und französische
kolonien .... 7670(mek.-2o.H.

England.. :-k029()00- 20,5-
Deutschland. 1 243000 8.4
Belgien 1 387 000 — 9 =

Belgisch-Kongo 658 000 = = 46

andere Länder 807 000 = = 5.5=

*) Es braucht kaum gesagt zu werden. daß diese
Bemerkung den Tatsachen durchaus nicht entspricht.

In früheren Jahren zeigten die amtlichen Sta-

histiten ein anderes Bild. ImJahre 1906 setzte sich
die Einfuhr wic folgt zusammen:

Frankreich und fransösiche
Kolonien. 5 508 000 Fr. 4 v. .England 5

Dentschiaud. 32400 — 8.2
Belgi 1 383 000 = = 108

Belalsch.gongo 327000 J = 26
andereLänder. 1 327000 = = 10.4

insgesamt 12 794.000 Fr.

 Jahre 1903. dem
die Statister einigermaßen

Einfuhr folgendes Bild:

Frantreich und fransösische

ersten Jahre, für welches
vollständig ist, zeigte die

Kolon . 2 641 000 Fr. = 45,3 v.O
Engl . ....1048000--18 -

Deutschland 411000--7,l-
andere Länder. 1720 000 = — 29.6

insgesamt 5 820 000 Fr.

Wenn man die Einfuhr nicht nach den Herkunfts-
ländern, sondern nach Warengattungen betrachtet, so
ergibt sich folgende Iusancnenkeellinge

Wichtigste Einfuhrwaren im Jahre 1911.

Gewebe 3 985 000 Fr. = 27 v. S.

Salz 183 000 = = 1,2 --

Weine 765 000 = = 5.17.

Alkohol 485 000 5,17
Metallwaren 1 797000 = = 12,1

Pulver 10 000 = = 0,07.

abal. 337000 = = 2,28 .

Gesamteinfuhr im
Spezialhandel 14 794 000 Fr.

Wichtigste Einfuhrwaren im Jahre 1906.

Gewebe 4848 000 Fr. = 37.7 v.O

Salz —
Weine 1550 000 = — 3.5 =

Alkoho. 441 000 = = 3,48.

Metallwaren 1 463 000 = = 11,39

zbuloer 181000 = = 1,43.=
Tabak 2014 000 = — 1.58

Gesamteinfuhr im

Spezialhandel 12845000 Fr.

Wichtigste Einfuhrwaren im Jahre 1902.
Gewebe 1 183 000Fr. = 20,32 v. H.

Salz 96 000= = 165 -

Weine 263 000 -- = 1.51 =

Alkohol. 385 000= — 6,61

Metallwaren. 787000 13,.51
Pulver 91 000 = 1,56 =

Tabak 170000 2,.92

Gesamteinfuhr im
Spezialhandel 5 820 000 Fr.

Wichtigste Einfuhrwaren im Jahre 18906.

Gewebe 1 506 000 F.r- 32-4 v. H.
—2 o2.47
Weine . 106000- « 2.25 -

Alkohol. 322000 6.85
Metallwaren. 461 000 . 10,00 =

Puluer 128 000= = 2,72

Tabak- — — 2,61

Gesamteinfuhr im
Spezialhandel 4 697 000 Fr.
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Aus den obenstehenden Ziffern lassen sich folgende
Schlüsse ziehen:

1.Hinsichtlich der Warenherkunft hat der fran-
zösische Handel von der Neuorientierung der Wirtschafts-
politik in weitestem MaßeNutzen gezogen, da seitdem
sein Anteil mehr als die Hälfte der gesamten Einfuhr
beträgt. Dies Ergebnis ist um so bemerkenswerter, als
es Schutzzölle für die heimische Industrie nur in Alt-
gabun gibt, das nur ein Viertel der gegenwärtig ge-
untzten Fläche des Landes beträgt. England hat mehr
Waren geliefert, als in der Vergangenheit, aber sein
Amteil bleibt dauernd auf einem Fünftel stehen. Deutsch-

land hat nur einen unbedeutenden Fortschritt gemacht.
Die für 1906 und 1902 gegebenen Ziffern waren ein
wenig zu hoch, da sie die für Kamerun bestimmten
Waren mit umfaßten. Die deutschen Exporteure haben
2v. H. mehr von den Geschäften an sich gezogen, ein
Ergebnis, welches angesichts des Umstandes, daß der
Hamburger Hasen 1/ der aus Gabun verschifften Hölzer
aufnimmt, vorauszusehen war. Was Belgien, Belgisch-
Nongo und die übrigen Länder betrifft, so zeigen die
Umsätze eine Abnahme, die in Zukunft noch stärker
werden wird, wenn sich mehr französische Privatleute
niederlassen, die keine gemeinsamen Interessen mit
ausländischen Kapitalisten haben.

2. Wenn man die hauptsächlichsten Warengattungen

betrachtet. so zeigt sich, daß die Gewebe etwa  bis
1 der gesamten Einfuhr in Anspruch nehmen. Das

Bestreben der Schwarzen, sich bessere und tenere
Kleider zu verschaffen, ist das sicherste Zeichen der
Entwicklung ihrer Zivilisation. Es ist darauf hinzu-
weisen, daß sich in die amtlichen Statistiken bei der
Bewertung ein Irrtum eingeschlichen hat, der sich ins-

besondere bei den Einfuhrziffern der Gewebe in den
Jahren 1906 und 1907 bemerkbar gemacht hat. i

Metallwaren nehmen einen immer mehr steigenden
Anteil ein, wie es in einem Lande, welches gerade
damit beginnt, sich die Werkzeuge für eine industrielle

Entwicklung zu schaffen, vollkommen naturgemöß ist.
Vein ist ein bei den Schwarzen beliebtes Getränk ge-

worden. Seit 1896 ist der Weinverbrauch mit abso-
luter Regelmäßigkeit gestiegen, er hat sich in 15 Jahren
verachtfacht. Dieses Anwachsen wird noch lange an-
halten. Alkohol zeigt seit mehreren Jahren dem Werte
nach ein stetiges Bild, doch vermindert sich, wie wir
weiter sehen werden, die Menge der Einfuhr; hieraus
jolgt, daß die Getränke entsprechend dem jetzigen Ge-
schmacke der Kundschaft von besserer Qualität sind.

Dieses Ergebnis ist von größtem Nutzen für die Ge-
jundheit der Allgemeinheit. Da anderseits die Ein-
fuhr von Alkohol in der Gesamteinfuhr eine sinkende
Nolle spielt, so zeigt sich, daß dieses bei den Küsten-
negern sehr geschävte Genuhmittel bei den Eingeborenen
des Hinterlandes weniger beliebt ist und daß es unter

en Handelswaren nur einen weniger wichtigen Platz
eimmimmt. Die geringe Menge des eingeführten Salzes
jieht ganz außer Verhälmis zu der Zahl der Ein-

wohner. Es ist bekannt, daß in den entfernteren Ge-
leten das Salz zu sehr hohem Preise verkauft wird,

und es ist bedauerlich, daß die Schwarzen nicht größere

sü#engen für ibre Ernährung verwenden. Die Aus-
Uhrung des Brüsseler Protokolls") ist die einzige
Wache für den Rückgang des Absatzes an Pulver und
Unaffen. Im allgemeinen zeigt sich, daß zwar die
Cugäbe an Bedeutung gewonnen haben, daß aber der

cschmack der Kundschaft sich wenig geändert hat und
3 die soziale Umwandlung der Bevölkerung noch in
.

w. ) Dieses Brotoboll ist von Frankreich gelündigt
orden und tritt infolgedessen am 15. Februar 1913.

außer Kraft.

den Anfängen steckt. Die neuen Zoll= und Verwaltungs-

vorschriften haben den Import von Alkohol und Pulver
wohl vermindert, aber die Arbeit, welche die Schwarzen
ür den Ankauf dieser Waren geleistet haiten, haben.
ie nicht etwa anderen Beschäftigungen gewidmet,
ondern sie haben lediglich in gleichem Maße ihre

Produktion vermindert. Nur die Bevölkerung in der
Nachbarschaft der Städte hat sich in hinreichend starkem
Maße entwickelt, ihr gesteigerter Reichtum hat ihr
gestattet, ihre Ernährung zu verbessern; Wein und
Brot sind hier ebenso wie Kleidungsstücke von euro-
päischem Schnitt zu Gebrauchsartikeln geworden.

Ausfuhr.

Die für die Einfuhr getroffenen Feststellungen sind
zu ergänzen durch eine Betrachtung des Ausfuhrhandels.

Die Ausfuhr aus Französisch Aquatorial-Afrika
betrug im Jahre 1911:

Nach Frankreich und
seinen Kolonien 14 096 000 Fr. = 54.2 v. H

Nach England 1 634 000 = — 6.3

Deutschland 3 671O000J = 14.1

 Belgien 6055 000= = 234
* Belgzisch-Kongo 401 000 = = 15

 anderen Ländern 135 000 = = 0.5

im Ganzen , 25992 000 Fr.

Früher stellte sich der Anteil der Bestimmungs-
länder wie folgt: ·

Ausfuhr im Jahre 1906.

Frankreich und Kolonien 5 671 000 Fr. = 35,.5 v. H.
England 1516000 = 9.5

Deutschland 1 164 000 -— 7,6
Belgien. 7590000 = -— 47.4

Belgisch-Kondoo 15 000 -— 0 =
andere Länder 5000 -— 0

im Ganzen 15 861 000 Fr.

Ausfuhr im Jahre 1902.

Frankreich und Kolonien 2 369 000 Fr. 27,5 v. H.
 1 3 16.0England 90000 — -

Deutschland 385 000 = 4,5 =

andere Länder 4519000 = 52.0

im Ganzen 8 663 000 Fr. «

Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich also die
Ausfuhr unserer Kolonie am #quator verdreifacht;
wenn man den Fehler berichtigt, der durch eine zu
niedrige Bewertung des Kautschuks in den Jahren vor
19009 verursacht ist, ist sie um 250 v. H. gestiegen. In
diesem selben Zeitraum haben die Sendungen nach
dem Mutterlande eine überwiegende Stellung ge-
wonnen, indem sie von 27 v. H. auf 54 v. H. der Ge-

samtausfuhr gestiegen sind. Hieraus darf nicht ge-
schlossen werden, daß das Mutterland die Hälfte der
Produkte verbraucht, denn diese Steigerung der Um-
sätze mit Frankreich rührt zum großen Teile daher,
daß die großen Konzessionsgesellschaften ihren Kautschuk
auf den Markt von Le Havre schicken. von wo ein

großer Teil nach Belgien, England und Holland wieder
ausgeführt wird. Nichtedestoweniger ist dieser Verkehr
für unseren Hafen am Armelkanal und für die fran-
zösischen Schiffahrtsgesellschaften von Nuten. England,
welches früher in Liverpool den Kautschuk und die
Palmprodukte aus Settée-Cama in Empfang nahm,
hat mit dem Verschwinden der dortigen englischen
Häuser diesen Handel verloren. Die englischen Firme'
sind durch die Kolonie aufgekauft worden, um di

dauernden Schwierigkeiten zu vermeiden, die aus ihrer

Nachbarschaft mit den Konzessionsgesellschaften hervor-
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ingen. Großbritannien kauft nur 6 v. H. unserer
Prp##“ aber dieser Anteil wird sich vermehren, wenn

sich der unabhängige Handel in Setté-Cama wieder
niederläßt. Deutschland, welches denHolhlawel bei-
nahe monopolisiert, empfängt 14 v. H. unserer Ausfuhr
an Stelle von 4.5 v. H. im Jahre 1902. Was Belgien

anbetrifft, so haben sich die Verschiffungen nach diesem
Landeim gleichen Maße vermindert, als die Konzessions-
gesellschaften, die früher ihre Produkte in Antwerpen
verkauften, ihre Sendungen nach Le Havpre richteten.

Geordnet nach den hauptsächlichsten aruskuhrwaren
zeigen die Zollstatistiken folgende Resultate

Ausfuhr im Jahre 1911:

Elfenbein 3 260 000 Fr. = 12.54 v. H
Kautschuk 16 165 000 =62,17

Falmprodute 162 000= = 0,00
Piassoaon 82 000 = = 0,30 =
Edelhblerr. 5286 000 — 20.32

Gesamtausfuhr im
Spezialhandel 26 992 000 Fr.

Ausfuhr im Jahre 1906.

Elsenbein. 8 574 000 Fr. = 22,31 v. H

Kautschuk 8 411 000 =52,56

Palmprodukte 100000 0.60 =

Piassava 31 0O000 = = 0,20

Edelhölzer 3 935 000 — 24.000 =

Gesamtausfuhr im
Spezialhandel 15 861 000 Fr.

Anusfuhr im Jahre 1902

Elfenbeinn. 32060000 Fr.= 38.32 v. H
Kautschuk 2762 000 = = 32,11 =

Palmprodukte 157000 = = 182

Piassana 44 000 = 1667
Edelhölzer 1 118 000 = 1 ·

Gesamtausfuhrin
izuihandel“ 8 663 000 Fr.

Die Ziffern der vorstebenden Tabelle entsprechen

nicht genau der wirklichen Lage des Handels. dern die
Zollstatistik bewerteteim Jahre 1906 undim Jahre
den Kautschuk nurmit 4,50 Fr. pro Kilogramm, arten
sein wahrer Wert an der Küste durchschnittlich F

dase betrug. Nichtsdestoweniger zeigt sich deutlich,
die Eröffnung der belgischen Kongo-Eisenbahn den

W sehr gefördert hat. aneben beginnt

die Holzausfuör aus Gabun sich eine gute Stellung
zu verschaff

Die Veichtszahlen lassen die Wichtigkeit und die
Schwankungen der verschiedenen Ausjuhrprodukte besser
erkennen.

1. Elfenbein. Die Kolonie exportierte im

Jahre 1896 95 Tonnen, eine Zahl, die bis 1899 stetig
blieb. Die Eröffnung der Kongo-Eisenbahn gestattete die
in den Dörfern vor der Ankunft der Weißen aufsgehäuften

Elfenbeinvorräte auszuführen, und ließ so die Ausfuhr-
zahlen ansteigen, bis diese im Jahre 1905 den Betrag
von 200 Tonnen erreichten. Aber seit 1907 gingen
durch die Zollämter nur 155 Tonnen, ein Durchschnitt,
der sich seitdem etwa erhalten hat. Die Ausbeute des
Jahres 1911, welche 146 Tonnen betrug, wird wahr-
scheinlich nicht wieder überschritten werden, aber es ist
auch für längere Zeit wenig Aussichtauf eine Herab-
minderung: denn diese Ausfuhr entspricht einer Angahl
von Elefanten, deren Tötung in angemessenem Ver-
hältnis zu den zahlreichen im Lande vorhandenen
Elefantenherden steht.

2. Kaut schuk. Im Jahre 1896 wurden546Tonnen
erportiert; die Produktion steigt langsam bis 1902, in

S.

welchem Jahre sie 688 Tonnen erreicht. Im Jahre
1904 beträgtsie bereits 1249 Tonnen, und geht, nachdem
sic im Jahre 1906 1955 Tonnen erreicht hatte, im

Jahre 1911 auf 1697 Tomnen zurück. Die Qualitär
des im Mittelkongo und Ubangi aus Lianen und
Bäumen gewonnenen Kautschuks bat solche Fortschritte
gemacht, daß viele Qualitäten auf gleichem Fuße mit
amerikanischem Parakautschuk bewertet werden. Diese

Verbesserung hat 4 einem Teil die Krise ausgeglichen,
die sich auf dem autschukmarkte geltend gemacht und
den Kautschukpreis in 15 Monaten auf die Hälfte

herabgesetzt hat, ohne daß für die Zukunft Aussicht aui
eine länger dauernde Preissteigerung besteht.

Vorräte anSanichutslaugen sind sehr bedeutend und
die meisten davon sind erst sehr wenig ausgebeuter.
Die Vrnsponnschwierigreklen. werden jedoch eine starke
Vermehrung der Kautschukverschiffung nach Europa nur
dann gestatten, wenn Eisenbahnen zu entfernten

Hegenden einenschnellen und billigen Zugang eröffnen.i der gegenwärtigen Lage der Dinge kann auf eine

Produrkier die 2000 Tonnen für das Jahr übersteig-
nicht gerechnet werden, eine Zahl, in welcher die Aus
beute der an Deutschland abgetretenen Gebiete mit

enthalten ist. Bei dem gegenwärtigen. Preise von 11 Fr.

für Funtumiakautschuk und von 7Fr. fürLianenkautschul
t sich der durchschnittliche Vert. sau ungefähr 9r das Kilogramm an der nischen Küste. Die

Ausfuhr des Jahres “ alehtanie anfänglich die
besten Aussichten für eine erhebliche Steigerung gegen-
über dem Jahre 1911. Ein Brand und ein Schiffbruch
haben vor kurzer Zeit 50 Tonnen Kautschuk und
10 Tonnen Eljenbein vernichtet. Daß das Ergebnis
des laufenden Wirtschaftsjahres deshalb hinter dem
vorjährigen zurückbleiben wird, ist nicht zu befürchten.

3. Palmkerne. Diese Früchte mit ihrem Fett-
gebalt von 25 v. H. stellen den hauptsächlichen Reich-

mum der Elfenbeinküste, von Dahomey und den eng-
lischen Kolonien in Westafrika dar. Gabum hat früher

bedeutende Quantitäten von diesemProdukt exportiert
und die bedeutende Größe der Früchte wie ihr hoher

a#ehal sicherten ihnen eine bevorzugte Stellung.
Schwarzen haben sich von diesem Produktions-=

i abgewendet, um sich dem Gummischneiden. und
daneben dem Fällen der Edelhölzer zu widmen, ob-

gleich die Verwaltung lebhafte Anstrengungen gemacht
hat, um eine Vernachlässigung der Palmenkultur zu
verhüten. In der Gegenwart steht einer Entwicklung
dieses Handelszweiges vor allem der Umstand ent-
gegen, daß die Palmbäumein ihrer Mehrzahl niemals
abgeerntet worden sind und daß deshalb die Stämme

mit großen Strünken abgestorbener Blätter umgeben
sind, die entsernt werden müssen, bevor man die
Früchte erreichen kann. Ein auf Veranlassung der
Verwaltung neulich in Brazzaville unternommener
Versuch hat gezeigt, daß es möglich sein würde, Palm-

früchte aus Mittellongo mit einem erheblichen Nutzenzu exportieren. Seit d ever in Belgisch-
Kongo zur mechanischen V. rbei#ung der Palmkerne
eine Gesellschaft mit 30 Millionen Kapital installien
hat, wendet sich die Aufmerksamkeit des Handels
diesem Produkte zu. Händler in Ibenga-Motaba
haben vor kurzer Zeit eine kleine Fabrikanlage er-

öffnet, deren Ertrãgnise beiedigend sind. Die Aus
fuhr von Ol= und Palmfrüchten wird im miteleye,
durch den Mangel an onsporbmittemn auf
asserstraßen, durch das Fehlen einer dichten

völterung in der Nähe der Palmvorkommen und durch
die sehr geringe Anzahl der unabhängigen Kaufleute
in jenen Gegenden niedergehalten. Die Konzessions-

gesellschaften richten ihre Arbeiten lediglich auf den
Kautschuk, dessen Ausbeutung ihnen einen größeren
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Nutzen gewährt. Die Ausfuhr von Palmfrüchten be-
luung im Jahre 1911 nur 162 t, an Stelle von 208 im
Jahre 1896

. Die soeben über die Ausfuhr der

Lalmkerne angestellten Betrachtungen treffenin gleicher

Geise auch auf das aus dem Fruchtfleisch Vewonnene
Valmöl zu. Die Ausfuhr betrug im Jahre
116t.Allerdings hatte sie im Jahre 1910 aon nur

70 tbetragen. doch hatte sie im Jahre 1896 einenStand von 166 t.
iassava. Diese Faser, welche aus den

Mattrippen einer zur Familie der Ruphia gehörigen
Lalme gewonnen wird, wird zu gewöhnlichen Bürsten

verarbeitet. Obgleich sie in dem ganzen unter dem

Aquator celegenen. Gebiet unserer Kolonie verbreitet
l. wird die Faser nur in Gabun gewonnen. Die

Ausfuhr hat heftige Schwankungen erlitten, die sich
aum schwer erklären lassen, da sie mit den hohen oder

niedrigen Preisen nicht zusammenfallen. Die Ausfuhr
betrug im Jahre 1896nur eine Tonne. Sie stiegeargui
210 t im Jahre 1899, sank auf 49t im Jahre1
stieg wieder auf 288 t im Jahre 1902, sank auf i i

im Jahre 1905, erreichte 2538 t im Jahre 1908 und

stand schließlich aut 82 t im Jahre 1911. Es hat den
Anschein, als ob die Eingeborenen von Gabun die
Piassava als ein weniger wichtiges Produkt be-
krachten, mit dem es sich nur in den Jahren der
Krise zu beschäftigen lohnt, wenn die anderen Ver-

laufsartikel versagen.

6. Hölzer. Die Hölzer des Gabungebietes zer-
fallen in 3 Kategorien: Ebenholz, welches gewonnen
wird, solange Schiffe an die Küste kommen, Okume=
bolz, ein leichtes Mahagoni, welches seit 1905 zu
einem wichtigen Ausfuhrartikel geworden ist, endlich
die übrigen schwereren und kostspieligeren Kunst-

tischlereihölger, die erst eit drei Jahren in größeren
Mengen verschifft werdenDas Ebenholz aus Gabun wird in den Gebirgen

gewonnen und in kleinen Blöcken verkauft, die wegen

ihrer geringen Maße und der sich häufig zeigenden
Risse einen ziemlich geringen Preis haben. Der

Preis in Europa schwankt zwischen 150 bis 275 Fr.
für die Tonne je nach der Qualität. Die Handels-

stalistik führt erst seit 1002 die Ausfuhr von Ebenholz

Letrennt auf. Damals betrug sie 2160 jährlich; im
Jahre 1911 waren es nur noch 496

Das Okumeholz. ein helles, lecchtes und wider-
standsfähiges Mahagoniholz, ist in Gabun reichlich
vorhanden und kann leicht gewonnen werden. Durch
das Vorgehen der kolonialen Händler ist es entwertet

worden, die, um größere QOuantitäten zu verkaufen,
bese Edelholzart. welche die Kunsttischlerei schon lange,

wenn auch nur in geringem Maßec, als echtes Mahagoni
nenntie. als ein gewöhnliches Holz zu gleichem Preise
nie Fichtenholg angeboten haben. Da der Regenfall

den letzten Monaten des Jahres 1911 und den ersten

larnaten des Jahres 1912 gering war, konnten im
mufenden Jahre die in den Forsten gefällten Bäume

nicht- nach der Küste geflößt werden. Ferner ist die
gachfrage in Deutschland sehr lebhaft geworden. Die
dreise steigen daher stark. Die Knüppel werden in
Munburn mit 70 Fr. bewertet, die vierkantigen Blöcke
. . bis 105 Fr., was einem Preise von 35 bis 50 Fr.

o as Kubilmeter entspricht. Die Ausfuhr betrug
m tnnJanc1902,67·)0tnnJabrcl’249)9

IFshkcmms47648t1mthkc190-, sum-um
. 190, 33 0031 im Jahre 1909, 51 4114 im

hrr 1010 und 91 540 t im Jahre 1911. Die Produktion
* Fahres 1912 wird diese Zahlen noch übersteigen.

geiüc ndere Hölzer. Die unter dieser Rubrik auf-
uhrten Holzarten umsassen das Mahagoniholz, welches

dem der Elfenbeinküste gleichsteht, das unter dem Namen
Paduk= und Korallenholz in Europa verwandte Rot-
holz, und ferner verschiedene Holzarten, die etwa dem
Teakholg, der Eiche, dem Buchsbaum, dem Nußbaum,
dem Birubaum, der Akazie und dem Tujaholz ent-

sprechen. Die Verwaltung hat sich bemüht, die
europãische Industrie mit diesen Hölzern belannt zu

machen und sie zu ihrem Ankauf IZu veranlassen, um so
eine methodische Ausnutzung der Forsten zu ermöglichen
an Stelle der beklagenswerten Vergeudung, welche das
Niederhauen einer einzgigen Holgart bedeutet. Die Er-
gebnisse sind recht bemerkenswert, da die Ausfuhr von

Edelhölzern, abgesehen von Ebenholz, Mahagoni und
Notholz. im Jahre 19115121 t gegen 2005 im Jahre1910 erreicht hat, und da die Nachfrage in Europa

reelnöhg. steigt.
Die gesamte Holzausfuhr betrug 102 340 t im

Jahre 1911. Die höchste Ziffer der früheren Jahre
war die des Jahres 1908 mit 69 062 k: im Jahre 1896

verzeichnete man nur 2 t.K oo. Da Klima und Boden in Gabun
ebenso sind wie in Sao Thomé, so erscheinen sie für

die Kultur von Kakao sehr günstig. Zahlreiche Ver-
suche sind seit 20 Jahren gemacht worden, und zur Zeit
bestehen 54 enropäische Unternehmungen und zahlreiche
Pflanzungen der Eingeborenen, in denen man sich dieser
Kultur widmet. In der Regel trägt der Kakaostrauch
nach Verlauf von vier Jahren Früchte. Infolge der
von den meisten Pflanzern gemachten Fehler schreitet
die Produktion in Gabun nur sehr langsam von Jahr

zu Jahr fort. Die Pflanger sind jedoch durch diese
Verzögerung keineswegs entmutigt und überall, wo der
Boden günstig erscheint, werden die Kulturen ausgedehnt.
Jede dieser Pflanzungen hat ein Kapital von mindestens
50 000 Fr. erfordert: eingelne haben Anlagekosten bis
zu 500 000 Fr. verursacht. Die Kakaoausfuhr erreichte
5t im Jahre 1896, 58tim Jahre 1902, 90tim
Fahre 1900 und 103 t im Jahre 1909. Im Jahre 1911
hobsie sich nur auf 108 1 gegenüber 92 t im Jahre 1910.

Man kann erwarten, daß sich diese Menge!im Jahre 1914
verdoppelt haben wird. da zu dieser Zeit die in den
letzten Jahren mit größerer orae als früher an-

gelegten Pflanzungen ertragsfähig werden.
Kaffee. Es gibt einzelne Kaffeepflanzungen

im Süden der Kolonie sowie natürliche Vorkommen
des Kaffeebaums in vielen Gegenden, namentlich auf
den Inseln des Kongo, des Sangha und des llbangi.

Derin der Kolonie gewonnene Kaffee wird von Kennern
geschätzt, ist aber im Großhandel unbekannt. Die Ex-
porteure sind dadurch entmutigt, daß die Konkurrenz
des brasilianischen Kaffees die Preise auf ein sehr
niedriges Niveau hat fallen lassen. Nur eine Firma
in Loango verschifft regelmäßig Kaffee an eine Kund-
schaft, die sie sich im Departement des Landes gewonnen
hat. Die Ausfuhr betrug im Jahre 1911 nur 2ht,

ihr Maximum hatte sie im Jahre 1898 mit 57 erreicht.

9. Kopal. Die Riesenkopalbänme kommen in

seuchten und sumpfigen Gebieten sehr zahlreich vor; an
Stellen, wo die Rinde verletzt ist, schwiten sie ein
durchscheinendes Harz aus, welches äußerlich dem
Ambra gleicht und bei der Firnisfabrikation viel be-
nutzt wird. In den ÜUberschwemmungsgebieten des

oberen Kongo haben die Ausscheidungen früherer
Jahre am Fuße der Bäume große Harzklumpen ge-
bildet, welche in der Hochwasserzeit in den Kongo

geschwemmt und durch den Fluß bis zum Meere ge-
tragen werden. In den Sandbänken und Anschwem-
mungen des Flusses findet man häufig Harzklumpen,

die an der Oberfläche rauh und entfärbt sind. aber
in gereinigtem Zustande bis zu 110 und 125 Fr. für
100 ka in Europa erlösen. Ans den oben für die
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Palmkultur dargelegten Gründen ist die Regierung
nicht imstande gewesen, die Ausbeutung des Harzes
durch Angapfen der Bäume einguführen oder auch nur
das Aufsammeln der schwimmenden Stücke zu ver-
anlassen. Auf dem anderen Kongoufer dagegen ist
dieses Produkt Gegenstand eines starken Verkehrs; die
jährliche Ausfuhr des belgischen Gebiets übersteigt
1200 Tonnen. Französisch Aquatorial-Afrika hat im
Jahre 1911 nur 10 Tonnen zur- Ausfuhr gebracht.

10. Kupfererze. Die Compatzuie Ainidre du
Congo krangais hat im Mai 1911 die Eisenbahn voll-
endet, welche ihr Bergwerk in Minduli mit dem
Stanley-Pool verbindet. Mit diesem Zeitpunkt hat
sie die Ausfuhr aufnehmen können. Im Jahre 1911
hat sie 1899 t Chalcosin zur Versendung gebracht, ein

beinahe reines Kupsersilikat, welches durchschnittlich
etwa 60 v. H. reinen Kupfers enthält. Es ist zu

hoffen, daß die Erzeungung wächst, denn es sind aus-
gedehnte Lagerstätten reicher Erze festgestellt worden.
Die Schwierigkeiten in der Beschaffung und Ver-
pflegung der Arbeiter, die Notwendigkeit des berg-

männischen Abbaues und schließlich die Unzulänglichkeit
des Schienenweges, der nur eine Spurweite von

60 cm hat und mit großer Schpnelligkeit über eine
Strecke von 170 km gelegt ist, haben bisher jedoch
nur die Ausfuhr von 250 Kt monatlich gestattet. Zur

Zeit studiert die Gesellschaft ein Verfahren, die Erze
durch mienwemnische Anreicherung vorläufig aufzubereiten:
sie denkt auch daran, durch eine hydroelektrische An-

lage das Metall direkt darzustellen, um aufr diese Weise
die Transportkosten zu verringern, die im Verhältnisse
zum Marktwerte des Erges zu hoch sind, wenn nur

das Erz selbst exportiert wird.

Zollpolitisches Verhältnuis zum Mutterlande.

Da die Regierung die Absicht angekündigt hat,
den Kammern einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher
der Kolonie Gabun, die durch Gesetz vom 11. Jannar
1892 dem mutterländischen Tarif unterworfen worden

ist, die Zollautonomie geben soll. so ist die Unter-
suchung von Interesse. wie im einzelnen die bisherige
Zollpolitik die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonie
beeinflußt hat. Zu Beginn des vorliegenden Berichts
sind die wichtigsten Gr#hwe dargelegt worden, weshalb

die wirtschaftliche Entwicklung des Landes so langsam
vorangeschritten ist. Gleichgültig, welche Zölle auf
die Einfuhr gelegt worden wären, der bei der Ver-
waltung bestehende Mangel an Personal und an Ein-

nahmequellen und die Auslieferung eines großen
Teiles des Landes an privilegierte Gesellschaften

würden doch venselben Erfolg herbeigeführt haben.
Aber der zum konventionellen Kongobecken gehörige
Teil der Kolonie hat unter derselben Lage der Dinge
zu leiden gehabt; die Nebeneinanderstellung der sta-
tistischen Ergebnisse gestattet daher Schlüsse zu ziehen.

die sich auf exakt saßbare Grundlagen stützen.
In Gabun bestand seit 18. ein Zolltarif, der

die französischen Waren in gemäßigter Form schügte.
An seine Stelle trat im Jahre 1893 der mutterländische
Tarif. Die Ergebnisse der Jahre 1892 und 1893
dürfen nicht zum Bergleich herangezogen werden,
denn diese Ziffern sind durch die Erwartung der Tarif-
änderung beeinflußt worden, weil die Kaufleute, um

den höheren Zoll zu vermeiden,. noch schnell große
Bestellungen der im Zoll heraufgesetzten Artikel aus-
führen ließen. Im Jahre 1894 kamen bei einer Ge-

samteinfuhr von 2233 000 Fr. aus Frankreich 938 000
Fr. und aus dem Auslande 1 295 000 Fr.; der Auteil
der heimischen Waren betrug also 42 v. H. Dieser
Anteil hat sich allmählich gehoben: seit 6 Jahren ist
er um 60 v. H. herum stehen geblieben. Im Jahre

1911 hat die alte Kolonie Gabun aus Frankreich n

2 895 000 Fr., aus dem Auslande für 2 117

im ganzen also für 5 012 000 Fr. eingesüührt.
enn wir die gleichen Jahre für die im konven-

tionellen Kongobecken gelegenen französischen Gebiete
untersuchen, so finden wir, daß die Einfuhr aus Fran-
reich im Jahre 1894 den Betrag von 242.000 Fr.
ausmachte, gegen 2 130 000 Fr. aus dem Auslande bei
einer Gesamteinfuhr von 2872 000 Fr.; der Anteil der

franzöischen Waren betrug also 10v.H. Er hob sichauf 12 v. H. und hielt sich auf dieson Fuße bis zuit

Eindringen der Konzessionchgesellschahern im Jahre 1900.

Von diesem Zeitpunkt an stieg -Anteil plöslich auf
27 v. H. im Jahre 1900, 42 v. H. im Jahre 1901,
49 v. H. im Jahre 1902. Von 1905 bis 1909 hielr
er sich auf einem Durchschnitt von 33 v. H. und stieg

dann wieder auf 41 v. H. im Jahre 1910 und 49 v. K.
im Jahre 1911. In den beiden letzten Jahren ist der

Prozentsatz dadurch erhöht worden, daß zahlreiche
Waren, die aus den Mitteln der Anleihe von 19090

beschafft wurden, sowie eine große Menge Kriegs-
material für die Okkupationstruppen eingeiührt worden
sind, alles Gegenstände, welche nicht eigentliche Handels-
objekte sind und in sehr viel stärkerem Maße über

Brazzaville als in Gabun eingeführt worden sind.
Der tatsächliche Anteil der Einfuhr französischer

Handelswaren beträgt in den Gebieten des konven-
lionellen Kongobeckens etwa 42 v. H. der Gesamteinfuhr.
Der Anteil ist daher um etwa 17 v. H. geringer, ale

in Gabunz in dieser Zahl drückt sich der Vorteil aus.

den das gegenwärtige Schutzgollsystem dieser Kolonie
jür die mutterländische Industrie im Gesolge gehabt
hat. Hierüber darf jedoch ein anderes für die Be-
wertung wichtiges Moment nicht außer Betracht ge-
lassen werden. Die Umsätze im konventionellen Kongo“
becken sind in einer geradezu anffallenden Weise
gestiegen. und zwar weniger durch eine Steigerung

der Wainahmesähigkeit der unterworjenen Bevölkerung.
als durch den Hinzutritt neuer Abnehmer unter den
an den Wasserläufen des oberen Nongobeckens woh-

nenden Stämmen. Eine derartige Begünstigung kam

infolge der anders gearteten geographischen Verhält-
nine der Kolonie Gabun nicht zustatten. Aber nachdem

im Jahre 1906 dieDurchdringung der durch die Wasser-
straßen des oberen Kongo erschlossenen Gebiete einiger-
maßen vollendet war. wurde die Lage der beiden
Teile der Kolonie wieder vergleichbar. Von 1906 bie

1911 hat sich die Einfuhr über Braggaville von 6 401 00„0

auf 9 783 000 Fr. geboben. sie vermehrte sich also in
sechs Jahren um 3382.000 Fr., das macht jährlich
563 000 Fr. und entspricht einem jährlichen Zuwach:
von 9 v. H. Wenn diese Zuwachsrate in Gabun .

1894 wirlsam gewesen wäre, so würde dort gegen-
wärtig eine Gesamteinfuhr von 9 600 000Fr. zu ver-
zeichnen sein. Bei einem nichtdt fferenzierernden Jol-
tarif würde hiervon der französische Handel 12 v.D

geliefert haben, das macht 4032 000 Fr. Unter dem

gegenwärtig geltenden Tarif von 1892 hat derleiran-
gösische Handel nur 2 895000.Fr. eingeführt. DieserSystem hat also in Wirklichtein für die franfösicr=
Industrie und den französischen Ausfuhrhandel einen
Gewinnverlust von 1 137 000 Fr. für das Jahr 1911

mit sich gebracht; gleichzeitig sind dem lokalen Budgel
die einer Einfuhr von gleichem Werte entsprechenden

Zollbeträge, mindestens also 200 000 Fr., entgangen.

Zolleinnahmen.

DieZolleinnahmen haben sich im Jahre 1911 aui
3524 193 Fr. gehoben gegen 2 828 788 Fr. im Jahre
1910 und 2412 337 Fr. im Jahre 1909. Sie seuten

sich wie folgt zusammen:
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Einsuhrzone
nach dem zunserländischen Tarif 370 102 Fr.- des konventio-

u Kongobecens: 915 880 =

Zölle auf Alkohol. . 564 726 =
Ausfuhrzölle 1 315 958 =

Verbrauchsabgaben 142 141.
verschiedene Abgaben 215 386 =

insgesamt 3524 193 Fr.

Im Laufe des Berichtsjahres ist eine neue Abgabe
in Kraft getreten, die Verbrauchsabgabe auf verschiedene
Verzgehrungsgegenstände. Auf der anderen Seite sind

am 1. November die Schiffahrtsabgaben in den Häfen
von Gabun ausgehoben worden. Die etwa 700 000 Fr.

betragende Einnahmesteigerung des Jahres 1911 gegen-
über 1910 rührt ei etwa 130 000 Fr. aus der neuen
Stener und zu 570 000 Fr. aus der Besserung
der allgemeinen l#wal-edoenher. Die Ausfuhrzölle

laben seit drei Jahren keine Veränderung erlitten.
Die Einfuhrzölle auf Alkehol! zeigen im Jahre 1911

eine Sleigerung von 140 000 Fr., aber die Einnahmen
des Berichtsjahres kommen denen des Jahres 1906

nur gerade gleich, obwohl damals der Einfuhrgoll für
diese Getränke nur 20 Fr. für den Hektoliter betrug.
Die Einfuhr ist daher im Sinken und die Erträgnisse
dieses Zolles werden nicht in gleichem Maße steigen
als die anderer Zölle.

Die bis zum 1. August 1912veingegongenen Zoll-
einnahmen stellen sich auf 2 367 r. Der Monats-
durchschnitt beträgt also 888 254 Fr. Da in den letzten

Monaten des Jahres die Einnahme am stärksten zu

fein pflegt, kann man, falls nicht gang unwahrschein-
liche Zufälle eintreten, für das gegenwärtige Jahr auf

einen Joltertrag von über 4 Millionen rechnen.
 Jahre 1911 nahmen die verschiedenen goll-

sellenl folgendem Maße an den Gesamteinnahmen teil:

Libreville 454.271 Fr.
Cap-Lope## 651 674 „

Setté Cama 55 056 „

 276 628

2 080 565 „

insgesamt: 3 524 193 Fr.

In den Häfen von Gabun sind also 41 v. H. der
Gesamteinnahmen eingegangen. Im Jahre 1910 be-

ung der Anteil dieser Kolonie nur 3/. u' H., im Jahre1909: H., im Jahre 1908: v. H. Diese

Qblen Feigen. daß Gabun sich 8 der Rrise der
Jah 8 und 1009 sehr schnell erholt und daß in
sere #e der Handel dieser Kolonie die Bedentung
wiedergewinnen wird, die er in früherer Zeit hatte,
als er die Hälfte des Außenhandels der gesamten

Kolonie repräsentierte.

Loango
Brazzaville

Domanialabgaben bei der Ausfuhr.

Die Domanialabgaben. die bei der Ausfuhr von
aus kongessionsfreiem Gebiete stammendem Elfenbein
und Kau- schuk erhoben werden, und die Bergwerks-

Tänabe, für die Kupfererze haben folgende Einnahmen
gere auf Elfenbein 98 335 Fr.

Abguben auf Kautschuk 102 453 „

Abgabe von den Erzbergwerken 22309 „

Besondere Abgabe für Forsterlaub-
nisscheine 5 405 „

insgesamt:228502Frk.
Mit der Entwicklung des unabhängigen Handels

und der intensiveren Ausbeutung des Domanialge-

bietes müssen sich diese Einnahmen normalerweise
rascher entwickeln als die Zollerträgnisse. In den
ersten 7 Monaten des Jahres 1912 haben sie

170 378 Fr. erreicht. dies läßt auf eine Einnahme von
etwa 350 000 Fr. für das ganze Jahr schließen.

Schiffahrt.

Französisch= Aqguatorialafrika besitzt keine eigent-
liche Flotte für den Seeverkehr, denn als Seesckbiffekann man höchstens wieege Kutter betrachten, die in

Libreville registriert sind und die im Gabunästuar und
dessen Nachbarschaft Schiffahrt treiben. Dagegen zählt
die Flußschiffahrt, obwohl sie weniger entwickelt ist
als in Belgisch-Kongo, bereits eine ziemlich große An-
zahl von Dampfern über 100 t, die für den Trans-
vort von Passagiereren und Waren eingerichtet sind.
Außerdem umfaßt sie zahlreiche Kähne. Der Bestand
der Fahrzeuge verteilt sich auf die verschiedenen Fluß-
systeme wie folgt:

Auf dem Como: 2 Motorboote, 3 kleine Segelboote,
10 größere und 10 kleinere Kähne, zusammen 521###,6

im oberen Kongobecken oberhalb des Stanley Pool:

2 große Eildampfer, 1 Frachtdampfer von 200r#,
21 kleinereDampfer von weniger als 100k. 6 Motor-
fahrzeuge, 12 Rähne, zusammen 1298“t messend.

auf dem Ubangi- Mböomou: 2kleine Dampfer und
75 Kähne, zusammen 185t messend.

auf dem Schari: 2 sehr kleine Dampfer und
10 Kähne, zusammen 961 messend.

Dies macht im gangen 263 Fahrzenge mit einer
Tragfähigkeit von 2 364 t.

Die Schisfsbewegungen in den Häfen von Gabun
sind infolge der mangelhaften Art der statistischen Er-
hebungen bis zum Jahre 1900 nur sehr unvollkommen

aufgenommen worden, es ist daher fast unmöglich,
statistische Vergleiche anzustellen. Bemerkenswert ist

jedoch, daß die Entwicklung des Holghandets den
Schiffahrtsgesellschaften eine sehr viel größere Rück-

fracht geliefert hat, als in irgendeiner französischen
Kolonie in Westafrika vorhanden ist, mit Ausnahme
des Senegal; in weniger als 5 Jahren werden die
Berschiffungen aus Gabun die aus dem Senegal über-

troffen haben. Allerdings ist das Verladungsgeschäft
in Cap-Lopez und Loango durch die Barre erschwert.
die sich an der ganzen Küste entlang zieht. Aber die
Barre ist weniger schwer zu passieren als an der
Elfenbeinküste und an der Goldküste, wo sie den

Handelsverkehr nicht verhindert. Unbegreiflicherweise
haben die frangösischen Schiffahrtsgesellschaften es bis-
her unterlassen, den Holghandel der Kolonie Gabun
zu bedienen, sie haben vielmehr den deutschen Schiffen
gestattet, den größten Teil dieses Verkehrs für sich zu
monopolisieren.

Die Schiffe, welche in den Häfen von Gabun

eingelaufen sind, verteilen sich folgendermaßen:

... , Tonnen-lAus- Einge-

Schiffe Zahl 4% geschisste nommene
gehaltLadung Ladung

Französische 31 63016 8577 9 297

Englische 10 71 2162225 10 852

Deutsche .. 50115687 957 15 442

Verschiedene 3 2 738 34 2203

Insgesamt 124 12826571 8793 1103 794
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Wenn die großen projektierten Arbeiten ausgeführt
sind und neue Frachten bringen, werden hoffentlich
die französischen Reeder nicht zulassen, daß die fremden
Flangen die französischen von der Küste Gabuns ver-
drängen.

Handelsgeschäfte der Konzessions-

gesellschaften.

ber die Handelsgeschäfte der Konzessionsgesell-
schafn werden seit 1903 besondere Erhebungen ange-
stellt, die dazu dienen, ihre Täuksi= zu verfolgen und

die Angaben ihrer Bilanzen zu kontrollieren. Im
Jahre 1911 haben diese Gesellschaften folgende Ope-
rationen ausgeführt:

Einfuhr 3 287 000 Fr.
Ausfuhr 10 595 000 =

Gesamtumsatz 19 881 000 Fr.

Im Verhältnis zum Gesamtumsatz der Kolonie

machen diese Umsäte der Lonzessionsgeiellichaften26 v. H. bei der Eins . i der Ausfuhr und
45v. H. beim Gesamthapdelaus. * einer Zusammen-
stellung der so erhaltenen Anteilziffern zeigt sich sol-
gende Bewegung:

Anteil der KonzessionsgesellschaftenamUmsatz
im Spezialhandel.

- Gesamt-

Jahr Einfuhr Ausfuhr hondel

1903 36 v. O 6° v. H. 55 v. H.
1904 37.7„ - ö7 -
1905 19 5 - 59 -

1906 49 - 75 - 63 —

1907 49 68 60
1908 41 8 — 58

1909090 33 = 78 60 -

1910 29 72 57

191 26 64 46

Hiernach haben die Konzessionsgesellschaften nur
noch weniger als die Hälfie der Handelsumsätze in
Händen und sic geraten sehr schnell vor dem nicht-
vrivilegierten Handel mehr und mehr ins Hintertreffen.

a sie das ausschließliche Recht haben, die Boden-
produkte anzukaufen, bebaupten sie sich im Ausfuhr-
handel zwar noch gegenüber ihren Konkurrenten. Im
Einfuhrhandel dagegen ist ihr Anteil an Handelswaren
bereits ganz unbedeutend, denn von der Einfuhr der

Gesellschaften müssen noch die für ihre eigenen An-
gestellten bestimmten Materialien und Lebensmittel
abgezogen werden. Die ständige Verminderung der
Einfuhr von Tauschwaren, die sich viel deutlicher geigt
als die Verminderung der Produktenausfuhr, deutet

darauf hin. daß die Geschäfte der Kongessionsgesell-
schaften sich in ganz anderer Weise vollziehen als beim
eigentlichen Handel. Bei sehrvielen von ihnen besteht
das Hauptgeschäft in dem Ankauf der Naturprodukte,
welche die Eingeborenen einsammeln, um sich das für

die Kopfstener nötige Geld zu beschaffen. Hierauf
ging offensichtlich nicht die Absicht der Regierung, als
sie ihnen die weitgehenden Privilegien zugestand. Die

Gesellschaften werden nicht mehr lange besteden bleiben
können, wenn sie sich nicht vollständig von den Irr-

wegen abwenden, die sie bisher verfolgt haben.

Schlußbetrachtung.

Vom Standpunkt des Handels, der Schiffahrt, der
Zollerträgnisse, der Erschließung des Landes hat das
Jahr 1911 Resultate erbracht, zu denen die Verwaltung

sich aufrichtig Glück wünschen darf. Weniger als drei
Jahre nach einer außerordentlich heftigen Krise hat
Französisch-Aquatorial-Afrika in allen erwähmen
Punkten die früher in den günstigsten Jahren er-

reichten Ziffern wieder übertroffen. Das Jahr 1912
verspricht ein noch besseres Ergebnis. Aber die Ab-
tretung von einem Sechstel unseres Gebietes an

Deutschland wird unmittelbare Folgen haben und
vielleicht auch noch mittelbare Folgen, deren Trag-
weite sehr schwer abzuschäpen ist. In allen Teilen des
vorliegenden Berichts sind die Zahlen gegeben worden.
als ob sich an der gegenwärtigen Gestaltung Französisch-
Aquatorial-Afrikas nichts geändert hätte.

Soweit eine Schätzung möglich ist, wird infolge
der Gebietsabtretung vermindert werden:

1. Unsere Einfuhr im Spezialhandel um etwa
20 v. H. bei allen Artikeln außer bei Alkohol und

Metallwaren, welche wenig betroffen werden;
2. unsere Ausfuhr um 20 v. H. bei Elfenbein und

Kautschuk und 10 v. H. beim Holz;

3. unsere Zolleinnahmen um 15 v. H., die sich ä#u
2 auf die Ausfuhrgölle und zu einem Drittel auf die
Einfuhrzölle verteilen.

Aber welches auch die Folgen des französisch-
deutschen Vertrages vom 4. November 1911 sein mögen,
so darf man doch nicht vergessen, daß die wirtschaft-
liche Entwicklung der Kolonie eine in wenigen Jahren
zu erreichende Grenze nicht übersteigen kann, wenn
man ihr nicht die Möglichkeit gibt, sich Transport=
mittel zu beschaffen, welche mit geringen Unkosten
auch diejenigen Gegenden erschließen, welche nicht an
schiffbare#Flüsse grenzen. Die Umgebung der schiff-

baren Flüsse wird seit langerZeit hinsichtlich der wert-
vollen Produkte ausgebeutet; die weniger wertvollen
Produkte dagegen können wegen der Unkosten, welche
den Transport belasten, nicht exportiert werden. Eisen-

bahnen sind daher #öllig unentbehrlich, zunächst um
Brazzaville, den glänzend gelegenen Flußhafen durch
eine französische Bahn mit mäßigem Tarife und großer

Leiscungssähigteit an das Meer anzuschließen, ferner
um den Produkten besonders reicher und bisher fast
unzugänglicher Gegenden den Abfluß zu gestatten und
äwar entweder zur Küste oder zur Hauptlinie von
Pointe—Noire zum Pool oder zu den schiffbaren

Flüssen des Kongobeckens. Ohne Eisenbahnen würde
Französisch-Aquatorial-Afrika noch einige Jahre langsam
sortschreiten, dann würde es ein nicht mehr zu über-

schreitendes Maximum der Produktion erreichen, so
daß dieses Land in einen Zustand der Stagnation
geriete, der für Frankreich höchst demütigend wäre:
denn Frankreich hat die Aufgabe auf sich genommen.
dies Land zu moralischem und materiellem Fortschritr
zu entwickeln und es in weitem Umfange europäüscher
Zivilisation und Tatkraft zu eröffnen.

(Übersetzung der Beilage zum Journal officiel

de IAf#irigue.Equatorinle FrmInçaise vom
15. November 1912.)

Die Sauptausfuhrerzeugulsse Angolas.

Die Hauptansführerzeuguiss Angolas, die im
allgemeinen wegen der hohen Ausfuhrzölle über
Lissabon gehen, wo die Gesamtkosten für die

Nationalisierung der Waren sowie Aus= und Um-
laden sich nur auf etwa 0,60 . für 100 kg
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stollen, sind Kautschuk, Wachs, Gomma, Almei-
dina, Kaffee, Kakao, Olpalmkerne, Zucker, Baum-
wolle und Elfenbein.

Von Kautschuk wird zur Zeit und haupt-

sächlich die minderwertige Qualität, der sogenannte
Murzelkautschuk, ausgeführt. Der größte Posten
lemmt aus dem Innern von Benguella. In

letzter Zeit wird auch der Versuch gemacht, den
Benguella-Kautschuk über Quissel-Malanga nach
Loanda zu bringen. Baumkantschuk gibt es bisher
wenig. In „Golungo alto“ sind etwa 600 000
Bäume angepflanzt, von denen aber bis jetzt nur

110 ertragsfähig ist. Es handelt sich zumeist um
den Manihot-Kautschuk, dort Manicola genannt.
Die bessere Sorte „Hevea“ ist bisher nur in ge-

ringem Umfang angepflanzt. Futumia-Kickria= und
Castillog-Bäume eignen sich nicht für Angola, zu-
meist wird der Manihot angepflanzt, da dieser
bereits in 3 bis 4 Jahren ertragsfähig ist, während

„Hevea“ erst in 7 bis 8 Jahren Ertrag liefert.
Die Zubereitung des Kautschuks ist eine sehr
brimitive. In Deutschland werden nur die
besseren Arten verwendet.

Es kommen für die deutschen Häuser in
Loanda nur Gelegenheitskäufe in Betracht, da

der Hauptaufkauf weit im Innern in noch nicht

okkupierten Gebieten geschieht, und der Verkauf
von dem Sitze der portugiesischen Kaufleute von

Lissabon aus vollzogen wird.

Die Hauptausfuhr von Wachs erfolgt aus

Mossamedes, Benguella, Novo Redondo. Dieses
reine Bienenwachs kommt in großen Mengen zur
Ausfuhr. Gomma-Cannoba-Wachs kann man

gelegentlich aufkaufen; es wird aber aus den oben

erwähnten drei Plätzen nur in kleinen Mengen

ausgeführt.

Beim Kaffee rechnet man für 1912 mit einer
Ernte von etwa 1200 Tonnen. Außerdem wird

dvon Novo Redondo aus Kaffee des Distrikts

„Amboim“ ausgeführt. Er ist ähnlich dem Casengo-
Kaffee. Die Ausfuhr in Novo Redondo nimmt
jährlich zu. Es werden in letzter Zeit regelrechte
Pflanzungen angelegt, und es sind erfolgreiche
Düngungsversuche des Deutschen Kali-Syndikats

ort im Gange. Die Casengo-Preise sind auch

an der Hamburger Börse notiert, da der größte
Teil des Casengo-Kaffees über Hamburg nach
Holland geht. Der Aufkauf des Casengo= und

Novo Redondo-Kaffees geschieht auch von deutschen
Firmen in Loanda direkt, wenn auch nur in

lleinen Mengen.

Kakao wird aus Angola nur in geringen

Mengen ausgeführt. Die Qualität ist gleich der
des aus S. Thomé kommenden Kakaos. Auch
die in Amboim bei Novo Redondo befindlichen

Anpflanzungen sind im Zunehmen begriffen, es

wird indes noch mehrere Jahre dauern, bis von
einer richtigen Kakao-Ausfuhr aus Angola die

Riede sein kann.
Ol-Palmkerne bilden eines der wichtigsten

Exportprodukte im Norden von Angola. Bisher

richtete sich die Ausfuhr nach Lissabon, nur geringe
Mengengehen nach Liverpool und Hamburg direkt.
Es stehen im Innern Millionen von Olpalmen

unausgebentet. Die Regierung hat jetzt aber die
Wichtigkeit dieses Kolonialprodukts erkannt und
läßt Maschinen kommen, um Versuchsstationen
einzurichten zur Anspornung der Farmer. Auf-
gekauft werden die Palmkerne in kleineren Mengen
— oft kilogrammweise — von den Negern. Von

den Aufkäufern, meist ganz kleinen Leuten im

Innern, werden die Kerne weiter verkaust an die

Sammelstellen, z. B. in Loanda, die dann die

Ware an ihre Häuser in Lissabon weitersenden.

Bezahlt wird bei dem ersten Einkauf 40 Reis für
das Kilogramm, beim zweiten zahlt man zur Zeit

für 1 Arroba (15 kg) 18500. Ein direkter Ein-

kauf lohnt sich nur in größeren Mengen. Der
Exportzoll beträgt 3 v. H. vom Wert.

Der Zuckerexport ist nach der Lage des

Zucker-Weltmarktes ausgeschlossen.
Mit dem Anbau der Baumwolle werden

bedeutende Anstrengungen in Angola gemacht.
Es geht aber auch damit recht langsam, da es

an kundigen Pflanzern sehlt. Es gibt Einge-
borenen-Pflanzungen einheimischer Art, außerdem
wurde vor einigen Jahren die Caravonica von

Australien eingeführt. Mit dieser Sorte, von der
man sich sehr viel versprach, hatte man aber in

den ersten Jahren zum großen Teil wegen der

Unkenntnis der Pflanzer keinen Erfolg. An einigen

Stellen gedeiht jedoch die Caravonica sehr gut,
besonders an dem Küstenstriche von Benguella bis

Port Alexandre. Namentlich in den Farmen von
Duarte d'Almeida &amp; Co. sollen in diesem Jahre

(1912) recht gute Erfolge erzielt werden. Auch
wurden dort mehrere Versuche mit der Anpflanzung

Sgyptischer Baumwolle gemacht, deren Ergebnis
aber noch aussteht. Die große Comp. de Mossa-
medes, die mit französischem Kapital ganz außer-
ordentliche Landkonzessionen im Hinterlande von
Mossamedes erworben hat, will jetzt jährlich 1000 ha

Baumwolle anpflanzen. Bisher hat diese Com-
pagnie aber nur sehr geringe Erträge aufzuweisen,
im Jahre 1911 ke. B. nur 1 kg auf 1 ha.

In Elfenbein finden nur Gelegenheitskäufe
statt, der größte Export geht vom Kongo.
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Frankreich.

Zollfreie Einfuhr von Kakao in Behnen oder
Schalen von der Zahnküs

Durch Verordnung der anussch Regierung
vom 14. Dezember 1912 ist für Kakao in Bohnen oder

Schalen von der Zahnküste die Menge, die unter den
in der Verordnung vom 16. November 1911 angegebenen

Bedingungen während des Jahres 1913 in Frankreich
zugelassen werden kann, auf 100 000 kg festgesetzt.

(Journal officiel de la République Française.)

Dortugal.

Geplanter Ausfuhrzoll für Kakao und geplante
Ermäßigung des Einfuhrzoll

Von dem Finanzminister ist dem Purunen ein

Gesetzentwurf, betr. Einführung eines Ausfuhrzolls auf
den über Lissabon nach dem Ausland ausgeführten
Kakao vorgelegt worden.

Fast aller Kakao von den Inseln S. Thom und
Principe geht über Lissabon ins Ausland, weil eine
direkte Ausfuhr von diesen Inselnnach dem Ausland
durch den bereits dort erhobenen Ausfuhrzoll ver-
hindert wird.

Bisher unterlag der aus S. Thomé und Principe

ausgeführte Rakao folgenden Ausfuhrzöllen:

Bei der Ausfuhr:

nach portugiesischen Häsen
nach ausländischen Häfen auf

vortugiesischen Schiffen

nach ausländischen Häfen auf
fremden Schiffen

ferner einem Zuschlag von 50 v. 8dieser Säe, irim
ganzen also 18. 37 und 60 Réi

Bei derWiederausfuhraus den gernu des rN.
landes wurde nur ein statistischer Zoll v. H.
des Wertes erhoben, der die Ware nicht ### lesmed.

Der Entwurf läßt den Ausfuhrzoll von 1.2 Centavo
oder 12 Réis mit dem Zuschlag von 50 v. H. bei der
Ausfuhr aus den Kolonien nach dem Mutterlande be-

stehen, führt aber für die Wiederausfuhr aus diesem
einen Ausfuhrzoll von 3 Centavos (30 Réis) für 1 kg ein.

Der Kakao kostet heute in S. Thomé etwa 200 Réis

12 Réis für 1 kg

- 1ile Sr

für 1 g. Die Belastung durch den Zoll beträgt für 1 ku:
in S. Thom 18,0 Réis.

in üisabon bei dem jevigen Freie
 v. H. des Wertes oder 3.5

Zusammen 21,5 Réis.

Nach dem neuen Gesetze würde diese Belastung

betragen:
in S. Thomé 18,0 Réis
in Lissabon. .. 3000

Zusammen 48e,0 Réis.

Um zu verhindern, daß dieser Ausfuhrzoll durch
direkte Verschiffung des Kakaos von S. Thomé und
Principe nach dem Ausland umgangen werden könnte.
soll der Ausfuhrzoll in den Kolonien auf 82 und
105 Réis erhöht werden.

(Nach einem Berichte des Kais. Konsulats in
Lissabon und dem Diario do Governo.)

Die Lage der indischen Baumwollindustrie.

Nach dem schlechten Geschäftsgange der letzten Jahre
dürfte nunmehr auch die indische Baumwollindustric,
ähnlich wie in Europa, die Krifis überstanden haben.
Allgemein berichtet man von einer großen Tätigkeit in
den Fabrikationsdistrikten und man begiunt denn auch
bereits mit der Gründung von neuen Unternehmungen.

Von Ende Oktober bis Anfang November sind nicht
weniger als drei neue bedeutende Spinnereien und

Webereien entstanden, nämlich:

„The Pearl Mills Co.“, Currimbhoy Ebrahim &amp; Co.,
13 Esplanade Road. Bombay, als Agenten.

Kapital 2 000 000 Rs. 35.000 Spindeln; 1000
Webstühle.

„The Simplex Mill „Ld.“, D. M. Wadia &amp; Co.,

18 Esplanade 33 Swa als Agenten o0
Kapital 1 500 000 0 000 Spindeln; 800

Webstühle.
„The Kustoorchund Alills Co.. LIl.“ von Kastoor-

chand Mathuradas. &amp;0Co.,1Bruce Lane, Bombay.
000 Anzahl der Spindeln

und Bebstühle unbekannt.

Zu welcher Bedentung die indische Industrie all-

mählich angewachsen ist,erhellt daraus, daß während
des Jahres 1911/12 die gesamten indischen Fabriken mit
652|2297 Spindeln und 86201 Webstühlen 625.030200

engl. Garne und 266 6044 181 lbs engl. Gewebe pro-
ierten. Aus diesen Zahlen läßt sich ohne weiteres

des Umfang der Industric erkennen.

(Bericht des Handelssachverständigen bei dem
Kaiserl. Generalkonsulat in Calcutta.)

Mocçambique.

Verbot der Vieheinfuhr aus Deusich-
Ostafrika. —

Nach einer Bekanntmachung der Veterinär-
Abteilung des General-Gouvernements in Lou-

reneo Marques (Boletim Official da Provineia

de Mocambique vom 16. November 1912) ist

wegen Vorkommens der Rinderpest (#peste

bovina--) in Deutsch-Ostafrika die Einfuhr
von Wiederkäuern aller Art aus diesem Schutz-

gebiet verboten.
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Vermischtes.

f#ngola.

Umwandlung der Mebengollstelle Lobiton Zol

Laut derschungevom 7v0. Norenber 1912 ist die
Abbenzollstelle Lobito im Bezirk Benguella in der
Krovinz Angola in ein Zollamt umgewandelt worden.

(Diaro do Governo.)

die Beförderung von Gütern im Lokal= wie im Durch-

gangsverkehre mit der Kowie Railway, den Abedein
Railways, der Beira= und Mashonaland Railway,d
New CapeCentralRailways und der PortoE.GComihos

de Ferro de Lourenzo Marques in Kraft getreten. Ein

neues Frachttarifbuch „South African Ruilwaxs. Offieial
t Book eontaining Regulations and Tariffs“ ist

zum Ptetse von 1 Shbei T. T. &amp; S. Printers, Capetown,

f erschienen.

bi der elsenbdahnfrachtsätze und bafen-diren in der südafibanischen Union I —
* Wirkung vom 1. Oktober 1912 sind auf den

südafrikanischen Bundeseisenbahnen neue Tarifsätze für

Literafur-Bericht.

Handbuch für Ueer und Flotte, herausgegeben von

jcorg von Alten ##., (ieneralleutnam 7z. D., tort-
cführt von Hans von Al Hauptmann a. 10.

„Deutsches Verlagshaus bon Co., Berlin W ör,
P’reis der Lieferung 2 /.), Lieferungen 51—53.

 DHie Uielerungen bieten wicder reichen Inhalt; so
### Aufsütze: (ies Chütz, Geschütze s Allertums,
46Zundbeitspflege, Veet rennt marschiere vereint
achlagen. Granaie. Grenzsehutz und virlo underc. Aus

der Zahl der Schluchten und Belugerungen seien er-

nahnt: üilir#kan Gitschin, Gudenz und (iuuvelottc.
(nz besond hingewiesen sei auf die ustergültigekrhreibun des (irafen -(ineischaus aus

Uoler des sochen vestorbenen guuensteliimaaran
wasen von Schlieffen. Zahlre Skizzen
u Abbildungen erhöhen den *7“46 des Werkes,

Grobe Deutseher.Kolonlalutins. Lieferung S. Berlin
2.—/8 egenDalteTJerwerkungen!inKumerun ist der In-

halt des Atlasscs auf 35 Kartenblätter erweitert worden.

Diein der vorlicgenden liieferung enthaltenen Blütter Sa

und S1#geben dic ünße#rsten Zipfel des Neukameruner
(iebiets um Kongo und Uhangi wieder. Die dritte

Kanc (Muansa) billler das Schlutblalt der Dar-
stellung von Deutsch-Ostafrika und enthült das Gebiet
vom Aeru bis zur südbstlichen Ecke des Victorin-Sccs.

AuBerdem ist der Licferung ein schr umfang-
reiches Numen-Vorzeichnis für die kgesamten Allas-
kurten von Leutseh Ostafrika beigegeben.

Koloniale Literatur.“

II.

 cingereichten Bcher. deren Besprechung sich die Redaktion durchaus vorbechält, werden unter krinen Umstünden zurlektgesandt.

I. Kolonialwesen im allgemeinen und

—
5aduenscar &amp; RBunion. Annales

12). 1
Augn

(ionink.*

II. Kolonialgeschichte und Kolonialpolitik.

Vacat.

5 ) In dieser Rubrik werden die neuesten Erscheinungen
lematiseh geordnet mitgetellt. Mit einem sind die Tilel

 nn Weke bezeichnet, welche bel der Redaktion des Kolonial-
- eiginen mi* einem e diejeniger, % LKäutlich er-

ENNw erklärt sich gern zur Annahme und

kurlieaeleen delissg u Werke berelt. welche
z10 Szensionsexemplare oder zur e in
 Verzeichnis Ihm zugeschlekt werden.

III. Geographie. Reisebeschreibungen.

Archüologie.

 dolf Frledrich Herzog zu Na.Plenbuns: üher
den Techadsee. Afrika-Post 24 (19 12

* Burgt, J. van der: Land und nie von Nordu--

rundi (Deutsch- (Fratrika).7 - * Ilittcilungen
Ig. 58 (1912). Dez. H. fi. 3

* Curbou, II.: La Fts #n Tehacd et du Ouadl.
T. I. Paris: Lerouxk 1912. Bd. 1. D.60.
1. Etues ethnotgraphiques. Dinlecte louhn.

vportt K.: ercroland. Kol. . 51 (1012) S14 ff. 5
* Drnke-Brockmann, R. E.: Britisch Somalilund.

W znn-71 uen— London: IIust &amp; Blackctt 1912. XV,
334 80. (6
— Emil: Im Damamlund und Kackofeld.

Erinncrungen un Südwest-Afrika. (Il. 1 Skizze u.

.
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Abb.) Bühl (Baden): Konkordia 1913. 80 S. 1,80.4.
vo —

Geyer, Franz Naver: Durch Sand. Sumpf und
Wald. Aissionsreisen in Zentml- Afrika. M. 395
IIlIustr. u. 9 Kartenskizz. München: vorm. Manz

(1912). XII. 555 S. 8 4K. Se. ss

* Harris, John H.: Dawn in darkest Africn. With

an introduet. bs . . . the Earl of Cromer. Vich

illustr. r*) 1 map. Ilnndon: Smith, Elder &amp; Co. 19
1. 318 S. 50 %. 8e0., F. rie egerrepublik Liberin. 2. Kol. rorn.

12 68 920 ff. lio
* Melland, F. II.: Through the Hocart of Africa.

Being an Account ol #n journer. London: Constable
and Co. 1912. XVII. 305 S. 12,50 4 80. II1

Murruy, J. H. P.: Papun or British New Guinen.

W ith 38 in Cldon. Leipzic: Fisher U’ nwin 1912.
388 S. do. li2

—— F.: D. Kol. Z. 52

(1912). 881—883.

* Wiese, J.: Die cogruphischen Resultate der

Alission Rehnn-Chabot nach Angoln. I). Kol. . 52
(19120. 887—8. (1

Haussnhündler.

IV. Naturwissenschaftliche Erforschung
der Kolonien.

* Hnillcr. II.: Uber früherc Landbrücken, Pflanzen-

und V. Elserwaaniserunken wischen Australnsien und
Amerika. Aus: Acdedeclingen's Rikks Herbarium.
Leiden. 13. 1912. (

Tournier, (:: Les Eléephants. Avce 35 III. Paris:
Bibliothsquc Générnle d’Editions 1909. V. 237 S.

 1— v. #
Vlehmeyer, H.: Ameisen aus Deutsch-Neuguinen

gesummelt von Dr. O. Schluginhaufen. Jebst c. Ver-

zcichn. d. Dapunnischen Arten. N. 1 Unf. Gl-eiprige
Teubner i. Komm. 1912. 26 S. 6.#4, 1 Ab-
handlungen u. Berichte des Königl. Zoclog. u. Anthro-

Telgrierhen LEthnogr. Muscums zu LDresden Bd. 11.
. T. 1.) 17

V. Rechtsquellen. Allgemeines Kolonialrecht.
Vacat.

VI. Staatsrecht.

I. Frontière Anglo-Congoluisc.
Géographiquc. 51 (1912). 685 ff

Læ Mouvement

VII. Verwaltung.

FFörster, R.: Meuterhlendevertretungin Abessinien.
Alfrika-Post 24 (19 #

Hupfeld, Fr.: Die Ancstellien-Versicherung in
den Kolonicn. D. Kol. 2. Ig. 29 (1912) 862 ff. 20

Justizwesen.
Vacat.

VIII.

IX. Völkerrecht.

Vacat.

X. Bevölteruugnonen.
Lang, F. 1.: e Geschichte der ersten Fleis-siedlung in Silliien ble“ D. Kol. 4. Jg. 29 (1912

65. 5

TZiemanu. H.: Über das Bevölkerungs- und Rassc.·

problem in den Kolonien. »Ein koloniales Programmi
Vortrag. Aus: Koloniale Zeitschrift Dez. 1912.2

XI. Statistik. Jahresberichte.

Wacat.

XII. Finanzwesen.

Vacat.

XIII. Lundwirtschaft, Jagd und Fischerei.

* Deeken, R.: Sind unsere deutsch- Stafrikaniseir n
KSantechukpflanzungen. lebensfähig? Kol. Z. 51 (199ff.

* Lommel, V.: Plantagenbetriebe in Ceylon un5P

den Nalan en-Stuaten. Der Pflanzer 11 (1912) 603ff. 12

Schneidewind, E.: Der Tabakbau in Kamerue
ol. u. Heim. 14 (1912). 5

'Wohltmunn, F.: Südamcrikanische und estalu.

kanische Kmschohböden. Aus: Der Nropenpslane· 1 · «

Wrlight, H.: Uen Brusiliensis or Parn Rubler

its hotauy, culivation, chemistrr and descases. Wih
Plates ani diagrums. 4. ed. London NMaclaren m
Sons 1912. XX. 542 2 15.KKS.

XIV. Wasserwesen.

Vacat.

XV. Bergwesen.

* Hambruch, P.: — Bildung und Lagerun
des Phosphats nuf Nauru. Zeitschr. d. (icsel shn
f. Erdkunde 9 (1912). 671 ff.

XVI. Handel.

"WDemuth, J.: Der Diamantenmurkt mit besond.
Berücksichtig. der deutsch-südwestafrikanischen Aus-

ute. Karlsruhei.B.:Brann 1913. VIII, 1328-.

(Volkswirtschuftl. Kuhandfunten . badischen Horb.
schulen NX. F. II. 13.)

rer —* in Südwestafrika. Koll. 41
(1918 8

lies- I: Der Handel in Südkumcerun. 2.
Pol. 12 1112 45btk.

Kormunn, K.: Die Neuregelung der Concereio

Lhültaise in Deutsch-Kongo. D Kolz. 52 (1 #%Br

XVII. Gewerbe und Industrie.

Vacat.

XVIII. Verkehr.

Aurlol. a#ebemin“ de fer marocains.
12).Coloniales cl (

Fortsehritt des Eisenbahnbaussin denafrikaniseben
Schutzgebieten während des Kalenderjahres 1912 und

sein gegenwärtiger Stand * 1912. Zentralblatt
Bauverwaltung Jg. 32 (1912) 686.

Elmmermann, E.: Die Kongobahn.
Koloninl-Maschinenbau 12 (1912)

44

Zeissehr. -
*nU
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XIXX. Medizin.

Jaarverslag van de Landskoepokinrichting en het
Insthuut-Pasteur te Weltevreden over 1911 door

A. H. Nüfland. Batavia: 1#12. Javasche Boekhandel
&amp; Dernkkerij 27 S. bo. Geneeskundig Tüc-
#hrift van L deel 52. [
·E.:Zudeta Problem der Beriberi-

ätiologie. Aus:—f.Schiffs-u.Tropenbyp.24(1912)I##r

Werner, H.: Salvarsan und Ulcus tropicum. Aus:
Archir f. Schifie- u. Tropenhygieve Bd. 16 1912 f#s

Werner, H.: UberNeosalvaman bei Malaria. Aus:
Deutische Medizinische Wocdenschrift 44 (1912). 59

Tiemann, H.: Vorschläge zur Ausgestaltung des
Sanitätswesens in unseren Koloni Aus: Deutsche

Medizinische Wochenschrift 40 (1912. 40

Zlemann, H.: Zu der Axgien des Wohnens undSchlafen in den pen besonderer Berek-

sichtigung der Wohnun eg. VertragSfein20. Sept. 1911 vor der “ tropenm
Gesellschaft.

alt. am

isehen

41

XX. Sprachen und Literatur.

#Wleriein P. J.: Kanakischee gyoprãehe. Munster
W.: Coppenrath 1912. 38 S. Se. (

XXI. Religions-, Missions- und Schulwesen.
- Vacat.

XXII. Vorbildung und Propaganda für die
Kolonien.

Vacat.

XXIII. Heer und Marine.

Kerre an H Quelques observatious sur la
#tssie % A -—'ieie dans leur guerrecontre les
Hereros. Aus: Journal des seiences wilitaires, 88e

Année, 1912, Nr. 118ff. (Revue wilitaire française). 143

XXIV. Technologie. Kunst.

HKlingenberg, G.: Die Anlagen der Victoria Falls
and Tranewaal Bower Co. in Süclafrika. Zeitschritt

des Vereios Deutscher Ingenieure Bd. 57, Nr.l.1913. (#4

XXV. Bauwesen.

Vacat.
1 r

1*

Werke nichtkolonialen Inhalts.

Die Ardelten des Königl. Preulßischen Aero-
nautischen Observatoriumsbei Lindenbergim Jahre 1911.

*iie*2 * Text gedr. Abb. u af. Ersg.vonRichard AlBmann. E—m——“ Vieneg &amp; Sohn,
1912. XV, 288 S. 15 4. 40.

* Brasilianische Bank für Deutschland. Hamburg-

Braeilien. 1887—1912. Hamburg: Lüttke &amp; Wulff,
1912. 39 S. 806.

'Berlcht über den 2. Internationalen Hausbesitzer.

—* Berlin: Springer 1912. 80. 2. Kongrec 1912.

*Zoll- und bandeksrerhtthe Bestimmungen des
Auslandes. Hrsg. im Reic t des " H. 7.Berlin: Mürer &amp; sohn 1912. VO 198 S. 3 A. 8e0.%

Elgenbrodt, A.: Bismarck und seine Zeit. Streif-
züge, Betrachtungen und Untersuchungen: Leipzig:
Dieterich 1912. VII, 375 S. 6 K. 80.

*Friedrichs, E.: Das Gotenbmger System und das
deutsche Gastwirtsgewerbe. Denkschrift über die von
dem Herrn Reichskanzler veranstaltete Rundfrage.
Berlin: Deutsche Gastwirte-Zeitung 1912. 54 S. Se.

* Lampreeht, Karl:Deutsche GerhichtecderztriüntenVergangenheit und G . eid-
mann 1913. XIV, 562

Martens, A.:; Aufgaben, Cliederuog des Betriebes
und Grundsätze für die Geschäftstührung des König-

lichen Asterialprükungrarnte der Technischen Hoch-schule zu Berlin in Berlin-Lichterfelde. Aus: Mit-

teilungen a. d. Kgl. Materialprüfkungsamte, 1912.
Jahresber. 1911.

Nartiul: Reinkultur des Erregers von Granuloma
venereum. Aus: Münchener melizinische Wochen--

schrift 44 0912).
Ulethe, A l ie Technik im zwanzigsten Jahr-

hundert. Bd. 1. Abb.) Braunschreig: Wester-mann 1912. X, Ms 15K. 80. 4. Das Verkehrs-

wesen. Die Groffabrikation.

NMrepte, A.: Vorwärts zu deutscher Gesinnungs-
einigkeit Kerlin: Liebel 1913. 168 8. 8.

Wohltmann: Deutschlands Einfuhr und Bedarf
landwirtschaftlicher Stoffe aus dem Auslande.

Berlin 1912. Aus: Jahrbuch der Deutschen Land-

wirtschaftsgesellschaft 1912. Lief. 3.

Verkehrs-Nachrichten.

Ein- und Kusfuhr Iin den Sälen von Daressalam und Tanga während der O#nate Juli bls

September 1912.

(Vgl. „D. Kol. Bl.- 19

Einfuhr
t

Daressalam 19 262
im Vorjahre 18272

Tang 5 700

im Vorjahre 8 156

12, Nr. 17, S. 819.) «

Ausfuhr Gesamtverkehr
t t

1009 20 271

733 19.005

4818 10 518
3972 12 128
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Rochwelsung des Cösch- und Ladeverhehrs in den Küstenplätzen des Schutzgebletes KRamerun
während der Monate Juli bis September 1912. «

Unter Gegenüberstellung des gleichen Zeitraums im Vorjahre.

.)(Vol. „D. Kol. Bl.“ 1912, Nr. 18, S. 882,

Einfuhr Ausfuhr Gesamtverkehr

Küstenplatz Tonnen Groß= Klein= Tonnen Groß= Klein= Tonnen Groß-Klein-

bzw. chm vieh vieh bzw. chm vieh vieh bzw. chmä vieh vieh

Rio del Rey. 289 — 285 — — 574 — —

im Vorjahre 161 — — 887 — — 538 — —

Victoria 1 489 — — 1286 — — 2725 — —

ImVokjahre 1259 2 8 659 — — 1918 2 8

Duala Duala-Seiie8340 — — 5299 — 80 18 689 — 80
Bonaberi-Seite 1859 — — 2222 — — 8 õ81 — —

im Vor-/ Duala·Seite. 8 47 — 5 6872 — 1 15 849 — 6

iahre Bonaberi-Seite. 1060 — — 1145 — — 2205 — —

Kribi 1 666 — — 829 — — 2495 — —

im Vorjahre 2656 — — 670 — — 3326 — —

Campo . 20 — — 8 — — 28 — —

im Vorjahte . 28 — — 8 — — 26 — —

Zusammen . 18 168 — — 9874 80 28 087 — 80

im Vorjahre 13 626 2 8 9736 — 123362 2 9

Die Dienststunden der Funkentelegraphenstation Monrovia (Liberia), die sich im

Besitze der Deutsch-Südamerikanischen Telegraphengesellschaft befindet, sind auf Antrag dieser Gesell-
schaft vom 1. Februar 1913 ab auf 7

vormittags Greenwichzeit festgesetzt worden.
bis 9 Uhr vormittags und 11 Uhr nachmittags bis 1 Uhr

Die Postanstalt in Ngerengere (Deutsch-Ostafrika) ist mit Ablauf des 31. Dezember 1912
aufgehoben worden.

Postdampfschiffsverbindungen nach den deutschen Schutzgebieten für den Monat Jannar 1913.

Nach

Die Abfahrt erfolgt

vom Ein-

schiffungshafen

Ausschiffungshafen.
Dauer

der Überfahrt

Briefe müssen aus

Berlin spätestens

abgesandt werden am:

1. Deutsch-Reugulnea,

Nailser-Wilbhelmsland
und vismarch·sirchipel.

ür Briefeu.PostkartenNachversandüberSibirien—Schanghai—Hongko
118 am ein — Briefe und Postkarten nach Berlinhafen werden nicht über Schang

Auf Verlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten —nicht * Drucksa

Neapel
 ————*-

Brindisi
(engl. Schiffe)

Neapel 24. Jan.
eutsche Schifte) -

5. Jan. 2. Febr.

iöbeims·Rabaul 3
Friedr. Wilhelmsh.45T.
Rabaul 42 Tage

Friedr. Wilhelmsb. 44T.
Rabaul 49 Tage

3. 22. 31. Jan. 1055

22. Jan. 1080

von Bp. 18 Verlin— Alexandrowo#
—Hongkong geleitet.

achen, Geschöftspapiereund
Warenproben — außer mit den vorbezeichneten Nachversanden auch mit den übrigen ha *
Sibirien —Schanghai geleitet.
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- » Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

2. deuisch- Ostafrika. Wie 18. 29. jed. Ms.möasa O 16-17 Tg.1. 27. jed. Mis. 1050
(deutsche Schiffe)

V nach——zi ando). Marseille 22. Jan. Mombasa O 17 Tage 20. Jan. 1015
elle ê m · - -

g- een7 êm (Beind. 5. 12. Jan. 9. Febr.] Mombasa O 15 Tage. 10. Jan. 7. Febr. 1050

W*3 W z Bestm „Marseille= 3. 31. Jan. Mombasa O 19 Tage 1. 29. Jan. 1050Rungson (engl. Schiffe)

br 4, S . Amani,
Auiko, Handeni, Ko-

Marseille
(eutscheSchtffe)

Neapel
(deutsche Schiffe)

11. 27. jed. Mts.

13. 29. jed. Mts.

Tanga 19—20 Tage

Tanga 17—18 Tage

9. 25, jed. Mts. 2.15

11. 27. jed. Mts. 1050

rogwe,—ge.eshe Marseille 22. Jan. Mombasa“ 17 Tage 20. Jan. 1015
Muyussi, dienite M Brindisi 12. Jan. 9. Febr. Mombasas 15 Tage
und Wie Konien Vangam (engl. Schiffe) * von Mombasa weiter -

en mitaächftek Gelegenhelt Z·lO-Jan.7.Febk-10E

Vrindisi 5. Jan.(engl. Schige,) J Tanga 17 Tage

Marseille 11. 27. jed. Mts. Daressalam 21 Tage 9. 25. jed. Mts. 2.15

* — Daressalam sowie nach (deutsche Schiffe)

2Hbanagg. isascrch — 13. 29. jed. Ms. Daressalam 19 Tage 11. 27. jed. Mts. 1080

 sbnf q. Marseille 22. Jan. Zanzibar 18 Tage 20. Jan. 1015
RsS do 2 wel#er mit

Auafa r (ange nächst legenhett
Sadant, Salale. d Hrindisß 1P ’i- bar 17 1.
S Wi Wu (engnnh Jan. 9. Febr. Janzi *uilnerugenzz

mit nächster Gelegenheit 3. 10. Jan. 7. Febr. 1050

Brindift 5. Jan. Daressalam 21 Tage(engl. Schiffe)

3.

Bicn t Hamburg 10. 25. Jan. Swakopmund 28, 24T9.H. 24. Jan. 5.80
EE— 8. Aub. Brackwater,
Grs cFen——# Antwerpen 13. 28. Jan. Swakopmund 20, 21 Tg.)|11. 26. Jan. 1045

Gocha en Grootsontein, (deunsche Schift)

Hrote due — Southampton 14. 29. Jan. Swakopmund 19, 20 Tg.|13. 28. Jan. 12.48
S# basnler- (deutsche Schiffe)

Albrechss „ Kalk- 2

g * * Southampton 4. Jan. 1. Febr. Swolovmmun 22, 238 Tg.]B. 31. Jan. 12.48
r2# Mae 6 -r kou Hamburg 18. Jon. Swakopmund etwa 26T.]Jan. 9.10

ao.Bealete- Southampton 11. 18. 25. Jan. Swakopmund unbestimmt 10. 17. 24. Jan. 12.48
—"55—«ba: sHamburg 15. jed. Mts. Swakopmund 45 Tage115. jed. Mts. 9.10

wero, O. . jed. . .·. ..

DIE-Yedo S- #elnwergen 4 23. jed. Mts Swakopmund 37age 22. jed. Mts. 1.0

der#- Bihelusstaln. Würdh Hamburg 25. Jan. Lüderitzbucht 25 Tage4. Jan. 5.80

Antwerpen 13. 28. Jan. Lüderitbucht 21, 22 Tg1. 26. Jan. 1045
(deutsche Schffe)

Southampton14. 29. Jan. Lüderitzbucht 19 Tage13. 28. Jan. 12.48
b) nach güderiebucht zwote X# Schlffe)

 Lar Gessfe Velhamten. Southampton, 4. 11. Jan. 1. Febr.] Lüderitbucht 20—21 Togessg. 10. 31. Jan. 12.48

# ensht b 10 Luderitbucht 24T o. Jan.5. 30
— in Hamburg .Jan. üderitzbuch age . Jan. 5.

ennem, Utaamburg 18. jed. Mts. Läderitbucht 82 Tage48. jed. Mts. 9.10

1Oamburg 15. jed. Mts. Lüderitzbucht 60 Tage 15. jed. Mts. 9.10

#Antwerpen 238. jed. Mts. Lüderitzbucht 61 Tage 22. jed. Mts. 1.0
OeutscheSchiste)

[#1Southampton] 18. 25. Jan. Lüderitzbucht unbestimmt! 10. 17. 24. Jan. 12.48
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Die Abfahrt erfolgt ——* Briefe müssen aus
Nach vom Ein- . Berlin spätestens

schiffungshafen am . der —— abgesandt werden am:

Hamburg 9. 24 jedes Monats, Viktoria 20 Tage
4. Kamern. " Duala 21 Tage

ibi age 9. 24. jed. Mts. 9.10

2) —— sowie nach e#gne Plantation 22 Tase
—— uesen—59. Longji 22 Tag

“*#z3-EBonam.Boulogne11.26. jedes Monats] Viktoria 18 Va#
«ImleweintEtSchtEr uslqgöocvqe o Mis. 1.0e) Kribi age 10. 25. jed. Mts. 1.Ev!—e Plantation 20 Tage

Eolodorf, Lomis Longji 20 Tage

Ofsfwinge, Plan-##aburg 22. jedes Monats Viktoria 27 Tage 22. jed. Mts. 9.10
nld.Bitoria Duala 28—80 Tage '

fsiverpool 9. Jan. 6. Febr. Viktoria 38 Tage 5
1 *3 7. Jan. 4. Febr. 1046

Liv l jeden Mittw Calabar 26 Tage jeden Montag 1045
erpoo jeden Rittwoch von rweter e.Rang ieden Montag

d) nach Rlo del Rechy nachRio del Rey in 2 Tagen
1 Lamburg 22. jedes Monals Rio del Rey 31—58 Tage 22. jed. Mts. 9.10

ULiverpool 9. Jan. 6. Febr. Rio del Rey 37 Tage 7. Jan. 4. Febr. 1015

o) nach Garua, Kusserl, LerestLiverpool jeden Mittwoch Zorcados 17 Tage jeden Montag 10#5

o
Antwerpen18. Jan. 8. Febr. „ 17. Jan. 7. Febr. 8.43

c dech Larnot. Molumdu,Oa Nochelle 20. Jan. 10. Febr. I Matodi 18—20 Tagep168. Jan. 8. Febr. 1016

— EMl —— —en
Bordeaux 25. jedes Monats n Flußdampfern23. jev. Mis. 10.#

5. den Narolinen, Palon-Neape 24. Jan. 21. Febr.] Jop 36, 37 Tage 22. Jan. 19. Febr. 10850
Inseln, Marianen. weuschrenn de Angaur 86 Tag F

Jap m. nächst.Gelkoeng.
Brindisi 5. Jan. 2. Febr. Jop 49 Tage 8. 81. Jan. 1080

a) nach Jab und Angaur. ngl. ) Angaur 51 — bäw. v.

Jopm. nächst. Gelegenh.
Neapel 21. Febr. 37 Tage 19. Febr. 1050deeheten- de Jap 9 Fe

Neapel 21“. Feb h 2 *m . Febr. 10.d nachden öbrigen Stationen eape . Febr. aipan age EELO
(eursche Schiffe) Palau 36 Tage

drowo 1138
14 r “ und Postkarten Nachversand über Sibirien—Schanghai—Hongkong von Bp. 18 Berlin—Alegan-
*Auf2 agen des Absenders werden Briefe und Postkarten — nicht auch Drucksachen, Geschöftspapiereund

Warenproben — außer mit den vorbereichneten Nachversanden auchSbbrich-Schenahmt geleitet. Fernerw
dort weiter mit —3 sechs. bis Hebennaljährlich.

G. NMiantschon.

7. Samoa.

Gewöhnliche und eingeschriebene
broben—

DBriese und Posilarten — achen, pabpiere, Waren·

über Rußland: Momags, —1Ho#ob# ed 7Ku.3 i dui Dienstags 7.63

a) Briefe, Postkarten.

mit den übrigen Beförderungsgelegenheiten über
rdenBrieffendungen nach den Marianen auch über Yokohama geleitet, von

— —

b) Drucksachen. Geschäftspapiere, Warenproben.

aee 10. 24. Jan. 7. Febr. |Tingtau 84 Tage 8. 22. Jan. 5. Febr. 102
Brindi jeden Sonnt — j 0

uneie b. jeden Sonntag Tingtau 82—85 Tagesjeden Freitag 1052

C Mseilee 8. 17. 31. Jan. Tsingtau 84 Tage 1. 15. 29. Jan. 1015
eng

Lioerpool 10. Jan. 7. Febr. Tingtau 84 Tage 9. Jan. 6. Febr. 846

6 12. 26.Jan. 9. Febr.] Tiingtau 35 Tage 0. 24. Jan. 7. Febr. 101
Ablenders werden b)

u“““23“32“3“23““3“2zz-33-=
Queenstonn 30.J 28. Jan. 8.15Apia 25 Tage

Spdneyv.Auf Verlangen des enders auch Über
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-— Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- ! " Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

8 Uarshal·Inseln.E—ll-- JIaluit 65 Tage ¶ An 10. dete. 1oee
a) nach Jalut Brindisi 19. Jon. Jaluit 54 Tage Jan. #19. Febr. 1050

(engl Schiffe)

E el 29. Jan. Welaide27—91, ##ge#-
5 nach Nurn Primit 6. 10. Jan. 2. debr Wss Veoute O27 8. 10. 17. 24. 27. 81. gan.

enai Echine) nbsetde vaene vhee 7. Febr. 1060
,12. 26.Jan. 9. Febr. 3 iu

engl

Auf Verlangen des Absenders werden eiee und Fiibtreen — 8 —Drucksachen, Geschäftspapiere
und Vatenpreben —über Sibirien—Schanghai geleitet

za und Postkarten Nachversand über Eibirien—Schanghai—Hongkong von Bp. 18 Berlin—Alexan-
drowo 1138

Hamburg 9. 24. Jan. Lome 18 Tage 9. 24. Jan. 9.10

Boulogne s. M 11. 26. Jan. Lome 16 Tage 10. 25. Jan. 1.0
algede 6

1Hamburg / 28. jedes Monats Lome 21 Tage 23. jed. Mts. 9.10
1Marseille 10. jedes Monats Kotonou 18 Tage 8. jed. Mts. 101

6 | von da ab honbragen .

fBotdeauleäjedesMoth Kotonou 14 28. jed. Mts. 108

s. Log-e - *- 15 iverpool jeden Mittwo —— 15 Mo 10
tewery I ie 4 von dort *a ntas x

I Landwege in gen

1H#amburg 156. jedes Monats Lome 23 Tage 16. jed. Mts. 9.10
Hotterdam 22. jedes Monats, Lome 28 Tage 21. jed. Mts. 1012

cheSchiffe)
tOHamburg 30. Jan. Lome 30 Tage 80. Jan. 9.10

[Rotterdam 4. jedes Monats Lome 26 Tage 8. jed. Nis. 1012
(entscheSchiffe)

Den durch ## bezeichneten Schiffsverbindungen werden Briefsendungen nur dann zugeführt, wenn der Absenderdie Sesckaden auf diesem
Wege durch einen Leitvermerk verlangt hat.

Eintreffen der i-ausdendendentschenSchutzgebieten.
Landungs. Die Potist fäul Landungs. Die Poft ist fämi

Von * " Von bafenh » III-Rettig cis-c *

dentsqh · Neuguinea * **m 1# 0.. Jan. * ... g·.132«8.13ast:a5·. Febr.
rindisi. . . 8. 17. 81. Jan.

 vercha efefrusdee 7*Wi s Reek.2. 16. 20.e.."'« werpoo.. an. r.

— "n er San Francisco oder

dentsch · Sdwest- Southtt !*“15.etFeb. SelhannZ SeatiePoeeen
— — amburg 157. #arMts. S (6— —. lich

thamp * 30“ Sibir. Eisen= Lin der el Dienstag.

——.——— Son urg hion " 16. 140 MdNis bahn tere u. SFonnch-
— Liverpool-11. Jan. 8. Febr. —

# Neapel 57 ,25. Den. Plomouth-
. r.

den Rarolinen *— 14 debr Samoa nd. PlymoutE— Brindisi. 14. Febr. 6 3 ,» n·

»Ma..smisi 14 Febr. rindis den

 7 ——5-»..... . »

WiJsJeIs-.«ecpa..... 17. Jan. 14. Febr. Plvmouth jeden Diensta

Flarligkeitstage für die mit deutschen Schiffen eintreffenden VPosten.
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Schiffsbewegungen der Woermann-Linie zwischen Hamburg und West= und Südwestafrika.

- Reise Letzte Nachrichten

Postdampfer von l nach bis 11. Jonuor 1013.
I .

,,AdolphWoe-maan«- Hamburg « Ostafrika am 6. Januar ab Suez
„Alexandra Woermann“ Kotonou amburg am 8. Januar ab Lome.
„Aline Woermann“ Hamburg Kamerun am 4. Januar ab Gabun.
„Anna Woermann“ Asfinie amburg am 2. Januar ab Sierra Leone.
„Arnold Amsinck“ Westafrika ew York am 20. Dezember ab St. Vincent.

„Carl Woermann“. Lübderitzbucht Hamburg z.* in Hamburg.
“Woermann“ Lüderi buht Hamburg t. in Hamburg.leonore Woermann“ Kamerun n 9. Januar in Victoria.

eisabech Brock“ Kanburg urutu am 30. Dezember ab Las Palmas.
„Erna Woermann“ a Lüderitzbucht am 9. Januar in Swakopmund.

ieda Woermann“. Kapstadt Swakopmund am 8. Januar ab Kapstadt.
„Gertrud Woermann“. Ostafrika Hamburg am 6. Januar in Hamburg.
„Hans Woermann“. Hamburg. Kamerun am 4. Januar ab Las Palmas.
„Henny Woermann“ Hamburg Kamerun am 10. Januar Cuxhaven passiert.

„Henrietteuneermnen“ Hamburg. Assinie am 4. Januar ab Monrovia.
„Irma “ . Accra Hamburg am 1. Januar in Hamburg.

“i Woermann“ . Hamburg Kotonou am 5. Januar ab Las Palmas.

„Kurt Woermann“. . Hamburg Assinie am 6. Januar in Notterdam.
„Lili Woermann“ Matadie Hamburg am 9. Jonuar in Hamburg-
„Lothar Bohlen“ Hamburg Kotonou am 5. Januar Dover passierl.
„Lucie Woermann“. Hamburg Kamerun am 9. Januar ab Monrovia.
„Lulu Bohlen“ Hamburg Kotonou am 7. Januar in Madeira.
"„ ha Woermann“ Kotonon mburg am 5. Januar ab Las Palmas.
„Max Brock“k-. Lüderitzbucht Hamburg am 8. Januar ab Accra ·

ulWoevnann« Hamburg Kotonou am 6. Januar inGrand Bassam.
„Professor Woermann"“ Kamerun mburg am 8. Januar ab Madeira.
„Renata Amsincd“ Burutu Hamburg am 3. Januar in Hamburg.
„Thekla Bohlen“ Hamburg Accra am 2. Januar in Conakry.

-
*Dua

„Answald .

„Walburg“
„Wigbert“
„Winfried“

Baumwolle.

Hamburg-Amerika-Linie, Afrila · Dienst.
9. Januar in Kotonou.
6. Januar in Sierra Leone.
6. Januar ab Cap Lopez.

30. Dezember ab Zensicck.
8. Januar ab Madeira.
9. Januar ab —-
9. Januar in Hambu
9. Januar ab Loutgasenton.
9. Januar ab Monrovia.

–d

am 19. Dezember ab Southamptdn

am24.Dezember
en ö. dDoderVsstert.
am 8. Januar ab Swakopmund.

am 9. Januar AMiliingen, passiert.
am 4. Januar ab Matad
am 27. Dezember ab S0h06.
am 3. Januar ab Monrovia.

am 7. Jonuar in Rufisque.
a#m 2. Januar ab Monrovia.

Hamburg Kotonou
Accra Hamburg

Lderitzbucht Hamburg
Ostafrika Hamburg
Kamerun Hamburg

H#urg eruhttonou Hamburg
Hamburg Ostafrika
Hamburg. Kotonou

Hamburg·BremerAfrika-LinieA.G.

Hamburg Ostafriko
Hamburg Buru
Hamburg Calabar

Lderihybucht Hamburg
urg tadi

Hamburg Matadi
Hamburg Calabar
Hamburg Matadie
Calabar urg
Hamburg Swakopmund

Marhtbericht.) (Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.)

Der Markt blieb während des ver-
slossenen Monats ziemlich unverär

zogen nur wenigan nereorSan. “FrotelKochdie

wuur seti *5 Wnts. also
in New-Hork e

Preise avanmeierken bort du * en
sich au realifieren

guten Entnahmen des

alls in den amerilanischen

scheint,

etwa 0,01.&amp; für kg. Die feste Stimmung ft#reise sich auf die andauernd Konsum
buons auf die sichere Erwartung eines 7=

Zufuhren, die
denn diese sind in den

 Bericht und Preise betreffen, wennnichts anderes angegeben, den Hauchurger Platz am 10. Janmar 1918.
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letzten Wochen bereits beträchtlich zurückgegangen.
Das Plusin den Weltvorräten, welches vor Monats-
frist 850 000 Ballen betrug, ist inzlsches“ auf

550 000 Ballen zurückge angg
— amerik. 0%% % i A. olgegen 5%

bis 0,64 ./). Upland von Narunga 0.79—0,74.4
(Qegen 0 ). Abassi 0,76—0,60 ((gegen
0.78—0,86/). Mitafifi 0,77—0,81 A (gegen 0.74

bis 0,78 ./#), Caravonica 67—08 (gegen 0.75
bis 0.80 #%) für  kg im Vormonat. Togo, gute
Durchschnittsware wertet etwa 0,67—0,78.K (gegen

0,64—0,65 *igeringere Sorten 0,52—0,564.# (gegen
0.52—0.53 v) für kg im Vormonat.

Es notzeren in steigender Tendenz.

— Giafeike 285—290 44 (gegen 260 bn
82,50 .Kx). Madagaskar 275—280 ./x (260—275..

3 285—290 K (275—280 #), Chile 800bis
310 .Kx (287,50—292,50 4) für 100 kg im Vormonat.

Bleigit hleichfalls unverändert. Engl. in Mulden
21,25 M. Deutsch in Mulden 21,75 .&amp; für 50 kg.

Elfenbein ist unverändert, und erzielt man für
Kamerun-Gabun-Elfenbein mit einem Durchschnitts-

sewicht von 15 bis 16 Pfd. engl. 10,80—10,85 .
für  kg.

erdnüsse etwas ruhiger. Geschälte Mozambique
werten 17 . (gegen 17—17,50 Ac) für 50 kgim Vor-

monat. Westafrikanische Sorten sind von 24 M im

Vormonat auf etwa 23.4 für 100 kg zurückgegangen.
Lanf. Deutsch-ostafrikanische Ware. Zufuhr:

wmarsiwemer 8652 Tons, Dezem her 1295 38
1912: 14288 Tons, 1526 Tons, zusammen 1911:
# xaa8n 1912: 15 814 Tons. Bei ziemlich ruhigem
Markt konnte die in den ersten Tagen angebrachten
Partien zuungefährletzten, teilweise etwas niedrigeren
Preisen untergebracht werden. itte De-

zember flaute die Tendenz weiter ab. Der Wert
für la Ware ging auf 36 M en etwa 86.50 M
für 50 kg in Stagne in erholte sich der

Markt etwas infolge besserer Manila-Berichte und

schwankte der Marktfür beste Ware zwischen 36 und
 T7 4 für 50 kg. Sekundaware notierte von 34—36.44

gegen 35—36.4 ein Vormonat. Abfallware notierte
etwa 24 K für

gasse ist Afür 30 e flau. Der Wert für Liberia-

Bare ist etwa 0.80- 0,82 .A für  kg wie im Vor-
onat.

noun War sehr fest und hat sich das Preisnivean
etwa10v. H. erhöhen können. Notierungen für:

—— 62,50 A (gegen 58.— 40),

Victoria 57,50 .X (gegen 5z 4), desgl. ranchig17,50 (gegen 49,— ./4%), Lagos-Togo 56.50
(gegen 52,50 44), Accra 58.50 -* (gegen 54,50 4
Old Calabar 57.— .4 (gegen 53.— 4), Fein Sao
Thomé 62.— 4 (gegen 58.— ./). Kurant 60.—.4
(gegen 56.— s) für 50 kg im Vormonat

Kapol bleibt in guter Frage. Die terg, bleiben

jedoch unverändert für: graue Sorten 0,00—1,20.4
weißeSorten 1,30— -

Kautschuk. Der Markt hat sich etwas befestigen
können, doch ist der Mehrwert von geringerer Be-

Die afrikanischen Provenienzen notieren
abun 5,20— M 5

6,10—6,30 " (6—

ö. 506,65t (6, 40%40 h,
7.— / (6.80 bis 6,900 4).

5.40—5.60 A (6, 5 50 44),

4,10—4,30 (8,90—4,10 4),

Notierung für:

In Togo-Lumps 5.20—5,40 / (4.90—5,30 /) I. rote

7000 abel Bälle 9,30—9,60 KFN (0—9,80 4%) für
1 kg im Vormonat. Deutsch-Ostafrikanischer Plau-

tagen Kautschue war ebenfallsin etwas besserer Frageund

(5, 50—6,20 4.
wertet heute wie folgt: a)

b) Felle
Bälle 5,80—6,60 M

.20—9 .K (7—8,80 4
fr 1 8. im —b*m*

Kolanüsse sind flau.
Viertelnüsse 0,90—

Nominell notiert man für
0,95 4% für1kg wie im Vor-für

monat und für halbe Nüsse 0.70—0,80 für 1 kg.
Kopal liegt nach wie vor gänzlich unverändert bei

vormonatlichen Freisen. Kamerun 0,70—0,80 4,
Zanzibar glatt 0,80—5—10 —, Madagaskar0, 5. 70.%
kurént 1.65—180 4.

5 , Zanzibar Gänsehaut
 X, Bissao-Boulama

Vissao-Boulama gemischt 0.65
1,60 "bis 0,95 /, Bissao-Boulama-Kiesel 0,55—

Conakry= Sierra Leone kurant 1,90—2,40 /, desgl.
gemischt 1,15 bis 1,30 ./ für 1 kg.

Kopra bleibt fest.

(Cegen 2—2 5.(gege

Kper Enrverändert.gegen denVormonat.
r engl. raff. in50 kg

Ostafrilanische Ware 27—28 4
Westafrikanische Ware 26—274

im Vormonat.

90 für

*

Mais it legibh flauer gewchen und notieren weiße
Togosorten 115—116.4 für 1000 kg, gegen 125.— .“
im Vormonat.

(gegen 123—
Dahomey notiert etwa 114—115 "#

124 4 in Vormonat). Portugiesisch

OstafrilonischeWare fangroverind e Reile tberändert bei 10 A. für
1 e im Vormonat.
etwa 553% verkauft.

Geringere Ware ist zu
Außer einigen Lots Mada-

gascar-Ware sind auch Partien Portugiesischer Ost-

srita-Rinde zu gleichen Preisen verkauft.
Palmkerne haben sich weiter befestigen können. Die

Silber in Barren ruhiger.

Ankünfte haben in den letzten Monaten gegen 1912
abgenommen, bleiben im ganzen des Jahres 1912
aber noch immer über die im Ichre. 1911 importierten

Quanten. Einfuhr 1912: 294 737 Tous, Einfuhr
1911: 281 898 Tons. Prompt fällige Ware notiert.

wieielote Lagossorten 21,12 "( (20,67 "0, Togo92 4 (20,47 4), Elenbeintüstensorten
38.82&amp;(20,37 4 für 50 kg einschl. Sack im

s„ . lbätere= Abladungen sind die Preise

#ir beist ct. Lagos-Portonovo 31—80,50 4
(Legen 81—90,75 +4%), Kamerun 20,75—29,50 /75 M), Liberia 25 M (25,25 /%), Accra-Togosorten

Krtn &amp; (27—26,50 . ) fr bO kxiimVormonat.
Phosphat. Florida Mc 77—80% 0 Pf.(3.40—3.50 #), Florida Pepple 74— 7 "!“5Pr bis

2,85 Pf. (2,75—2,85 o0 v Al Z— 63—70% 2,35
bis 2,40 Pf. (2,35—2,40 Pf.), Algier-Tunis 57—69 %
2,25 Pf. (2,25 Pf.) für 1%phosphorf. Kalkin 50 kg.

Reis ist,zunvexöndert. Rangoon 24,50—29,560 4,Japan —39,50 K. Java 35,50—49,50 4 für
100 k

Sesamsaat ruhiger. Die Preise sind Momentan, qüür50.helle Zanzibar und bunte Mozambiqaue 17.75—
(gegen 18—18,50.40, Bennisaat 16.75—16 SKn bis
18 “) für 50 kg im Vormonat.

Verkäufer 87 .4 (gegen
88. 4), Käufer 86,50 ./( (87.,50 /4) für 1 kg fein im
Vormonat.

Superphosphat ist unverändert und notiert: 18%
wasserfreie Phosphorsäure 5,00.4, desgl. 16 %% 5.
für 100 kg in Doppelsäcken zu 100 kg netto.

Verantwortlicher Redakteur für den nichtamtlichen Teil: OSkar Biesenthal, Berlin.

Verlag und Druck der Königlichen Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckeret von E. S. Mittler &amp; Sohn. Berlin S8W é, Kochstr. 63—71.
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Kurse deutscher Kolonialwerte.
Mitgeteilt durch von der Ke#t'sches Kolonialkontor G. m. b. BR., Verlin W.8.

Telepbon: Amt Ztr., 1765 Stadtverkehr, 9229 u. 9224 Fernverkehr. Telegr.-Adr.: „Heydkontor- 13. Jan. 1913.

Vor- l ..
Grün- Ge- Letzte . Freibleibend
bungs- Kapital schäfts ette l Eigenhändler bei allen Abschlüssen Käufer Verkäufe:
jahr lahrdende dende * 75% 5%

1910 8 000 O000 1. 1. 0 0 güirar marer-Kalpmial. 75 eing. Ant. — 40197 2 500 o00 I. 1.5 — che Kompanie U.= "60 85

19007 600000 1. 7. 0 0 E 2D.K.*...85 951866 1200000 1. 11 114 12 Ges.a.Akt. 180 135
190) 65000%. 19AA o — ** 6/4
1905 1 00000%4. 4 2 ** — v.F.Oloff *ie 155 165
1905 1200000 I. 4. 0 Kentralafrikan. 8(#..*58 63
1002 600 000 1. 1. 8 8 ———5 eerengesellhaft m. 182 1861905 220 0001 10ü10 8 Debundscha ). 100 105
1900 964 60 f. 114 12 Deutsche ——Slenen6t—.A#nnt. 140 150
1900 191 800 1. 1. 0 0 do. Stamm--Ant 80 —

1878 2750 0001. 1.1 11 12 Dtsche Hand.-u. Plantag-G.d. — r- r 157 162
1902 2 000 00 1. 14 10Denutsche Kamerun-Ges. m. b. H. 95 100

1907 2 500 O000 1 1. 8 5 Dhche! n“rz esell schaast 115 120
1885 2 000 00%0 1.4 35 Kolonial--Gesellsch. n — 1400 510
1902 1 000000 1. 1. 0 Deutsche — G.) 50 56
1908 4600000 1. 1. 0 Deutsche — ... -170 175

1902 1 300000q1. 5. 6 7 D## e Togogesellschaft (D. K.G.). 108 108
1866 2250 000 1. 1 1 10 Shepn bfei wc (D.T 10 « 2

.. esellscha ordwest-Kame M M

1899 4860 000D ru. 00 0 do. &amp; 2 3 5
1908 1 022100/1. 10ä Gibeon-Schürf= u. Handels—5m.b.o 115 120
1889 8 000 000 1. 10. 0 0 seatische Planiagengeselscha 654 590
1887 1 20000) 1U. 15 25 #uit-Gesellschaft, Aktien-Ge.4 200 220
1898 1 017000 1. 7. 0 4 Plantage Sakarre, Eltien-Ges. ... 58 63
1006 68 0O00000 1. M 4 A-G.. 65 68

1895000. 1114 Saolo Land= und Miselscha . a. G. 25 28
1908 900 000 1. 0 3 Kautschuk-Pflanzung Meanj .. 87 193
1008 1250000/1. 1. 0 8 Kionda Goldminen-Gesell““20.-. 112 117
10088126000 1. 1. 22/, 10 manskop ——8 .4A87 &amp; 39
1907 500 00 . 1.4 0 Kindi-KilindiG b. H. i 105

1899 2000000 1. 1. 5 5 Moliwe eihe (D. K. G.). .100 105
1836 7 500 O000 U.A4 Neu-Guine Vorzugs-Anteile. 115 1198
1006 1 400000 1. 0 6 —— ..... 170 174

1000 St. 200000 1. 4 6, 60A .AOtavi-Minen- u.#iserbabrasl.ieemuscheine)AM 80 82
19005E 375 000 1. 1. 12 HPHacific — Co. * &amp; 4% 8191002 83750001. 1110 12 Llathi Fnhgeb t — 8 2
1904 160 000l. 500 5 ais-e ** “ K. G. Vorsk #. 100 105
1912 8 000 O0o0. 1U.11— — BPomona Diamant--G 408 412

1896 1 500000 1. 1. 0 0 Abriansae v555 . — 50
1908 900 0001. 1. 0 0 Safata-Samoa uW 25 5
1905 2 000 00H. 11 4 Sa# nanschn .15 20
1807 500 000 MU. 14 12 “2 mb.v. 170 180
1904 1000 000 1. 1. 12 16 als efell(l«m ) 260
1805 500 000. 7J9 0 Territories 48 491806 850000 1l. 14 So (1910) Limited . 18 1/0

1892 200000M. 114 7 South West Africa 24 25|—

1912 1 000 00%0 1. 11— — Sübwestafrikanische W* (D. a. — — 106
1898 869 100 1. 40 0pD Ufambara Kasseebaugeseellschaft Stamm--Anteile 40 45
18608 112 200. 44 0 Vor1 — 80 901690h 4235000/1. 1000 o tJenIlderitbucktG.mb.d,1909 1 60000001. 1 0 Se —* hen &amp;Co. Minengese uchaft ———

1897 2100 00 TU. 1.8 0 Gestafrik. Pflan, zungsesellschaft „Bibundi“- 868 0901897 8000000 1U. 115 15 sgeselllcch. „Bictoria,!50 260
1895 1 800000 1. 1.) 0 6 Gestdeutsche Handels= u. Wet-Gef. #. K. G.))V0 —

l

Luch für alle hier nicht en * e rte zan, E— Firms stets kulant Käufer
Banzinsen. — —Dididendenochnichterllürt.pr.L.Semester.

1 Deger &amp;—liegtein Tal ena Otte Spaneer in Leipzig-N. bei, auf den
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